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Gesamte Rechtsvorschrift für Doppelbesteuerung – Einkommen- und Vermögensteuern 
samt Protokoll (Bulgarien), Fassung vom 22.02.2024 

Beachte für folgende Bestimmung 

Die Änderungen auf Grund des MLI (BGBl. III Nr. 93/2018) können nicht eindeutig zugeordnet werden, 
vgl. daher die „synthetisierte“ Version des DBA Bulgarien plus MLI, als Anlage 2 dokumentiert. 

Langtitel 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Bulgarien zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll 
StF: BGBl. III Nr. 30/2011 (NR: GP XXIV RV 943 AB 1004 S. 86. BR: AB 8432 S. 791.) 
 

Änderung 

BGBl. III Nr. 93/2018 (NR: GP XXV RV 1670 AB 1732 S. 190. BR: AB 9848 S. 870.) 

Sonstige Textteile 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Der Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages samt Protokoll wird gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 
B-VG genehmigt. 

Ratifikationstext 

Die Mitteilungen gemäß Art. 28 Abs. 1 des Abkommens wurden am 28. Jänner bzw. 1. Februar 2011 
(eingelangt am 3. Februar 2011) abgegeben; das Abkommen ist daher gemäß seinem Art. 28 Abs. 2 mit 
3. Februar 2011 in Kraft getreten. 

Präambel/Promulgationsklausel 

Die Republik Österreich und die Republik Bulgarien, von dem Wunsche geleitet, ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
abzuschließen, 

haben Folgendes vereinbart: 

Text 

ABSCHNITT I 

GELTUNGSBEREICH DES ABKOMMENS 

Artikel 1 

UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE PERSONEN 

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten 
ansässig sind. 
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Artikel 2 

UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE STEUERN 

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen, die für Rechnung eines Vertragsstaats oder seiner Gebietskörperschaften erhoben 
werden. 

(2) Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, die vom 
Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens oder des Vermögens 
erhoben werden, einschließlich der Steuern vom Gewinn aus der Veräußerung beweglichen oder 
unbeweglichen Vermögens sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs. 

(3) Zu den bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören insbesondere 

 a) in Österreich: 
 

 i) die Einkommensteuer; 

 ii) die Körperschaftsteuer; 

 iii) die Grundsteuer; 

 iv) die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben; 

 v) die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken; 
 

 b) in Bulgarien: 
 

 i) die Einkommensteuer; 

 ii) die Körperschaftsteuer; 

 iii) die Abgeltungssteuer; 

 iv) die Steuer von unbeweglichem Vermögen. 

(4) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder im Wesentlichen ähnlicher Art, die nach 
der Unterzeichnung des Abkommens neben den bestehenden Steuern oder an deren Stelle erhoben 
werden. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten teilen einander die in ihren Steuergesetzen 
eingetretenen bedeutsamen Änderungen mit. 

ABSCHNITT II 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 3 

ALLGEMEINE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert, 

 a) bedeutet der Ausdruck „Österreich“ die Republik Österreich; 

 b) bedeutet der Ausdruck „Bulgarien“ die Republik Bulgarien und, im geografischen Sinn 
verwendet, das Hoheitsgebiet und das Küstenmeer, über das sie Hoheitsrechte ausübt, sowie den 
Kontinentalsockel und die ausschließliche Wirtschaftszone, in denen sie Hoheitsrechte und 
Rechtsprechung in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht ausübt; 

 c) umfasst der Ausdruck „Person“ natürliche Personen, Gesellschaften und alle anderen 
Personenvereinigungen; 

 d) bedeutet der Ausdruck „Gesellschaft“ juristische Personen oder Rechtsträger, die für die 
Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden; 

 e) bezieht sich der Ausdruck „Unternehmen“ auf die Ausübung einer Geschäftstätigkeit; 

 f) bedeuten die Ausdrücke „Unternehmen eines Vertragsstaats“ und „Unternehmen des anderen 
Vertragsstaats“, je nachdem, ein Unternehmen, das von einer in einem Vertragsstaat ansässigen 
Person betrieben wird, oder ein Unternehmen, das von einer im anderen Vertragsstaat ansässigen 
Person betrieben wird; 

 g) bedeutet der Ausdruck „internationaler Verkehr“ jede Beförderung mit einem Seeschiff oder 
Luftfahrzeug, das von einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird, es sei denn, 
das Seeschiff oder Luftfahrzeug wird ausschließlich zwischen Orten im anderen Vertragsstaat 
betrieben; 

 h) bedeutet der Ausdruck „zuständige Behörde“ 
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 i) in Österreich: den Bundesminister für Finanzen oder dessen bevollmächtigten Vertreter; 

 ii) in Bulgarien: den Finanzminister oder dessen bevollmächtigten Vertreter; 

 i) bedeutet der Ausdruck „Staatsangehöriger“ in Bezug auf einen Vertragsstaat 

 i) jede natürliche Person, die die Staatsangehörigkeit dieses Vertragsstaats besitzt; und 

 ii) jede juristische Person, Personengesellschaft und andere Personenvereinigung, die nach dem 
in diesem Vertragsstaat geltenden Recht errichtet worden ist; 

 j) schließt der Ausdruck „Geschäftstätigkeit“ auch die Ausübung einer freiberuflichen oder 
sonstigen selbständigen Tätigkeit ein; 

 k) schließt der Ausdruck „Unternehmensgewinne“ auch Einkünfte aus der Ausübung 
einer freiberuflichen oder sonstigen selbständigen Tätigkeit ein. 

(2) Bei der Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat hat, wenn der Zusammenhang 
nichts anderes erfordert, jeder im Abkommen nicht definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm im 
Anwendungszeitraum nach dem Recht dieses Staates über die Steuern zukommt, für die das Abkommen 
gilt, wobei die Bedeutung nach dem in diesem Staat anzuwendenden Steuerrecht den Vorrang vor einer 
Bedeutung hat, die der Ausdruck nach anderem Recht dieses Staates hat. 

Artikel 4 

ANSÄSSIGE PERSON 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „eine in einem Vertragsstaat ansässige 
Person“ eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen 
Aufenthalts, des Ortes ihrer Gründung, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen 
Merkmals steuerpflichtig ist, und umfasst auch diesen Staat und seine Gebietskörperschaften. Der 
Ausdruck umfasst jedoch nicht eine Person, die in diesem Staat nur mit Einkünften aus Quellen in diesem 
Staat oder mit in diesem Staat gelegenem Vermögen steuerpflichtig ist. 

(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt Folgendes: 

 a) Die Person gilt als nur in dem Staat ansässig, in dem sie über eine ständige Wohnstätte verfügt; 
verfügt sie in beiden Staaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Staat 
ansässig, zu dem sie die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt 
der Lebensinteressen); 

 b) kann nicht bestimmt werden, in welchem Staat die Person den Mittelpunkt ihrer 
Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Staaten über eine ständige Wohnstätte, so 
gilt sie als nur in dem Staat ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat; 

 c) hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Staaten oder in keinem der Staaten, so 
gilt sie als nur in dem Staat ansässig, dessen Staatsangehöriger sie ist; d) ist die Person 
Staatsangehöriger beider Staaten oder keines der Staaten, so regeln die zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten die Frage in gegenseitigem Einvernehmen. 

(3) Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so 
regeln die zuständigen Behörden die Frage der Ansässigkeit in gegenseitigem Einvernehmen. 

Beachte für folgende Bestimmung 

vgl. die „synthetisierte“ Version des DBA Bulgarien plus MLI (BGBl. III Nr. 93/2018) in Anlage 2 

Artikel 5 

BETRIEBSTÄTTE 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „Betriebstätte“ eine feste 
Geschäftseinrichtung, durch die die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt 
wird. 

(2) Der Ausdruck „Betriebstätte“ umfasst insbesondere: 

 a) einen Ort der Leitung, 

 b) eine Zweigniederlassung, 

 c) eine Geschäftsstelle, 

 d) eine Fabrikationsstätte, 

 e) eine Werkstätte und 
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 f) ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder eine andere Stätte der 
Ausbeutung von Bodenschätzen. 

(3) Eine Bauausführung oder Montage ist nur dann eine Betriebstätte, wenn ihre Dauer 

sechs Monate überschreitet. 

(4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als Betriebstätten: 

 a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von Gütern oder 
Waren des Unternehmens benutzt werden; 

 b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur Lagerung, 
Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden; 

 c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem Zweck 
unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu werden; 

 d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu beschaffen; 

 e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit 
darstellen; 

 f) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, mehrere der 
unter lit. a bis e genannten Tätigkeiten auszuüben, vorausgesetzt, dass die sich daraus ergebende 
Gesamttätigkeit der festen Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine Hilfstätigkeit 
darstellt. 

(5) Ist eine Person – mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 6 – für ein 
Unternehmen tätig und besitzt sie in einem Vertragsstaat die Vollmacht, im Namen des Unternehmens 
Verträge abzuschließen, und übt sie die Vollmacht dort gewöhnlich aus, so wird das Unternehmen 
ungeachtet der Absätze 1 und 2 so behandelt, als habe es in diesem Staat für alle von der Person für das 
Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten eine Betriebstätte, es sei denn, diese Tätigkeiten beschränken sich 
auf die in Absatz 4 genannten Tätigkeiten, die, würden sie durch eine feste Geschäftseinrichtung 
ausgeübt, diese Einrichtung nach dem genannten Absatz nicht zu einer Betriebstätte machten. 

(6) Ein Unternehmen wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine Betriebstätte in einem 
Vertragsstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommissionär oder einen anderen 
unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit 
handeln. 

(7) Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft 
beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort 
(entweder durch eine Betriebstätte oder auf andere Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird keine der beiden 
Gesellschaften zur Betriebstätte der anderen. 

ABSCHNITT III 

BESTEUERUNG DES EINKOMMENS 

Artikel 6 

EINKÜNFTE AUS UNBEWEGLICHEM VERMÖGEN 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unbeweglichem Vermögen 
(einschließlich der Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlichen Betrieben) bezieht, das im anderen 
Vertragsstaat liegt, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Der Ausdruck „unbewegliches Vermögen“ hat die Bedeutung, die ihm nach dem Recht des 
Vertragsstaats zukommt, in dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck umfasst in jedem Fall das Zubehör 
zum unbeweglichen Vermögen, das lebende und tote Inventar land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, 
die Rechte, für die die Vorschriften des Privatrechts über Grundstücke gelten, Nutzungsrechte an 
unbeweglichem Vermögen sowie Rechte auf veränderliche oder feste Vergütungen für die Ausbeutung 
oder das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und anderen Bodenschätzen; Schiffe 
und Luftfahrzeuge gelten nicht als unbewegliches Vermögen. 

(3) Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Vermietung oder Verpachtung 
sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Vermögens. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen eines 
Unternehmens. 
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Artikel 7 

UNTERNEHMENSGEWINNE 

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats dürfen nur in diesem Staat besteuert werden, 
es sei denn, das Unternehmen übt seine Geschäftstätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine dort 
gelegene Betriebstätte aus. Übt das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit auf diese Weise aus, so dürfen 
die Gewinne des Unternehmens im anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser 
Betriebstätte zugerechnet werden können. 

(2) Übt ein Unternehmen eines Vertragsstaats seine Geschäftstätigkeit im anderen Vertragsstaat 
durch eine dort gelegene Betriebstätte aus, so werden vorbehaltlich des Absatzes 3 in jedem Vertragsstaat 
dieser Betriebstätte die Gewinne zugerechnet, die sie hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche oder 
ähnliche Geschäftstätigkeit unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen als selbständiges Unternehmen 
ausgeübt hätte und im Verkehr mit dem Unternehmen, dessen Betriebstätte sie ist, völlig unabhängig 
gewesen wäre. 

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebstätte werden die für diese Betriebstätte 
entstandenen Aufwendungen, einschließlich der Geschäftsführungs- und allgemeinen Verwaltungskosten, 
zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob sie in dem Staat, in dem die Betriebstätte liegt, oder anderswo 
entstanden sind. 

(4) Soweit es in einem Vertragsstaat üblich ist, die einer Betriebstätte zuzurechnenden Gewinne 
durch Aufteilung der Gesamtgewinne des Unternehmens auf seine einzelnen Teile zu ermitteln, schließt 
Absatz 2 nicht aus, dass dieser Vertragsstaat die zu besteuernden Gewinne nach der üblichen Aufteilung 
ermittelt; die gewählte Gewinnaufteilung muss jedoch derart sein, dass das Ergebnis mit den Grundsätzen 
dieses Artikels übereinstimmt. 

(5) Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen wird einer 
Betriebstätte kein Gewinn zugerechnet. 

(6) Bei der Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der Betriebstätte zuzurechnenden 
Gewinne jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, dass ausreichende Gründe dafür bestehen, 
anders zu verfahren. 

(7) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens behandelt 
werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht 
berührt. 

Artikel 8 

INTERNATIONALER VERKEHR 

(1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus dem Betrieb von Seeschiffen oder 
Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr bezieht, dürfen nur in diesem Vertragsstaat besteuert werden. 

(2) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus dem Betrieb von Schiffen, die der 
Binnenschifffahrt dienen, bezieht, dürfen nur in diesem Vertragsstaat besteuert werden. 

(3) Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft 
oder einer internationalen Betriebsstelle. 

Beachte für folgende Bestimmung 

vgl. die „synthetisierte“ Version des DBA Bulgarien plus MLI (BGBl. III Nr. 93/2018) in Anlage 2 

Artikel 9 

VERBUNDENE UNTERNEHMEN 

(1) Wenn 

 a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der 
Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens des anderen Vertragsstaats beteiligt ist oder 

 b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder dem 
Kapital eines Unternehmens eines Vertragsstaats und eines Unternehmens des anderen 
Vertragsstaats beteiligt sind 

und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen oder finanziellen Beziehungen an 
vereinbarte oder auferlegte Bedingungen gebunden sind, die von denen abweichen, die unabhängige 
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Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so dürfen die Gewinne, die eines der Unternehmen ohne 
diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses 
Unternehmens zugerechnet und entsprechend besteuert werden. 

(2) Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens dieses Staates Gewinne 
zugerechnet – und entsprechend besteuert –, mit denen ein Unternehmen des anderen Vertragsstaats in 
diesem Staat besteuert worden ist, und handelt es sich bei den zugerechneten Gewinnen um solche, die 
das Unternehmen des erstgenannten Staates erzielt hätte, wenn die zwischen den beiden Unternehmen 
vereinbarten Bedingungen die gleichen gewesen wären, die unabhängige Unternehmen miteinander 
vereinbaren würden, so nimmt der andere Staat eine entsprechende Änderung der dort von diesen 
Gewinnen erhobenen Steuer vor. Bei dieser Änderung sind die übrigen Bestimmungen dieses 
Abkommens zu berücksichtigen; erforderlichenfalls werden die zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten einander konsultieren. 

Artikel 10 

DIVIDENDEN 

(1) Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine im anderen 
Vertragsstaat ansässige Person zahlt, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Dividenden dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende 
Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der 
Nutzungsberechtigte der Dividenden eine in dem anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, nicht 
übersteigen: 

 a) 0 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden, wenn der Nutzungsberechtigte eine 
Gesellschaft (jedoch keine Personengesellschaft) ist, 

 b) 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden in allen anderen Fällen. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Dividenden“ bedeutet Einkünfte aus Aktien, 
Genussaktien oder Genussscheinen, Kuxen, Gründeranteilen oder anderen Rechten – ausgenommen 
Forderungen – mit Gewinnbeteiligung sowie Einkünfte, die nach dem Recht des Staates, in dem die 
ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den Einkünften aus Aktien steuerlich gleichgestellt sind. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig 
ist, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte ausübt und die Beteiligung, für die die 
Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 
anzuwenden. 

(5) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte aus dem 
anderen Vertragsstaat, so darf dieser andere Staat weder die von der Gesellschaft gezahlten Dividenden 
besteuern, es sei denn, dass diese Dividenden an eine im anderen Staat ansässige Person gezahlt werden 
oder dass die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu einer im anderen Staat 
gelegenen Betriebstätte gehört, noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für nichtausgeschüttete 
Gewinne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Dividenden oder die nichtausgeschütteten Gewinne ganz 
oder teilweise aus im anderen Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften bestehen. 

Artikel 11 

ZINSEN 

(1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat ansässige 
Person gezahlt werden, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Zinsen dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem Recht 
dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der Zinsen eine im 
anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Zinsen nicht 
übersteigen. 

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 dürfen die in Absatz 1 genannten Zinsen nur in dem Vertragsstaat 
besteuert werden, in dem der Empfänger ansässig ist, wenn der Empfänger der Zinsen der 
Nutzungsberechtigte ist und die Zinsen gezahlt werden: 

 a) an die Regierung der Republik Österreich oder an die Regierung der Republik Bulgarien; 

 b) für ein Darlehen jeder Art, das von der Oesterreichischen Kontrollbank AG oder einer 
vergleichbaren bulgarischen Einrichtung zum Zwecke der Exportförderung gewährt, besichert 
oder garantiert wird; 
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 c) im Zusammenhang mit dem Verkauf gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher 
Ausrüstungen auf Kredit; oder 

 d) für ein von einer Bank gewährtes Darlehen jeder Art. 

(4) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Zinsen“ bedeutet Einkünfte aus Forderungen jeder 
Art, auch wenn die Forderungen durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit einer Beteiligung 
am Gewinn des Schuldners ausgestattet sind, und insbesondere Einkünfte aus öffentlichen Anleihen und 
aus Obligationen einschließlich der damit verbundenen Aufgelder und der Gewinne aus Losanleihen. 
Zuschläge für verspätete Zahlung gelten nicht als Zinsen im Sinne dieses Artikels. 

(5) Die Absätze 1, 2 und 3 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Zinsen stammen, eine Geschäftstätigkeit 
durch eine dort gelegene Betriebstätte ausübt und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt werden, 
tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 

(6) Zinsen gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner eine in diesem 
Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem 
Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine Betriebstätte und ist die Schuld, für die 
die Zinsen gezahlt werden, für Zwecke der Betriebstätte eingegangen worden, so gelten die Zinsen als aus 
dem Vertragsstaat stammend, in dem die Betriebstätte liegt. 

(7) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von 
ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die Zinsen, gemessen an der zu 
Grunde liegenden Forderung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese 
Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem 
Fall kann der übersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter 
Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Artikel 12 

LIZENZGEBÜHREN 

(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat 
ansässige Person gezahlt werden, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Die in Absatz 1 angeführten Lizenzgebühren dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem 
sie stammen, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der 
Nutzungsberechtigte der Lizenzgebühren eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, 5 vom 
Hundert des Bruttobetrags der Lizenzgebühren nicht übersteigen. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Lizenzgebühren“ bedeutet Vergütungen jeder Art, 
die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrechten an literarischen, 
künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, einschließlich kinematografischer Filme, von Patenten, 
Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren, oder für die Benutzung oder 
das Recht auf Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstungen oder für 
die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen, eine 
Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für 
die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehören. In diesem Fall ist 
Artikel 7 anzuwenden. 

(5) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner eine in 
diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Lizenzgebühren, ohne Rücksicht darauf, ob 
er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine Betriebstätte und ist die 
Verpflichtung, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, für Zwecke der Betriebstätte eingegangen 
worden und trägt die Betriebstätte die Lizenzgebühren, so gelten die Lizenzgebühren als aus dem Staat 
stammend, in dem die Betriebstätte liegt. 

(6) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von 
ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die Lizenzgebühren, gemessen 
an der zugrundeliegenden Leistung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese 
Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem 
Fall kann der übersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter 
Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 
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Artikel 13 

GEWINNE AUS DER VERÄUSSERUNG VON VERMÖGEN 

(1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung unbeweglichen 
Vermögens im Sinne des Artikels 6 bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt, dürfen im anderen Staat 
besteuert werden. 

(2) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen einer 
Betriebstätte ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, einschließlich 
derartiger Gewinne, die bei der Veräußerung einer solchen Betriebstätte (allein oder mit dem übrigen 
Unternehmen) erzielt werden, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(3) Gewinne aus der Veräußerung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, die von einer in einem 
Vertragsstaat ansässigen Person im internationalen Verkehr betrieben werden, von Schiffen, die der 
Binnenschifffahrt dienen, und von beweglichem Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder 
Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in diesem Vertragsstaat besteuert werden. 

(4) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung von Anteilen an 
einer Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, dürfen im anderen Staat besteuert 
werden, sofern es sich nicht 

 a) um Anteile handelt, die an einer zugelassenen Börse notiert sind; oder 

 b) um Anteile an einer Gesellschaft handelt, an der der Veräußerer mindestens 20 vom Hundert des 
Kapitals hält. 

(5) Gewinne aus der Veräußerung des in den Absätzen 1, 2, 3 und 4 nicht genannten Vermögens 
dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer ansässig ist. 

Artikel 14 

EINKÜNFTE AUS UNSELBSTÄNDIGER ARBEIT 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 15, 17, 18, 19 und 20 dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche 
Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in 
diesem Staat besteuert werden, es sei denn, die Arbeit wird im anderen Vertragsstaat ausgeübt. Wird die 
Arbeit dort ausgeübt, so dürfen die dafür bezogenen Vergütungen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person 
für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte unselbständige Arbeit bezieht, nur im erstgenannten Staat 
besteuert werden, wenn 

 a) der Empfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage innerhalb eines 
Zeitraums von 12 Monaten, der während des betreffenden Steuerjahres beginnt oder endet, 
aufhält und 

 b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt werden, der nicht im 
anderen Staat ansässig ist, und 

 c) die Vergütungen nicht von einer Betriebstätte getragen werden, die der Arbeitgeber im anderen 
Staat hat. 

(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels dürfen Vergütungen für 
unselbständige Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges oder an Bord eines Schiffes, das 
der Binnenschifffahrt dient, ausgeübt wird, nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem Person 
ansässig ist, die das Schiff oder Luftfahrzeug im internationalen Verkehr betreibt. 

Artikel 15 

AUFSICHTSRATS- UND VERWALTUNGSRATSVERGÜTUNGEN 

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in einem 
Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrats 
einer Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, dürfen im anderen Staat besteuert 
werden. 

Artikel 16 

KÜNSTLER UND SPORTLER 

(1) Ungeachtet der Artikel 7 und 14 dürfen Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige 
Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- und Fernsehkünstler sowie Musiker, oder als 
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Sportler aus ihrer im anderen Vertragsstaat persönlich ausgeübten Tätigkeit bezieht, im anderen Staat 
besteuert werden. 

(2) Fließen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler in dieser Eigenschaft persönlich 
ausgeübten Tätigkeit nicht dem Künstler oder Sportler selbst, sondern einer anderen Person zu, so dürfen 
diese Einkünfte ungeachtet der Artikel 7 und 14 in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der 
Künstler oder Sportler seine Tätigkeit ausübt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Einkünfte aus der von Künstlern oder Sportlern in einem 
Vertragsstaat ausgeübten Tätigkeit, wenn der Aufenthalt in diesem Staat ganz oder überwiegend aus 
öffentlichen Mitteln des anderen Staates oder einer seiner Gebietskörperschaften oder von einer als 
gemeinnützig anerkannten Einrichtung unterstützt wird. In diesem Fall dürfen die Einkünfte nur in dem 
Vertragsstaat besteuert werden, in dem die Person ansässig ist. 

Artikel 17 

RUHEGEHÄLTER 

(1) Vorbehaltlich des Artikels 18 Absatz 2 dürfen Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die einer 
in einem Vertragsstaat ansässigen Person für frühere unselbständige Arbeit gezahlt werden, nur in diesem 
Staat besteuert werden. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Ruhegehälter und ähnliche Zahlungen, die auf Grund eines 
öffentlichen Pensionsplans im Rahmen des Sozialversicherungssystems eines Vertragsstaats geleistet 
werden, nur in diesem Staat besteuert werden. 

Artikel 18 

ÖFFENTLICHER DIENST 

 (1) a) Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, ausgenommen Ruhegehälter, die von einem 
Vertragsstaat oder einer seiner Gebietskörperschaften oder Körperschaften des öffentlichen 
Rechts an eine natürliche Person für die diesem Staat, der Gebietskörperschaft oder der 
Körperschaft des öffentlichen Rechts geleisteten Dienste gezahlt werden, dürfen nur in diesem 
Staat besteuert werden. 

 b) Diese Gehälter, Löhne und ähnlichen Vergütungen dürfen jedoch nur im anderen Vertragsstaat 
besteuert werden, wenn die Dienste in diesem Staat geleistet werden und die natürliche Person in 
diesem Staat ansässig ist und 

 i) ein Staatsangehöriger dieses Staates ist oder 

 ii) nicht ausschließlich deshalb in diesem Staat ansässig geworden ist, um die Dienste zu leisten. 

 (2) a) Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat oder einer seiner Gebietskörperschaften oder 
Körperschaften des öffentlichen Rechts oder aus einem von diesem Staat, der 
Gebietskörperschaft oder der Körperschaft des öffentlichen Rechts errichteten Sondervermögen 
an eine natürliche Person für die diesem Staat, der Gebietskörperschaft oder der Körperschaft des 
öffentlichen Rechts geleisteten Dienste gezahlt werden, dürfen nur in diesem Staat besteuert 
werden. 

 b) Diese Ruhegehälter dürfen jedoch nur im anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn die 
natürliche Person in diesem Staat ansässig ist und ein Staatsangehöriger dieses Staates ist. 

(3) Auf Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen und Ruhegehälter für Dienstleistungen, die im 
Zusammenhang mit einer Geschäftstätigkeit eines Vertragsstaats oder einer seiner Gebietskörperschaften 
oder Körperschaften des öffentlichen Rechts erbracht werden, sind die Artikel 14, 15, 16 oder 17 
anzuwenden. 

Artikel 19 

STUDENTEN UND PRAKTIKANTEN 

Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder Lehrling, der sich in einem Vertragsstaat ausschließlich 
zum Studium oder zur Ausbildung aufhält und der im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort 
unmittelbar vor der Einreise in den erstgenannten Staat ansässig war, für seinen Unterhalt, sein Studium 
oder seine Ausbildung erhält, dürfen im erstgenannten Staat nicht besteuert werden, sofern diese 
Zahlungen aus Quellen außerhalb dieses Staates stammen. 
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Artikel 20 

LEHRER UND FORSCHER 

(1) Eine natürliche Person, die sich in einem Vertragsstaat insgesamt nicht länger als zwei Jahre 
ausschließlich zu dem Zweck aufhält, um an einer Universität, einem College, einer Schule oder einer 
anderen anerkannten Bildungseinrichtung in diesem Staat zu lehren oder zu forschen und die unmittelbar 
vor diesem Aufenthalt im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort ansässig war, ist von der 
Besteuerung im erstgenannten Staat in Bezug auf ihre Vergütungen für Lehrtätigkeit oder Forschung 
ausgenommen, sofern die Vergütungen aus Quellen außerhalb dieses Staates stammen. 

(2) Absatz 1 ist nicht auf Einkünfte aus der Forschung anzuwenden, wenn diese Forschungstätigkeit 
nicht im öffentlichen Interesse sondern zum persönlichen Vorteil einer bestimmten Person oder 
bestimmter Personen erfolgt. 

Artikel 21 

ANDERE EINKÜNFTE 

(1) Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die in den vorstehenden Artikeln nicht 
behandelt wurden, dürfen ohne Rücksicht auf ihre Herkunft nur in diesem Staat besteuert werden. 

(2) Absatz 1 ist auf andere Einkünfte als solche aus unbeweglichem Vermögen im Sinne des Artikels 
6 Absatz 2 nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Empfänger im anderen 
Vertragsstaat eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte ausübt und die Rechte oder 
Vermögenswerte, für die die Einkünfte gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehören. In 
diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 

(3) Einkünfte auf Grund gesetzlicher Versorgungsrechtsansprüche, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person aus dem anderen Vertragsstaat bezieht, dürfen im erstgenannten Staat nicht besteuert 
werden, wenn sie nach dem Recht des anderen Vertragsstaats von der Besteuerung ausgenommen wären. 

ABSCHNITT IV 

BESTEUERUNG DES VERMÖGENS 

Artikel 22 

VERMÖGEN 

(1) Unbewegliches Vermögen im Sinne des Artikels 6, das einer in einem Vertragsstaat ansässigen 
Person gehört und im anderen Vertragsstaat liegt, darf im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte ist, die ein Unternehmen eines 
Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat besteuert werden. 

(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge, die von einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person im 
internationalen Verkehr betrieben werden, und Schiffe, die der Binnenschifffahrt dienen, sowie 
bewegliches Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in diesem 
Vertragsstaat besteuert werden. 

(4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person dürfen nur in 
diesem Staat besteuert werden. 

Beachte für folgende Bestimmung 

vgl. die „synthetisierte“ Version des DBA Bulgarien plus MLI (BGBl. III Nr. 93/2018) in Anlage 2 

ABSCHNITT V 

METHODEN ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG 

Artikel 23 

BEFREIUNGSMETHODE 

(1) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermögen und 
dürfen diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen im anderen Vertragsstaat 



 Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at Seite 11 von 34 

besteuert werden, so nimmt der erstgenannte Staat vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 diese Einkünfte oder 
dieses Vermögen von der Besteuerung aus. 

(2) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Person Einkünfte, die nach den Artikeln 10, 11 und 
12 und Artikel 13 Absatz 4 im anderen Vertragsstaat besteuert werden dürfen, so rechnet der erstgenannte 
Staat auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der im anderen Staat 
gezahlten Steuer entspricht. Der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor der Anrechnung 
ermittelten Steuer nicht übersteigen, der auf die aus dem anderen Staat bezogenen Einkünfte entfällt. 

(3) Einkünfte oder Vermögen einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die nach dem 
Abkommen von der Besteuerung in diesem Staat auszunehmen sind, dürfen gleichwohl in diesem Staat 
bei der Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen oder Vermögen der Person einbezogen werden. 

(4) Absatz 1 gilt nicht für Einkünfte oder Vermögen einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, 
wenn der andere Vertragsstaat dieses Abkommen so anwendet, dass er diese Einkünfte oder dieses 
Vermögen von der Besteuerung ausnimmt oder Absatz 2 der Artikel 10, 11 oder 12 auf diese Einkünfte 
anwendet. 

ABSCHNITT VI 

BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Artikel 24 

GLEICHBEHANDLUNG 

(1) Staatsangehörige eines Vertragsstaats dürfen im anderen Vertragsstaat keiner Besteuerung oder 
damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender ist als die 
Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des anderen 
Staates unter gleichen Verhältnissen, insbesondere hinsichtlich der Ansässigkeit, unterworfen sind oder 
unterworfen werden können. Diese Bestimmung gilt ungeachtet des Artikels 1 auch für Personen, die in 
keinem Vertragsstaat ansässig sind. 

(2) Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen 
Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat nicht ungünstiger sein als die Besteuerung von Unternehmen des 
anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit ausüben. Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, als 
verpflichte sie einen Vertragsstaat, den im anderen Vertragsstaat ansässigen Personen Steuerfreibeträge, -
vergünstigungen und -ermäßigungen auf Grund des Personenstandes oder der Familienlasten zu 
gewähren, die er seinen ansässigen Personen gewährt. 

(3) Sofern nicht Artikel 9 Absatz 1, Artikel 11 Absatz 7 oder Artikel 12 Absatz 6 anzuwenden ist, 
sind Zinsen, Lizenzgebühren und andere Entgelte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats an eine im 
anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Gewinne dieses 
Unternehmens unter den gleichen Bedingungen wie Zahlungen an eine im erstgenannten Staat ansässige 
Person zum Abzug zuzulassen. Dementsprechend sind Schulden, die ein Unternehmen eines 
Vertragsstaats gegenüber einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person hat, bei der Ermittlung des 
steuerpflichtigen Vermögens dieses Unternehmens unter den gleichen Bedingungen wie Schulden 
gegenüber einer im erstgenannten Staat ansässigen Person zum Abzug zuzulassen. 

(4) Unternehmen eines Vertragsstaats, deren Kapital ganz oder teilweise unmittelbar oder mittelbar 
einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person oder mehreren solchen Personen gehört oder ihrer 
Kontrolle unterliegt, dürfen im erstgenannten Staat keiner Besteuerung oder damit zusammenhängenden 
Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender ist als die Besteuerung und die damit 
zusammenhängenden Verpflichtungen, denen andere ähnliche Unternehmen des erstgenannten Staates 
unterworfen sind oder unterworfen werden können. 

(5) Dieser Artikel gilt ungeachtet des Artikels 2 für Steuern jeder Art und Bezeichnung. 

Artikel 25 

VERSTÄNDIGUNGSVERFAHREN 

(1) Ist eine Person der Auffassung, dass Maßnahmen eines Vertragsstaats oder beider 
Vertragsstaaten für sie zu einer Besteuerung führen oder führen werden, die diesem Abkommen nicht 
entspricht, so kann sie unbeschadet der nach dem innerstaatlichen Recht dieser Staaten vorgesehenen 
Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen Behörde des Vertragsstaats, in dem sie ansässig ist, oder, sofern 
ihr Fall von Artikel 24 Absatz 1 erfasst wird, der zuständigen Behörde des Vertragsstaats unterbreiten, 
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dessen Staatsangehöriger sie ist. Der Fall muss innerhalb von drei Jahren nach der ersten Mitteilung der 
Maßnahme unterbreitet werden, die zu einer dem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung führt. 

(2) Hält die zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie selbst nicht in der Lage, 
eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich bemühen, den Fall durch Verständigung mit 
der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats so zu regeln, dass eine dem Abkommen nicht 
entsprechende Besteuerung vermieden wird. Die Verständigungsregelung ist ungeachtet der Fristen des 
innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten durchzuführen. 

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten oder 
Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens entstehen, in gegenseitigem 
Einvernehmen zu beseitigen. Sie können auch gemeinsam darüber beraten, wie eine Doppelbesteuerung 
in Fällen vermieden werden kann, die im Abkommen nicht behandelt sind. 

(4) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbeiführung einer Einigung im 
Sinne der vorstehenden Absätze unmittelbar miteinander verkehren, gegebenenfalls auch durch eine aus 
ihnen oder ihren Vertretern bestehende gemeinsame Kommission. 

Artikel 26 

INFORMATIONSAUSTAUSCH 

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur 
Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts 
betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten oder ihrer 
Gebietskörperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht 
entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch 
Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt. 

(2) Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso geheim zu 
halten wie die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften Informationen und dürfen 
nur den Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und Verwaltungsbehörden) zugänglich 
gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfolgung, oder 
mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Steuern oder mit der 
Aufsicht darüber befasst sind. Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese 
Zwecke verwenden. Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer 
Gerichtsentscheidung offen legen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann ein Vertragsstaat 
die erhaltenen Informationen für andere Zwecke verwenden, wenn solche Informationen nach dem Recht 
beider Staaten für solche andere Zwecke verwendet werden dürfen und die zuständige Behörde 
desjenigen Staates, der die Informationen erteilt hat, dieser anderen Verwendung zustimmt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat, 

 a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis dieses 
oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 

 b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren dieses 
oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können; 

 c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein 
Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem Ordre public widerspräche. 

(4) Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere 
Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen 
Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informationen für seine eigenen steuerlichen 
Zwecke nicht benötigt. Die im vorhergehenden Satz enthaltene Verpflichtung unterliegt den 
Beschränkungen nach Absatz 3, wobei diese jedoch nicht so auszulegen sind, dass ein Vertragsstaat die 
Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil er kein innerstaatliches Interesse an solchen 
Informationen hat. 

(5) Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung von 
Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem sonstigen 
Kreditinstitut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder weil sie sich auf das 
Eigentum an einer Person beziehen. 

Beachte für folgende Bestimmung 

vgl. die „synthetisierte“ Version des DBA Bulgarien plus MLI (BGBl. III Nr. 93/2018) in Anlage 2 
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Artikel 27 

MITGLIEDER DIPLOMATISCHER MISSIONEN UND KONSULARISCHER 
VERTRETUNGEN 

Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den Mitgliedern diplomatischer 
Missionen und konsularischer Vertretungen nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder auf 
Grund besonderer Übereinkünfte zustehen. 

ABSCHNITT VII 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 28 

IN-KRAFT-TRETEN 

(1) Jeder der Vertragsstaaten teilt dem anderen Vertragsstaat den Abschluss der nach seinem Recht 
erforderlichen Verfahren für die Inkraftsetzung dieses Abkommens mit. 

(2) Das Abkommen tritt ab dem Zeitpunkt in Kraft, in dem die spätere dieser Mitteilungen erfolgt 
und seine Bestimmungen finden Anwendung: 

 a) hinsichtlich der an der Quelle erhobenen Steuern für Einkünfte, die am oder nach dem 1. Jänner 
des Kalenderjahres bezogen werden, welches dem Jahr unmittelbar folgt, in dem das Abkommen 
in Kraft tritt; 

 b) hinsichtlich anderer Steuern für Steuerjahre, die am oder nach dem 1. Jänner des Kalenderjahres 
beginnen, in welchem das Abkommen in Kraft tritt. 

(3) Die Bestimmungen des am 20. April 1983 in Sofia unterzeichneten Abkommens zwischen der 
Volksrepublik Bulgarien und der Republik Österreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen1 endet mit dem Tag, der jenem Tag vorangeht, 
an dem dieses Abkommen wirksam wird. 

___________________________ 

1 Kundgemacht in BGBl. Nr. 425/1984. 

Artikel 29 

KÜNDIGUNG 

Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem Vertragsstaat gekündigt wird. Jeder 
Vertragsstaat kann es am oder vor dem 30. Juni eines jeden Kalenderjahres nach Ablauf von fünf Jahren 
nach seinem In-Kraft-Treten schriftlich auf diplomatischem Weg kündigen. In diesem Fall findet das 
Abkommen nicht mehr Anwendung auf Steuerjahre, die nach dem 31. Dezember des Kalenderjahres 
beginnen, in dem die Kündigung erfolgt ist. 
 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig Bevollmächtigten der beiden Vertragsstaaten 
dieses Abkommen unterzeichnet. 
 

GESCHEHEN zu Wien, am 20. Juli 2010, in zweifacher Ausfertigung, jede in deutscher, 
bulgarischer und englischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch ist. Im Zweifel ist der 
englische Text maßgeblich. 
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PROTOKOLL 

Im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, das heute zwischen der Republik Österreich 
und der Republik Bulgarien abgeschlossen wurde, sind die Gefertigten übereingekommen, dass die 
folgenden Bestimmungen einen integrierenden Bestandteil dieses Abkommens bilden. 

1. Zu Artikel 2 Absatz 2 

Von einem Unternehmen gezahlte Lohnsummensteuern fallen unter das Abkommen, sofern sie die 
Besteuerung der individuellen Einkünfte aus unselbständiger Arbeit ersetzen, die von diesem 
Unternehmen gezahlt werden; sie fallen jedoch nicht unter das Abkommen, wenn sie zusätzlich zur 
Besteuerung der unselbständigen Einkünfte erhoben werden. 

2. Zu Artikel 5 Absatz 3 

Sofern eine in einem Vertragsstaat ansässige Person im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieses 
Abkommens im anderen Vertragsstaat eine Bauausführung oder Montage unterhält und dieses Vorhaben 
über diesen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, so wird der Sechsmonatszeitraum von dem oben genannten 
Zeitpunkt an gerechnet; diese Begünstigung darf jedoch in keinem Fall zwölf Monate, gerechnet von dem 
Zeitpunkt, an dem die Bauausführung oder Montage begonnen worden ist, überschreiten. 

3. Zu Artikel 13 Absatz 4 

Gewinne aus der Veräußerung der in lit. a und lit. b des Absatzes 4 genannten Anteile dürfen nur in dem 
Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer ansässig ist 

4. Zu Artikel 16 Absatz 3 

 a) Eine Tätigkeit, die im Rahmen des Aufenthalts eines Künstlers oder Sportlers in einem 
Vertragsstaat ausgeübt wird, gilt dann als überwiegend aus öffentlichen Mitteln gefördert, wenn 
mindestens 75 vom Hundert der Aufwendungen für diese Tätigkeit aus öffentlichen Mitteln 
getragen werden. 

 b) Es besteht Einvernehmen, dass Absatz 3 auch für die Trägerkörperschaften von Orchestern, 
Theatern, Balletten sowie für die Mitglieder solcher Kulturträger gilt, wenn diese 
Trägerkörperschaften auf Dauer im Wesentlichen ohne Gewinnerzielung tätig sind und dies 
durch die zuständige Behörde im Ansässigkeitsstaat bestätigt wird. 

5. Zu Artikel 21 Absatz 3 

 a) Zu den Vergütungen im Sinne des Absatzes 3 gehören auch Vergütungen für einen Schaden, der 
als Folge von Straftaten, Impfungen oder ähnlichen Gründen entstanden ist. 

 b) Die in dieser Bestimmung angeführten Bezüge sind bei Ermittlung des Progressionsvorbehalts 
außer Ansatz zu lassen. 

6. Zu Artikel 26 

 a) Die zuständige Behörde des ersuchenden Staates stellt der zuständigen Behörde des ersuchten 
Staates zur Darstellung der voraussichtlichen Erheblichkeit der Auskünfte die folgenden 
Informationen zur Verfügung, wenn diese ein Auskunftsersuchen gemäß dem Abkommen stellt: 

 i) die Bezeichnung der Person, der die Ermittlung oder Untersuchung gilt; 

 ii) eine Stellungnahme betreffend die gesuchten Auskünfte einschließlich der Art und der Form, 
in der der ersuchende Staat die Auskünfte vorzugsweise vom ersuchten Staat erhalten möchte; 

 iii) den steuerlichen Zweck, für den um die Auskünfte ersucht wird; 

 iv) die Gründe für die Annahme, dass die erbetenen Auskünfte dem ersuchten Staat vorliegen 
oder sich im Besitz oder in der Verfügungsmacht einer Person im Hoheitsbereich des 
ersuchten Staates befinden; 

 v) den Namen und die Anschrift von Personen, in deren Besitz sich die erbetenen Auskünfte 
vermutlich befinden; 

 vi) eine Erklärung, dass der ersuchende Staat alle ihm in seinem eigenen Gebiet zur Verfügung 
stehenden Maßnahmen zur Einholung der Auskünfte ausgeschöpft hat, ausgenommen solche, 
die unverhältnismäßig große Schwierigkeiten mit sich bringen würden. 

 b) Es besteht Einvernehmen darüber, dass Artikel 26 Absatz 5 die Vertragsstaaten nicht dazu 
verpflichtet, Informationen auf automatischer oder spontaner Basis auszutauschen. 

7. Auslegung des Abkommens 
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Es gilt als vereinbart, dass den Abkommensbestimmungen, die nach den entsprechenden Bestimmungen 
des OECD-Musterabkommens auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
abgefasst sind, allgemein dieselbe Bedeutung zukommt, die im OECDKommentar dazu dargelegt wird. 
Die Vereinbarung im vorstehenden Satz gilt nicht hinsichtlich der nachstehenden Punkte: 

 a) alle Vorbehalte oder Bemerkungen der beiden Vertragsstaaten zum OECD-Muster oder dessen 
Kommentar; 

 b) alle gegenteiligen Auslegungen in diesem Protokoll; 

 c) alle gegenteiligen Auslegungen, die einer der beiden Vertragsstaaten in einer veröffentlichten 
Erklärung vornimmt, die der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats vor In-Kraft-Treten 
des Abkommens übermittelt worden ist; 

 d) alle gegenteiligen Auslegungen, auf die sich die zuständigen Behörden nach In-Kraft-Treten des 
Abkommens geeinigt haben. 

Der OECD-Kommentar – der von Zeit zu Zeit überarbeitet werden kann – stellt eine Auslegungshilfe im 
Sinne des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 dar. 
 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig Bevollmächtigten der beiden Vertragsstaaten 
dieses Protokoll unterzeichnet. 
 

GESCHEHEN zu Wien, am 20. Juli 2010, in zweifacher Ausfertigung, jede in deutscher, 
bulgarischer und englischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch ist. Im Zweifel ist der 
englische Text maßgeblich. 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2018 Ausgegeben am 11. Juni 2018 Teil III 

93. Mehrseitiges Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur 
Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 

 (NR: GP XXV RV 1670 AB 1732 S. 190. BR: AB 9848 S. 870.) 

93. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
Der Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages wird gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG 

genehmigt. 

Mehrseitiges Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen 
zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 
 

[Übereinkommen in deutschsprachiger Übersetzung, siehe Anlagen] 
[Übereinkommen in englischer Sprachfassung, siehe Anlagen] 
[Übereinkommen in französischer Sprachfassung, siehe Anlagen] 
[Vorbehalte und Notifikationen der Republik Österreich in englischer Sprache, siehe Anlagen] 
[Vorbehalte und Notifikationen der Republik Österreich in deutschsprachiger Übersetzung, siehe 

Anlagen] 
 

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete 
Ratifikationsurkunde wurde am 22. September 2017 beim Generalsekretär der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) als Verwahrer des Übereinkommens 
hinterlegt; das Mehrseitige Übereinkommen tritt gemäß seinem Art. 34 Abs. 1 mit 1. Juli 2018 in Kraft. 

Das Mehrseitige Übereinkommen wurde neben Österreich von folgenden Staaten und 
Hoheitsgebieten ratifiziert: Isle of Man1, Jersey1, Polen1 und Slowenien1. 

Kurz 

                                                           
1 Vorbehalte und Notifikationen anderer Vertragsstaaten sowie Einsprüche und Einwendungen zu diesem 
Übereinkommen sind in englischer und französischer Sprache auf der Website der OECD unter 
http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf abrufbar. 

http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf


  

GENERIERTER TEXT DES MLI UND DES ABKOMMENS ZWISCHEN DER REPUBLIK 
ÖSTERREICH UND DER REPUBLIK BULGARIEN ZUR VERMEIDUNG DER 

DOPPELBESTEUERUNG AUF DEM GEBIETE DER STEUERN VOM EINKOMMEN UND 
VOM VERMÖGEN SAMT PROTOKOLL  

 

Allgemeine haftungsausschließende Erklärung zum generierten Textdokument 

Dieses Dokument stellt den generierten Text für die Anwendung des am 20. Juli 2010 unterzeichneten 

Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Bulgarien zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll 

(das „Abkommen“) und des von der Republik Österreich und der Republik Bulgarien am 7. Juni 2017 

unterzeichneten Mehrseitigen Übereinkommens zur Umsetzung steuerabkommensbezogener 

Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (das „MLI“) dar. 

Dieses Dokument wurde zwischen den zuständigen Behörden der Republik Österreich und der Republik 

Bulgarien abgestimmt und spiegelt das gemeinsame Verständnis über die durch das MLI im Abkommen 

verursachten Veränderungen wider. 

Das Dokument wurde auf der Grundlage der von der Republik Österreich am 22. September 2017 und 

von der Republik Bulgarien am 16. September 2022 aus Anlass der Ratifikation dem Verwahrer 

übermittelten Vorbehalte und Notifikationen („MLI-Positionen“) erstellt. Diese MLI-Positionen sind 

den im MLI vorgesehenen Modifizierungen vorbehalten. Die Modifizierung der MLI-Positionen kann 

die Wirkung des MLI auf das Abkommen verändern.  

Die authentischen Vertragstexte des Abkommens und des MLI sind vorrangig und als einzig 

maßgebliche Rechtsquellen anzuwenden. 

Die Bestimmungen des MLI, welche in Bezug auf die Bestimmungen des Abkommens anwendbar sind, 

werden in diesem Dokument durchgehend in Form von eingerahmten Feldern im Zusammenhang mit 

den entsprechenden Bestimmungen des Abkommens dargestellt. Die eingerahmten Felder, welche die 

Bestimmungen des MLI enthalten, wurden im Allgemeinen in Übereinstimmung mit der Reihenfolge 

der Bestimmungen des OECD-Musterabkommens auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 

vom Vermögen in das Abkommen eingefügt. 

Der Text der Bestimmungen des MLI wurde zur Vereinheitlichung der im MLI verwendeten Begriffe 

mit jenen des Abkommens (zB „unter das Übereinkommen fallendes Steuerabkommen“ und 

„Abkommen“, „Vertragspartei dieses Übereinkommens“ und „Vertragsstaaten“) im Interesse des 

einfacheren Verständnisses der Bestimmungen des MLI verändert. Die Veränderungen der Begriffe 

dienen der leichteren Lesbarkeit des Dokuments und zielen nicht auf eine Änderung des Inhalts der 

Bestimmungen des MLI ab. In ähnlicher Weise wurden Teile der Bestimmungen des MLI verändert, die 

bestehende Bestimmungen des Abkommens umschreiben: umschreibende Wortfolgen wurden durch 

rechtliche Verweise auf die bestehenden Abkommensbestimmungen im Interesse der leichteren 

Lesbarkeit ersetzt. 

In allen Fällen sind Verweise auf die Bestimmungen des Abkommens oder auf das Abkommen in dem 

Sinne zu verstehen, dass sie sich auf das Abkommen in der durch das MLI geänderten Fassung beziehen, 

vorausgesetzt, die Bestimmungen des MLI wurden wirksam. 

Hinweise 

Die authentischen Texte des MLI und des Abkommens sind über die Webseite des Bundesministeriums 

für Finanzen (https://www.bmf.gv.at/) und über die Website der nationalen Steuerbehörde Bulgariens 

(https://nra.bg) abrufbar. 

Die MLI-Positionen der Republik Österreich wurden am 22. September 2017 aus Anlass der Ratifikation 

und jene der Republik Bulgarien am 16. September 2022 aus Anlass der Ratifikation an den Verwahrer 

übermittelt und sind über die Webseite des Verwahrers des MLI (OECD) abrufbar 

(http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf). 

  

http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf


  

Haftungsausschließende Erklärung zum Wirksamkeitsbeginn der MLI – Bestimmungen 

Wirksamkeitsbeginn der Bestimmungen des MLI 

Die Bestimmungen des MLI, die auf das Abkommen anzuwenden sind, werden nicht im selben 

Zeitpunkt wie die ursprünglichen Bestimmungen des Abkommens wirksam. Jede Bestimmung des MLI 

kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten wirksam werden, abhängig von den betroffenen Steuerarten (im 

Abzugsweg erhobene Steuern oder andere Steuern) und von den Wahlmöglichkeiten, welche die 

Republik Österreich und die Republik Bulgarien in ihren MLI-Positionen ausgeübt haben. 

Zeitpunkt der Hinterlegung der Ratifizierungs-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde: 22. September 

2017 für die Republik Österreich und 16. September 2022 für die Republik Bulgarien. 

Zeitpunkt des Inkrafttretens des MLI: 1. Juli 2018 für die Republik Österreich und 1. Jänner 2023 für 

die Republik Bulgarien. 

Dieses Dokument enthält durchgehend spezifische Informationen über den Zeitpunkt, an dem oder nach 

dem die Bestimmungen des MLI in Bezug auf das Abkommen Wirksamkeit erlangen. 

 

  



  

 

ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER REPUBLIK 
BULGARIEN ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG AUF DEM GEBIETE DER 

STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM VERMÖGEN SAMT PROTOKOLL 
 

Die Republik Österreich und die Republik Bulgarien, [ERSETZT durch Artikel 6 Absatz 1 des 
MLI] [von dem Wunsche geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen abzuschließen,] 

Der folgende Absatz 1 des Artikels 6 des MLI ersetzt den Text betreffend die Absicht zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung in der Präambel dieses Abkommens:1   

ARTIKEL 6 DES MLI - ZWECK EINES UNTER DAS ÜBEREINKOMMEN FALLENDEN 

STEUERABKOMMENS 

in der Absicht, in Bezug auf die unter dieses Abkommen fallenden Steuern eine Doppelbesteuerung zu 

beseitigen, ohne Möglichkeiten zur Nicht- oder Niedrigbesteuerung durch Steuerverkürzung oder -

umgehung (unter anderem durch missbräuchliche Gestaltungen mit dem Ziel des Erhalts von in diesem 

Abkommen vorgesehenen Erleichterungen zum mittelbaren Nutzen von in Drittstaaten oder -gebieten 

ansässigen Personen) zu schaffen, 

haben Folgendes vereinbart: 

ABSCHNITT I 

GELTUNGSBEREICH DES ABKOMMENS 

Artikel 1 

UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE PERSONEN 

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten 
ansässig sind. 

Artikel 2 

UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE STEUERN 

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen, die für Rechnung eines Vertragsstaats oder seiner Gebietskörperschaften erhoben 
werden. 

(2) Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, die vom Gesamteinkommen, 
vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens oder des Vermögens erhoben werden, 
einschließlich der Steuern vom Gewinn aus der Veräußerung beweglichen oder unbeweglichen Vermögens 
sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs. 

(3) Zu den bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören insbesondere 

 a) in Österreich: 
 

 i) die Einkommensteuer; 

 ii) die Körperschaftsteuer; 

 iii) die Grundsteuer; 

 iv) die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben; 

 v) die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken; 
 

                                                           
1 

Gemäß den Absätzen 1 und 3 des Artikels 35 des MLI ist Artikel 6 Absatz 1 des MLI in Bezug auf die 

Anwendung dieses Abkommens wirksam:  

a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen Personen gezahlt oder 

gutgeschrieben werden, wenn das Ereignis, das zu diesen Steuern führt, am oder nach dem 1. Jänner 

2023 eintritt; und  

b) bei allen anderen Steuern für Steuern, die für Veranlagungszeiträume erhoben werden, die am oder nach 

dem 1. Jänner 2024 beginnen. 

 



  

 b) in Bulgarien: 
 

 i) die Einkommensteuer; 

 ii) die Körperschaftsteuer; 

 iii) die Abgeltungssteuer; 

 iv) die Steuer von unbeweglichem Vermögen. 

(4) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder im Wesentlichen ähnlicher Art, die nach 
der Unterzeichnung des Abkommens neben den bestehenden Steuern oder an deren Stelle erhoben werden. 
Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten teilen einander die in ihren Steuergesetzen eingetretenen 
bedeutsamen Änderungen mit. 

ABSCHNITT II 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 3 

ALLGEMEINE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert, 

 a) bedeutet der Ausdruck "Österreich" die Republik Österreich; 

 b) bedeutet der Ausdruck "Bulgarien" die Republik Bulgarien und, im geografischen Sinn verwendet, 
das Hoheitsgebiet und das Küstenmeer, über das sie Hoheitsrechte ausübt, sowie den 
Kontinentalsockel und die ausschließliche Wirtschaftszone, in denen sie Hoheitsrechte und 
Rechtsprechung in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht ausübt; 

 c) umfasst der Ausdruck "Person" natürliche Personen, Gesellschaften und alle anderen 
Personenvereinigungen; 

 d) bedeutet der Ausdruck "Gesellschaft" juristische Personen oder Rechtsträger, die für die 
Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden; 

 e) bezieht sich der Ausdruck "Unternehmen" auf die Ausübung einer Geschäftstätigkeit; 

 f) bedeuten die Ausdrücke "Unternehmen eines Vertragsstaats" und "Unternehmen des anderen 
Vertragsstaats", je nachdem, ein Unternehmen, das von einer in einem Vertragsstaat ansässigen 
Person betrieben wird, oder ein Unternehmen, das von einer im anderen Vertragsstaat ansässigen 
Person betrieben wird; 

 g) bedeutet der Ausdruck "internationaler Verkehr" jede Beförderung mit einem Seeschiff oder 
Luftfahrzeug, das von einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird, es sei denn, 
das Seeschiff oder Luftfahrzeug wird ausschließlich zwischen Orten im anderen Vertragsstaat 
betrieben; 

 h) bedeutet der Ausdruck "zuständige Behörde" 

 i) in Österreich: den Bundesminister für Finanzen oder dessen bevollmächtigten Vertreter; 

 ii) in Bulgarien: den Finanzminister oder dessen bevollmächtigten Vertreter; 

 i) bedeutet der Ausdruck "Staatsangehöriger" in Bezug auf einen Vertragsstaat 

 i) jede natürliche Person, die die Staatsangehörigkeit dieses Vertragsstaats besitzt; und 

 ii) jede juristische Person, Personengesellschaft und andere Personenvereinigung, die nach dem in 
diesem Vertragsstaat geltenden Recht errichtet worden ist; 

 j) schließt der Ausdruck "Geschäftstätigkeit" auch die Ausübung einer freiberuflichen oder sonstigen 
selbständigen Tätigkeit ein; 

 k) schließt der Ausdruck "Unternehmensgewinne" auch Einkünfte aus der Ausübung 
einer freiberuflichen oder sonstigen selbständigen Tätigkeit ein. 

(2) Bei der Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat hat, wenn der Zusammenhang 
nichts anderes erfordert, jeder im Abkommen nicht definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm im 
Anwendungszeitraum nach dem Recht dieses Staates über die Steuern zukommt, für die das Abkommen 
gilt, wobei die Bedeutung nach dem in diesem Staat anzuwendenden Steuerrecht den Vorrang vor einer 
Bedeutung hat, die der Ausdruck nach anderem Recht dieses Staates hat. 



  

Artikel 4 

ANSÄSSIGE PERSON 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "eine in einem Vertragsstaat ansässige 
Person" eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen 
Aufenthalts, des Ortes ihrer Gründung, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen 
Merkmals steuerpflichtig ist, und umfasst auch diesen Staat und seine Gebietskörperschaften. Der Ausdruck 
umfasst jedoch nicht eine Person, die in diesem Staat nur mit Einkünften aus Quellen in diesem Staat oder 
mit in diesem Staat gelegenem Vermögen steuerpflichtig ist. 

(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt Folgendes: 

 a) Die Person gilt als nur in dem Staat ansässig, in dem sie über eine ständige Wohnstätte verfügt; 
verfügt sie in beiden Staaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, 
zu dem sie die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt der 
Lebensinteressen); 

 b) kann nicht bestimmt werden, in welchem Staat die Person den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen 
hat, oder verfügt sie in keinem der Staaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem 
Staat ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat; 

 c) hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Staaten oder in keinem der Staaten, so gilt 
sie als nur in dem Staat ansässig, dessen Staatsangehöriger sie ist; d) ist die Person 
Staatsangehöriger beider Staaten oder keines der Staaten, so regeln die zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten die Frage in gegenseitigem Einvernehmen. 

(3) Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so 
regeln die zuständigen Behörden die Frage der Ansässigkeit in gegenseitigem Einvernehmen. 

Artikel 5 

BETRIEBSTÄTTE 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "Betriebstätte" eine feste 
Geschäftseinrichtung, durch die die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt 
wird. 

(2) Der Ausdruck "Betriebstätte" umfasst insbesondere: 

 a) einen Ort der Leitung, 

 b) eine Zweigniederlassung, 

 c) eine Geschäftsstelle, 

 d) eine Fabrikationsstätte, 

 e) eine Werkstätte und 

 f) ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder eine andere Stätte der 
Ausbeutung von Bodenschätzen. 

(3) Eine Bauausführung oder Montage ist nur dann eine Betriebstätte, wenn ihre Dauer 

sechs Monate überschreitet. 

(4) [GEÄNDERT durch Artikel 13 Absatz 2 des MLI] [Ungeachtet der vorstehenden 
Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als Betriebstätten: 

 a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von Gütern oder 
Waren des Unternehmens benutzt werden; 

 b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung 
oder Auslieferung unterhalten werden; 

 c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten 
werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu werden; 

 d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu beschaffen; 

 e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit 
darstellen; 

 f) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, mehrere der 
unter lit. a bis e genannten Tätigkeiten auszuüben, vorausgesetzt, dass die sich daraus ergebende 



  

Gesamttätigkeit der festen Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine Hilfstätigkeit 
darstellt.] 

Der folgende Absatz 2 des Artikels 13 des MLI ändert Artikel 5 Absatz 4 dieses 
Abkommens:2 

ARTIKEL 13 - KÜNSTLICHE UMGEHUNG DES BETRIEBSSTÄTTENSTATUS DURCH 
DIE AUSNAHME BESTIMMTER TÄTIGKEITEN (Option A) 

Ungeachtet des Artikels 5 dieses Abkommens gelten folgende Fälle als nicht von dem 
Ausdruck „Betriebsstätte“ umfasst: 

a) die Tätigkeiten, die in Artikel 5 Absatz 4 dieses Abkommens ausdrücklich als nicht als 
Betriebsstätte geltende Tätigkeiten aufgeführt sind, unabhängig davon, ob diese 
Ausnahme vom Betriebsstättenstatus voraussetzt, dass die Tätigkeit vorbereitender Art ist 
oder eine Hilfstätigkeit darstellt, 

b) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für 
das Unternehmen eine nicht unter Buchstabe a beschriebene Tätigkeit auszuüben,  

c) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 
mehrere der unter den Buchstaben a und b genannten Tätigkeiten auszuüben, 

sofern diese Tätigkeit oder im Fall des Buchstabens c die Gesamttätigkeit der festen 
Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine Hilfstätigkeit darstellt. 

 

(5) Ist eine Person - mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 6 - für ein 
Unternehmen tätig und besitzt sie in einem Vertragsstaat die Vollmacht, im Namen des Unternehmens 
Verträge abzuschließen, und übt sie die Vollmacht dort gewöhnlich aus, so wird das Unternehmen 
ungeachtet der Absätze 1 und 2 so behandelt, als habe es in diesem Staat für alle von der Person für das 
Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten eine Betriebstätte, es sei denn, diese Tätigkeiten beschränken sich 
auf die in Absatz 4 genannten Tätigkeiten, die, würden sie durch eine feste Geschäftseinrichtung ausgeübt, 
diese Einrichtung nach dem genannten Absatz nicht zu einer Betriebstätte machten. 

(6) Ein Unternehmen wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine Betriebstätte in einem 
Vertragsstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommissionär oder einen anderen 
unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit 
handeln. 

(7) Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft 
beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort 
(entweder durch eine Betriebstätte oder auf andere Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird keine der beiden 
Gesellschaften zur Betriebstätte der anderen. 

ABSCHNITT III 

BESTEUERUNG DES EINKOMMENS 

Artikel 6 

EINKÜNFTE AUS UNBEWEGLICHEM VERMÖGEN 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unbeweglichem Vermögen 
(einschließlich der Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlichen Betrieben) bezieht, das im anderen 
Vertragsstaat liegt, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Der Ausdruck "unbewegliches Vermögen" hat die Bedeutung, die ihm nach dem Recht des 
Vertragsstaats zukommt, in dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck umfasst in jedem Fall das Zubehör 
zum unbeweglichen Vermögen, das lebende und tote Inventar land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, die 

                                                           
2 Gemäß den Absätzen 1 und 3 des Artikels 35 des MLI ist Artikel 13 Absatz 2 des MLI in Bezug auf die 

Anwendung dieses Abkommens wirksam:  

a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen Personen gezahlt oder 

gutgeschrieben werden, wenn das Ereignis, das zu diesen Steuern führt, am oder nach dem 1. Jänner 

2023 eintritt; und  

b) bei allen anderen Steuern für Steuern, die für Veranlagungszeiträume erhoben werden, die am oder nach 

dem 1. Jänner 2024 beginnen. 

 



  

Rechte, für die die Vorschriften des Privatrechts über Grundstücke gelten, Nutzungsrechte an 
unbeweglichem Vermögen sowie Rechte auf veränderliche oder feste Vergütungen für die Ausbeutung 
oder das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und anderen Bodenschätzen; Schiffe und 
Luftfahrzeuge gelten nicht als unbewegliches Vermögen. 

(3) Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Vermietung oder Verpachtung 
sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Vermögens. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen eines Unternehmens. 

Artikel 7 

UNTERNEHMENSGEWINNE 

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats dürfen nur in diesem Staat besteuert werden, es 
sei denn, das Unternehmen übt seine Geschäftstätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine dort gelegene 
Betriebstätte aus. Übt das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit auf diese Weise aus, so dürfen die 
Gewinne des Unternehmens im anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser 
Betriebstätte zugerechnet werden können. 

(2) Übt ein Unternehmen eines Vertragsstaats seine Geschäftstätigkeit im anderen Vertragsstaat durch 
eine dort gelegene Betriebstätte aus, so werden vorbehaltlich des Absatzes 3 in jedem Vertragsstaat dieser 
Betriebstätte die Gewinne zugerechnet, die sie hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche oder ähnliche 
Geschäftstätigkeit unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen als selbständiges Unternehmen ausgeübt 
hätte und im Verkehr mit dem Unternehmen, dessen Betriebstätte sie ist, völlig unabhängig gewesen wäre. 

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebstätte werden die für diese Betriebstätte entstandenen 
Aufwendungen, einschließlich der Geschäftsführungs- und allgemeinen Verwaltungskosten, zum Abzug 
zugelassen, gleichgültig, ob sie in dem Staat, in dem die Betriebstätte liegt, oder anderswo entstanden sind. 

(4) Soweit es in einem Vertragsstaat üblich ist, die einer Betriebstätte zuzurechnenden Gewinne durch 
Aufteilung der Gesamtgewinne des Unternehmens auf seine einzelnen Teile zu ermitteln, schließt Absatz 
2 nicht aus, dass dieser Vertragsstaat die zu besteuernden Gewinne nach der üblichen Aufteilung ermittelt; 
die gewählte Gewinnaufteilung muss jedoch derart sein, dass das Ergebnis mit den Grundsätzen dieses 
Artikels übereinstimmt. 

(5) Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen wird einer 
Betriebstätte kein Gewinn zugerechnet. 

(6) Bei der Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der Betriebstätte zuzurechnenden Gewinne 
jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, dass ausreichende Gründe dafür bestehen, anders zu 
verfahren. 

(7) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens behandelt 
werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht berührt. 

Artikel 8 

INTERNATIONALER VERKEHR 

(1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus dem Betrieb von Seeschiffen oder 
Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr bezieht, dürfen nur in diesem Vertragsstaat besteuert werden. 

(2) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus dem Betrieb von Schiffen, die der 
Binnenschifffahrt dienen, bezieht, dürfen nur in diesem Vertragsstaat besteuert werden. 

(3) Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft 
oder einer internationalen Betriebsstelle. 

Artikel 9 

VERBUNDENE UNTERNEHMEN 

(1) Wenn 

 a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der 
Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens des anderen Vertragsstaats beteiligt ist oder 

 b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder dem 
Kapital eines Unternehmens eines Vertragsstaats und eines Unternehmens des anderen 
Vertragsstaats beteiligt sind 



  

und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen oder finanziellen Beziehungen an 
vereinbarte oder auferlegte Bedingungen gebunden sind, die von denen abweichen, die unabhängige 
Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so dürfen die Gewinne, die eines der Unternehmen ohne 
diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses 
Unternehmens zugerechnet und entsprechend besteuert werden. 

(2) [ERSETZT durch Artikel 17 Absatz 1 des MLI ] [Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen 
eines Unternehmens dieses Staates Gewinne zugerechnet - und entsprechend besteuert -, mit denen ein 
Unternehmen des anderen Vertragsstaats in diesem Staat besteuert worden ist, und handelt es sich bei den 
zugerechneten Gewinnen um solche, die das Unternehmen des erstgenannten Staates erzielt hätte, wenn die 
zwischen den beiden Unternehmen vereinbarten Bedingungen die gleichen gewesen wären, die 
unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so nimmt der andere Staat eine entsprechende 
Änderung der dort von diesen Gewinnen erhobenen Steuer vor. Bei dieser Änderung sind die übrigen 
Bestimmungen dieses Abkommens zu berücksichtigen; erforderlichenfalls werden die zuständigen 
Behörden der Vertragsstaaten einander konsultieren.] 

Der folgende Absatz 1 des Artikels 17 des MLI ersetzt Artikel 9 Absatz 2 dieses Abkommens:3  

ARTIKEL 17 DES MLI – GEGENBERICHTIGUNG 

Rechnet ein Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens dieses Vertragsstaats Gewinne zu, 
mit denen ein Unternehmen des anderen Vertragsstaats in diesem anderen Vertragsstaat besteuert 
worden ist, und besteuert diese Gewinne entsprechend und handelt es sich bei den zugerechneten 
Gewinnen um solche, die das Unternehmen des erstgenannten Vertragsstaats erzielt hätte, wenn die 
zwischen den beiden Unternehmen vereinbarten Bedingungen die gleichen gewesen wären, die 
unabhängige Unternehmen miteinander vereinbart hätten, so nimmt dieser andere Vertragsstaat eine 
entsprechende Berichtigung der Höhe der dort von diesen Gewinnen erhobenen Steuer vor. Bei der 
Ermittlung dieser Berichtigung sind die übrigen Bestimmungen dieses Abkommens zu berücksichtigen 
und erforderlichenfalls konsultieren die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten einander. 

 

Artikel 10 

DIVIDENDEN 

(1) Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine im anderen 
Vertragsstaat ansässige Person zahlt, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Dividenden dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende 
Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der 
Nutzungsberechtigte der Dividenden eine in dem anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, nicht 
übersteigen: 

 a) 0 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden, wenn der Nutzungsberechtigte eine Gesellschaft 
(jedoch keine Personengesellschaft) ist, 

 b) 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden in allen anderen Fällen. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Dividenden" bedeutet Einkünfte aus Aktien, 
Genussaktien oder Genussscheinen, Kuxen, Gründeranteilen oder anderen Rechten - ausgenommen 
Forderungen - mit Gewinnbeteiligung sowie Einkünfte, die nach dem Recht des Staates, in dem die 
ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den Einkünften aus Aktien steuerlich gleichgestellt sind. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig 
ist, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte ausübt und die Beteiligung, für die die 
Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 
anzuwenden. 

                                                           
3 Gemäß den Absätzen 1 und 3 des Artikels 35 des MLI ist Artikel 17 Absatz 1 des MLI in Bezug auf die 

Anwendung dieses Abkommens wirksam:  

a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen Personen gezahlt oder 

gutgeschrieben werden, wenn das Ereignis, das zu diesen Steuern führt, am oder nach dem 1. Jänner 

2023 eintritt; und  

b) bei allen anderen Steuern für Steuern, die für Veranlagungszeiträume erhoben werden, die am oder nach 

dem 1. Jänner 2024 beginnen. 

 



  

(5) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte aus dem 
anderen Vertragsstaat, so darf dieser andere Staat weder die von der Gesellschaft gezahlten Dividenden 
besteuern, es sei denn, dass diese Dividenden an eine im anderen Staat ansässige Person gezahlt werden 
oder dass die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu einer im anderen Staat 
gelegenen Betriebstätte gehört, noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für nichtausgeschüttete 
Gewinne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Dividenden oder die nichtausgeschütteten Gewinne ganz 
oder teilweise aus im anderen Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften bestehen. 

Artikel 11 

ZINSEN 

(1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat ansässige 
Person gezahlt werden, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Zinsen dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem Recht 
dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der Zinsen eine im 
anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Zinsen nicht übersteigen. 

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 dürfen die in Absatz 1 genannten Zinsen nur in dem Vertragsstaat 
besteuert werden, in dem der Empfänger ansässig ist, wenn der Empfänger der Zinsen der 
Nutzungsberechtigte ist und die Zinsen gezahlt werden: 

 a) an die Regierung der Republik Österreich oder an die Regierung der Republik Bulgarien; 

 b) für ein Darlehen jeder Art, das von der Oesterreichischen Kontrollbank AG oder einer 
vergleichbaren bulgarischen Einrichtung zum Zwecke der Exportförderung gewährt, besichert 
oder garantiert wird; 

 c) im Zusammenhang mit dem Verkauf gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher 
Ausrüstungen auf Kredit; oder 

 d) für ein von einer Bank gewährtes Darlehen jeder Art. 

(4) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Zinsen" bedeutet Einkünfte aus Forderungen jeder 
Art, auch wenn die Forderungen durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit einer Beteiligung 
am Gewinn des Schuldners ausgestattet sind, und insbesondere Einkünfte aus öffentlichen Anleihen und 
aus Obligationen einschließlich der damit verbundenen Aufgelder und der Gewinne aus Losanleihen. 
Zuschläge für verspätete Zahlung gelten nicht als Zinsen im Sinne dieses Artikels. 

(5) Die Absätze 1, 2 und 3 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Zinsen stammen, eine Geschäftstätigkeit durch 
eine dort gelegene Betriebstätte ausübt und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt werden, tatsächlich 
zu dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 

(6) Zinsen gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner eine in diesem Staat 
ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat 
ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine Betriebstätte und ist die Schuld, für die die Zinsen 
gezahlt werden, für Zwecke der Betriebstätte eingegangen worden, so gelten die Zinsen als aus dem 
Vertragsstaat stammend, in dem die Betriebstätte liegt. 

(7) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von ihnen 
und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die Zinsen, gemessen an der zu Grunde 
liegenden Forderung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehungen 
vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der 
übersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen 
Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Artikel 12 

LIZENZGEBÜHREN 

(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat 
ansässige Person gezahlt werden, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Die in Absatz 1 angeführten Lizenzgebühren dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie 
stammen, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der 
Nutzungsberechtigte der Lizenzgebühren eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, 5 vom 
Hundert des Bruttobetrags der Lizenzgebühren nicht übersteigen. 



  

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Lizenzgebühren" bedeutet Vergütungen jeder Art, 
die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrechten an literarischen, künstlerischen 
oder wissenschaftlichen Werken, einschließlich kinematografischer Filme, von Patenten, Marken, Mustern 
oder Modellen, Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren, oder für die Benutzung oder das Recht auf 
Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstungen oder für die Mitteilung 
gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen, eine 
Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für 
die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehören. In diesem Fall ist 
Artikel 7 anzuwenden. 

(5) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner eine in 
diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Lizenzgebühren, ohne Rücksicht darauf, ob 
er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine Betriebstätte und ist die 
Verpflichtung, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, für Zwecke der Betriebstätte eingegangen 
worden und trägt die Betriebstätte die Lizenzgebühren, so gelten die Lizenzgebühren als aus dem Staat 
stammend, in dem die Betriebstätte liegt. 

(6) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von ihnen 
und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die Lizenzgebühren, gemessen an der 
zugrundeliegenden Leistung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehungen 
vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der 
übersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen 
Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Artikel 13 

GEWINNE AUS DER VERÄUSSERUNG VON VERMÖGEN 

(1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung unbeweglichen 
Vermögens im Sinne des Artikels 6 bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt, dürfen im anderen Staat 
besteuert werden. 

(2) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte 
ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, einschließlich derartiger 
Gewinne, die bei der Veräußerung einer solchen Betriebstätte (allein oder mit dem übrigen Unternehmen) 
erzielt werden, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(3) Gewinne aus der Veräußerung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, die von einer in einem 
Vertragsstaat ansässigen Person im internationalen Verkehr betrieben werden, von Schiffen, die der 
Binnenschifffahrt dienen, und von beweglichem Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder 
Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in diesem Vertragsstaat besteuert werden. 

(4) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung von Anteilen an 
einer Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, dürfen im anderen Staat besteuert 
werden, sofern es sich nicht 

 a) um Anteile handelt, die an einer zugelassenen Börse notiert sind; oder 

 b) um Anteile an einer Gesellschaft handelt, an der der Veräußerer mindestens 20 vom Hundert des 
Kapitals hält. 

(5) Gewinne aus der Veräußerung des in den Absätzen 1, 2, 3 und 4 nicht genannten Vermögens dürfen 
nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer ansässig ist. 

Artikel 14 

EINKÜNFTE AUS UNSELBSTÄNDIGER ARBEIT 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 15, 17, 18, 19 und 20 dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, 
die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat 
besteuert werden, es sei denn, die Arbeit wird im anderen Vertragsstaat ausgeübt. Wird die Arbeit dort 
ausgeübt, so dürfen die dafür bezogenen Vergütungen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person 
für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte unselbständige Arbeit bezieht, nur im erstgenannten Staat 
besteuert werden, wenn 



  

 a) der Empfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage innerhalb eines 
Zeitraums von 12 Monaten, der während des betreffenden Steuerjahres beginnt oder endet, aufhält 
und 

 b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt werden, der nicht im 
anderen Staat ansässig ist, und 

 c) die Vergütungen nicht von einer Betriebstätte getragen werden, die der Arbeitgeber im anderen 
Staat hat. 

(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels dürfen Vergütungen für 
unselbständige Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges oder an Bord eines Schiffes, das 
der Binnenschifffahrt dient, ausgeübt wird, nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem Person 
ansässig ist, die das Schiff oder Luftfahrzeug im internationalen Verkehr betreibt. 

Artikel 15 

AUFSICHTSRATS- UND VERWALTUNGSRATSVERGÜTUNGEN 

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in einem 
Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrats einer 
Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

Artikel 16 

KÜNSTLER UND SPORTLER 

(1) Ungeachtet der Artikel 7 und 14 dürfen Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person 
als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- und Fernsehkünstler sowie Musiker, oder als Sportler aus 
ihrer im anderen Vertragsstaat persönlich ausgeübten Tätigkeit bezieht, im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Fließen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler in dieser Eigenschaft persönlich 
ausgeübten Tätigkeit nicht dem Künstler oder Sportler selbst, sondern einer anderen Person zu, so dürfen 
diese Einkünfte ungeachtet der Artikel 7 und 14 in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Künstler 
oder Sportler seine Tätigkeit ausübt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Einkünfte aus der von Künstlern oder Sportlern in einem 
Vertragsstaat ausgeübten Tätigkeit, wenn der Aufenthalt in diesem Staat ganz oder überwiegend aus 
öffentlichen Mitteln des anderen Staates oder einer seiner Gebietskörperschaften oder von einer als 
gemeinnützig anerkannten Einrichtung unterstützt wird. In diesem Fall dürfen die Einkünfte nur in dem 
Vertragsstaat besteuert werden, in dem die Person ansässig ist. 

Artikel 17 

RUHEGEHÄLTER 

(1) Vorbehaltlich des Artikels 18 Absatz 2 dürfen Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die einer 
in einem Vertragsstaat ansässigen Person für frühere unselbständige Arbeit gezahlt werden, nur in diesem 
Staat besteuert werden. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Ruhegehälter und ähnliche Zahlungen, die auf Grund eines 
öffentlichen Pensionsplans im Rahmen des Sozialversicherungssystems eines Vertragsstaats geleistet 
werden, nur in diesem Staat besteuert werden. 

Artikel 18 

ÖFFENTLICHER DIENST 

 (1) a) Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, ausgenommen Ruhegehälter, die von einem 
Vertragsstaat oder einer seiner Gebietskörperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts 
an eine natürliche Person für die diesem Staat, der Gebietskörperschaft oder der Körperschaft des 
öffentlichen Rechts geleisteten Dienste gezahlt werden, dürfen nur in diesem Staat besteuert 
werden. 

 b) Diese Gehälter, Löhne und ähnlichen Vergütungen dürfen jedoch nur im anderen Vertragsstaat 
besteuert werden, wenn die Dienste in diesem Staat geleistet werden und die natürliche Person in 
diesem Staat ansässig ist und 

 i) ein Staatsangehöriger dieses Staates ist oder 

 ii) nicht ausschließlich deshalb in diesem Staat ansässig geworden ist, um die Dienste zu leisten. 



  

 (2) a) Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat oder einer seiner Gebietskörperschaften oder 
Körperschaften des öffentlichen Rechts oder aus einem von diesem Staat, der Gebietskörperschaft 
oder der Körperschaft des öffentlichen Rechts errichteten Sondervermögen an eine natürliche 
Person für die diesem Staat, der Gebietskörperschaft oder der Körperschaft des öffentlichen Rechts 
geleisteten Dienste gezahlt werden, dürfen nur in diesem Staat besteuert werden. 

 b) Diese Ruhegehälter dürfen jedoch nur im anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn die 
natürliche Person in diesem Staat ansässig ist und ein Staatsangehöriger dieses Staates ist. 

(3) Auf Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen und Ruhegehälter für Dienstleistungen, die im 
Zusammenhang mit einer Geschäftstätigkeit eines Vertragsstaats oder einer seiner Gebietskörperschaften 
oder Körperschaften des öffentlichen Rechts erbracht werden, sind die Artikel 14, 15, 16 oder 17 
anzuwenden. 

Artikel 19 

STUDENTEN UND PRAKTIKANTEN 

Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder Lehrling, der sich in einem Vertragsstaat ausschließlich 
zum Studium oder zur Ausbildung aufhält und der im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort 
unmittelbar vor der Einreise in den erstgenannten Staat ansässig war, für seinen Unterhalt, sein Studium 
oder seine Ausbildung erhält, dürfen im erstgenannten Staat nicht besteuert werden, sofern diese Zahlungen 
aus Quellen außerhalb dieses Staates stammen. 

Artikel 20 

LEHRER UND FORSCHER 

(1) Eine natürliche Person, die sich in einem Vertragsstaat insgesamt nicht länger als zwei Jahre 
ausschließlich zu dem Zweck aufhält, um an einer Universität, einem College, einer Schule oder einer 
anderen anerkannten Bildungseinrichtung in diesem Staat zu lehren oder zu forschen und die unmittelbar 
vor diesem Aufenthalt im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort ansässig war, ist von der Besteuerung 
im erstgenannten Staat in Bezug auf ihre Vergütungen für Lehrtätigkeit oder Forschung ausgenommen, 
sofern die Vergütungen aus Quellen außerhalb dieses Staates stammen. 

(2) Absatz 1 ist nicht auf Einkünfte aus der Forschung anzuwenden, wenn diese Forschungstätigkeit 
nicht im öffentlichen Interesse sondern zum persönlichen Vorteil einer bestimmten Person oder bestimmter 
Personen erfolgt. 

Artikel 21 

ANDERE EINKÜNFTE 

(1) Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die in den vorstehenden Artikeln nicht 
behandelt wurden, dürfen ohne Rücksicht auf ihre Herkunft nur in diesem Staat besteuert werden. 

(2) Absatz 1 ist auf andere Einkünfte als solche aus unbeweglichem Vermögen im Sinne des Artikels 
6 Absatz 2 nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Empfänger im anderen 
Vertragsstaat eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte ausübt und die Rechte oder 
Vermögenswerte, für die die Einkünfte gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehören. In 
diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 

(3) Einkünfte auf Grund gesetzlicher Versorgungsrechtsansprüche, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person aus dem anderen Vertragsstaat bezieht, dürfen im erstgenannten Staat nicht besteuert 
werden, wenn sie nach dem Recht des anderen Vertragsstaats von der Besteuerung ausgenommen wären. 

ABSCHNITT IV 

BESTEUERUNG DES VERMÖGENS 

Artikel 22 

VERMÖGEN 

(1) Unbewegliches Vermögen im Sinne des Artikels 6, das einer in einem Vertragsstaat ansässigen 
Person gehört und im anderen Vertragsstaat liegt, darf im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte ist, die ein Unternehmen eines 
Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat besteuert werden. 



  

(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge, die von einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person im 
internationalen Verkehr betrieben werden, und Schiffe, die der Binnenschifffahrt dienen, sowie 
bewegliches Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in diesem 
Vertragsstaat besteuert werden. 

(4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person dürfen nur in diesem 
Staat besteuert werden. 

ABSCHNITT V 

METHODEN ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG 

Artikel 23 

BEFREIUNGSMETHODE 

(1) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermögen und dürfen 
diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen im anderen Vertragsstaat besteuert werden, 
so nimmt der erstgenannte Staat vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 diese Einkünfte oder dieses Vermögen 
von der Besteuerung aus. 

(2) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Person Einkünfte, die nach den Artikeln 10, 11 und 
12 und Artikel 13 Absatz 4 im anderen Vertragsstaat besteuert werden dürfen, so rechnet der erstgenannte 
Staat auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der im anderen Staat 
gezahlten Steuer entspricht. Der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor der Anrechnung 
ermittelten Steuer nicht übersteigen, der auf die aus dem anderen Staat bezogenen Einkünfte entfällt. 

(3) Einkünfte oder Vermögen einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die nach dem 
Abkommen von der Besteuerung in diesem Staat auszunehmen sind, dürfen gleichwohl in diesem Staat bei 
der Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen oder Vermögen der Person einbezogen werden. 

(4) Absatz 1 gilt nicht für Einkünfte oder Vermögen einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, 
wenn der andere Vertragsstaat dieses Abkommen so anwendet, dass er diese Einkünfte oder dieses 
Vermögen von der Besteuerung ausnimmt oder Absatz 2 der Artikel 10, 11 oder 12 auf diese Einkünfte 
anwendet. 

Der folgende Absatz 6 des Artikels 5 des MLI ersetzt Artikel 23 dieses Abkommens in Bezug auf in 
Bulgarien ansässige Personen:4  

ARTIKEL 5 DES MLI - ANWENDUNG VON METHODEN ZUR BESEITIGUNG DER 
DOPPELBESTEUERUNG (Option C) 

Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermögen, die 

beziehungsweise das nach diesem Abkommen im anderen Vertragsstaat besteuert werden können 

beziehungsweise kann (es sei denn, dass nach diesem Abkommen der andere Vertragsstaat die Einkünfte 

nur besteuern darf, weil es sich auch um Einkünfte einer in diesem anderen Vertragsstaat ansässigen 

Person handelt), so gewährt der erstgenannte Vertragsstaat 

i) einen Abzug von der Steuer vom Einkommen dieser ansässigen Person in Höhe der in 

diesem anderen Vertragsstaat entrichteten Steuer vom Einkommen; 

ii) einen Abzug von der Steuer vom Vermögen dieser ansässigen Person in Höhe der in 

diesem anderen Vertragsstaat entrichteten Steuer vom Vermögen. 

Dieser Abzug darf jedoch den Teil der vor Gewährung des Abzugs berechneten Steuer vom 
Einkommen oder Steuer vom Vermögen nicht übersteigen, der den Einkünften oder dem Vermögen 
zugerechnet werden kann, die beziehungsweise das im anderen Vertragsstaat besteuert werden können 
beziehungsweise kann. 

                                                           
4 Gemäß den Absätzen 1 und 3 des Artikels 35 des MLI ist Artikel 5 Absatz 6 des MLI in Bezug auf die 

Anwendung dieses Abkommens wirksam:  

a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen Personen gezahlt oder 

gutgeschrieben werden, wenn das Ereignis, das zu diesen Steuern führt, am oder nach dem 1. Jänner 

2023 eintritt; und  

b) bei allen anderen Steuern für Steuern, die für Veranlagungszeiträume erhoben werden, die am oder nach 

dem 1. Jänner 2024 beginnen. 

 



  

Sind nach diesem Abkommen Einkünfte oder Vermögen einer in einem Vertragsstaat ansässigen 
Person in diesem Vertragsstaat von der Steuer befreit, so kann dieser Vertragsstaat die steuerbefreiten 
Einkünfte beziehungsweise das steuerbefreite Vermögen gleichwohl bei der Berechnung der Höhe der 
Steuer vom übrigen Einkommen oder Vermögen dieser ansässigen Person berücksichtigen. 

 

ABSCHNITT VI 

BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Artikel 24 

GLEICHBEHANDLUNG 

(1) Staatsangehörige eines Vertragsstaats dürfen im anderen Vertragsstaat keiner Besteuerung oder 
damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender ist als die 
Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des anderen 
Staates unter gleichen Verhältnissen, insbesondere hinsichtlich der Ansässigkeit, unterworfen sind oder 
unterworfen werden können. Diese Bestimmung gilt ungeachtet des Artikels 1 auch für Personen, die in 
keinem Vertragsstaat ansässig sind. 

(2) Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen 
Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat nicht ungünstiger sein als die Besteuerung von Unternehmen des 
anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit ausüben. Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, als 
verpflichte sie einen Vertragsstaat, den im anderen Vertragsstaat ansässigen Personen Steuerfreibeträge, -
vergünstigungen und -ermäßigungen auf Grund des Personenstandes oder der Familienlasten zu gewähren, 
die er seinen ansässigen Personen gewährt. 

(3) Sofern nicht Artikel 9 Absatz 1, Artikel 11 Absatz 7 oder Artikel 12 Absatz 6 anzuwenden ist, sind 
Zinsen, Lizenzgebühren und andere Entgelte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats an eine im anderen 
Vertragsstaat ansässige Person zahlt, bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Gewinne dieses 
Unternehmens unter den gleichen Bedingungen wie Zahlungen an eine im erstgenannten Staat ansässige 
Person zum Abzug zuzulassen. Dementsprechend sind Schulden, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats 
gegenüber einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person hat, bei der Ermittlung des steuerpflichtigen 
Vermögens dieses Unternehmens unter den gleichen Bedingungen wie Schulden gegenüber einer im 
erstgenannten Staat ansässigen Person zum Abzug zuzulassen. 

(4) Unternehmen eines Vertragsstaats, deren Kapital ganz oder teilweise unmittelbar oder mittelbar 
einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person oder mehreren solchen Personen gehört oder ihrer 
Kontrolle unterliegt, dürfen im erstgenannten Staat keiner Besteuerung oder damit zusammenhängenden 
Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender ist als die Besteuerung und die damit 
zusammenhängenden Verpflichtungen, denen andere ähnliche Unternehmen des erstgenannten Staates 
unterworfen sind oder unterworfen werden können. 

(5) Dieser Artikel gilt ungeachtet des Artikels 2 für Steuern jeder Art und Bezeichnung. 

Artikel 25 

VERSTÄNDIGUNGSVERFAHREN 

(1) Ist eine Person der Auffassung, dass Maßnahmen eines Vertragsstaats oder beider Vertragsstaaten 
für sie zu einer Besteuerung führen oder führen werden, die diesem Abkommen nicht entspricht, so kann 
sie unbeschadet der nach dem innerstaatlichen Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall 
der zuständigen Behörde des Vertragsstaats, in dem sie ansässig ist, oder, sofern ihr Fall von Artikel 24 
Absatz 1 erfasst wird, der zuständigen Behörde des Vertragsstaats unterbreiten, dessen Staatsangehöriger 
sie ist. Der Fall muss innerhalb von drei Jahren nach der ersten Mitteilung der Maßnahme unterbreitet 
werden, die zu einer dem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung führt. 

(2) Hält die zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie selbst nicht in der Lage, 
eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich bemühen, den Fall durch Verständigung mit 
der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats so zu regeln, dass eine dem Abkommen nicht 
entsprechende Besteuerung vermieden wird. Die Verständigungsregelung ist ungeachtet der Fristen des 
innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten durchzuführen. 

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten oder 
Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens entstehen, in gegenseitigem 



  

Einvernehmen zu beseitigen. Sie können auch gemeinsam darüber beraten, wie eine Doppelbesteuerung in 
Fällen vermieden werden kann, die im Abkommen nicht behandelt sind. 

(4) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbeiführung einer Einigung im Sinne 
der vorstehenden Absätze unmittelbar miteinander verkehren, gegebenenfalls auch durch eine aus ihnen 
oder ihren Vertretern bestehende gemeinsame Kommission. 

Artikel 26 

INFORMATIONSAUSTAUSCH 

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur 
Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts 
betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten oder ihrer 
Gebietskörperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht 
entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch 
Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt. 

(2) Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso geheim zu halten 
wie die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften Informationen und dürfen nur den 
Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht 
werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfolgung, oder mit der 
Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Steuern oder mit der Aufsicht 
darüber befasst sind. Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke 
verwenden. Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer 
Gerichtsentscheidung offen legen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann ein Vertragsstaat die 
erhaltenen Informationen für andere Zwecke verwenden, wenn solche Informationen nach dem Recht 
beider Staaten für solche andere Zwecke verwendet werden dürfen und die zuständige Behörde desjenigen 
Staates, der die Informationen erteilt hat, dieser anderen Verwendung zustimmt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat, 

 a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis dieses 
oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 

 b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren dieses 
oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können; 

 c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein 
Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem Ordre public widerspräche. 

(4) Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere 
Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen 
Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informationen für seine eigenen steuerlichen Zwecke 
nicht benötigt. Die im vorhergehenden Satz enthaltene Verpflichtung unterliegt den Beschränkungen nach 
Absatz 3, wobei diese jedoch nicht so auszulegen sind, dass ein Vertragsstaat die Erteilung von 
Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil er kein innerstaatliches Interesse an solchen Informationen 
hat. 

(5) Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung von 
Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem sonstigen 
Kreditinstitut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder weil sie sich auf das 
Eigentum an einer Person beziehen. 

Artikel 27 

MITGLIEDER DIPLOMATISCHER MISSIONEN UND KONSULARISCHER 
VERTRETUNGEN 

Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den Mitgliedern diplomatischer 
Missionen und konsularischer Vertretungen nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder auf Grund 
besonderer Übereinkünfte zustehen. 

 



  

Der folgende Absatz 1 des Artikels 7 des MLI ist anzuwenden und geht den Bestimmungen dieses 
Abkommens vor:5  

ARTIKEL 7 DES MLI – VERHINDERUNG VON ABKOMMENSMISSBRAUCH 
(Principal Purposes Test) 

Ungeachtet der Bestimmungen dieses Abkommens wird eine Vergünstigung nach diesem 
Abkommen nicht für bestimmte Einkünfte oder Vermögenswerte gewährt, wenn unter Berücksichtigung 
aller maßgeblichen Tatsachen und Umstände die Feststellung gerechtfertigt ist, dass der Erhalt dieser 
Vergünstigung einer der Hauptzwecke einer Gestaltung oder Transaktion war, die unmittelbar oder 
mittelbar zu dieser Vergünstigung geführt hat, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass die Gewährung 
dieser Vergünstigung unter diesen Umständen mit dem Ziel und Zweck der einschlägigen 
Bestimmungen dieses Abkommens im Einklang steht. 

 

ABSCHNITT VII 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 28 

IN-KRAFT-TRETEN 

(1) Jeder der Vertragsstaaten teilt dem anderen Vertragsstaat den Abschluss der nach seinem Recht 
erforderlichen Verfahren für die Inkraftsetzung dieses Abkommens mit. 

(2) Das Abkommen tritt ab dem Zeitpunkt in Kraft, in dem die spätere dieser Mitteilungen erfolgt und 
seine Bestimmungen finden Anwendung: 

 a) hinsichtlich der an der Quelle erhobenen Steuern für Einkünfte, die am oder nach dem 1. Jänner 
des Kalenderjahres bezogen werden, welches dem Jahr unmittelbar folgt, in dem das Abkommen 
in Kraft tritt; 

 b) hinsichtlich anderer Steuern für Steuerjahre, die am oder nach dem 1. Jänner des Kalenderjahres 
beginnen, in welchem das Abkommen in Kraft tritt. 

(3) Die Bestimmungen des am 20. April 1983 in Sofia unterzeichneten Abkommens zwischen der 
Volksrepublik Bulgarien und der Republik Österreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen endet mit dem Tag, der jenem Tag vorangeht, 
an dem dieses Abkommen wirksam wird. 

Artikel 29 

KÜNDIGUNG 

Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem Vertragsstaat gekündigt wird. Jeder 
Vertragsstaat kann es am oder vor dem 30. Juni eines jeden Kalenderjahres nach Ablauf von fünf Jahren 
nach seinem In-Kraft-Treten schriftlich auf diplomatischem Weg kündigen. In diesem Fall findet das 
Abkommen nicht mehr Anwendung auf Steuerjahre, die nach dem 31. Dezember des Kalenderjahres 
beginnen, in dem die Kündigung erfolgt ist. 
 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig Bevollmächtigten der beiden Vertragsstaaten dieses 
Abkommen unterzeichnet. 
 

GESCHEHEN zu Wien, am 20. Juli 2010, in zweifacher Ausfertigung, jede in deutscher, bulgarischer 
und englischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch ist. Im Zweifel ist der englische Text 
maßgeblich. 

                                                           
5 Gemäß den Absätzen 1 und 3 des Artikels 35 des MLI ist Artikel 7 Absatz 1 des MLI in Bezug auf die 

Anwendung dieses Abkommens wirksam:  

a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen Personen gezahlt oder 

gutgeschrieben werden, wenn das Ereignis, das zu diesen Steuern führt, am oder nach dem 1. Jänner 

2023 eintritt; und  

b) bei allen anderen Steuern für Steuern, die für Veranlagungszeiträume erhoben werden, die am oder nach 

dem 1. Jänner 2024 beginnen. 

 



  

Für die Republik Österreich:     Für die Republik Bulgarien: 

Josef Pröll m.p.       Traycho Traykov m.p. 

 

PROTOKOLL 

Im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, das heute zwischen der Republik Österreich 
und der Republik Bulgarien abgeschlossen wurde, sind die Gefertigten übereingekommen, dass die 
folgenden Bestimmungen einen integrierenden Bestandteil dieses Abkommens bilden. 

1. Zu Artikel 2 Absatz 2 

Von einem Unternehmen gezahlte Lohnsummensteuern fallen unter das Abkommen, sofern sie die 
Besteuerung der individuellen Einkünfte aus unselbständiger Arbeit ersetzen, die von diesem Unternehmen 
gezahlt werden; sie fallen jedoch nicht unter das Abkommen, wenn sie zusätzlich zur Besteuerung der 
unselbständigen Einkünfte erhoben werden. 

2. Zu Artikel 5 Absatz 3 

Sofern eine in einem Vertragsstaat ansässige Person im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieses Abkommens 
im anderen Vertragsstaat eine Bauausführung oder Montage unterhält und dieses Vorhaben über diesen 
Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, so wird der Sechsmonatszeitraum von dem oben genannten Zeitpunkt an 
gerechnet; diese Begünstigung darf jedoch in keinem Fall zwölf Monate, gerechnet von dem Zeitpunkt, an 
dem die Bauausführung oder Montage begonnen worden ist, überschreiten. 

3. Zu Artikel 13 Absatz 4 

Gewinne aus der Veräußerung der in lit. a und lit. b des Absatzes 4 genannten Anteile dürfen nur in dem 
Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer ansässig ist 

4. Zu Artikel 16 Absatz 3 

 a) Eine Tätigkeit, die im Rahmen des Aufenthalts eines Künstlers oder Sportlers in einem 
Vertragsstaat ausgeübt wird, gilt dann als überwiegend aus öffentlichen Mitteln gefördert, wenn 
mindestens 75 vom Hundert der Aufwendungen für diese Tätigkeit aus öffentlichen Mitteln 
getragen werden. 

 b) Es besteht Einvernehmen, dass Absatz 3 auch für die Trägerkörperschaften von Orchestern, 
Theatern, Balletten sowie für die Mitglieder solcher Kulturträger gilt, wenn diese 
Trägerkörperschaften auf Dauer im Wesentlichen ohne Gewinnerzielung tätig sind und dies durch 
die zuständige Behörde im Ansässigkeitsstaat bestätigt wird. 

5. Zu Artikel 21 Absatz 3 

 a) Zu den Vergütungen im Sinne des Absatzes 3 gehören auch Vergütungen für einen Schaden, der 
als Folge von Straftaten, Impfungen oder ähnlichen Gründen entstanden ist. 

 b) Die in dieser Bestimmung angeführten Bezüge sind bei Ermittlung des Progressionsvorbehalts 
außer Ansatz zu lassen. 

6. Zu Artikel 26 

 a) Die zuständige Behörde des ersuchenden Staates stellt der zuständigen Behörde des ersuchten 
Staates zur Darstellung der voraussichtlichen Erheblichkeit der Auskünfte die folgenden 
Informationen zur Verfügung, wenn diese ein Auskunftsersuchen gemäß dem Abkommen stellt: 

 i) die Bezeichnung der Person, der die Ermittlung oder Untersuchung gilt; 

 ii) eine Stellungnahme betreffend die gesuchten Auskünfte einschließlich der Art und der Form, in 
der der ersuchende Staat die Auskünfte vorzugsweise vom ersuchten Staat erhalten möchte; 

 iii) den steuerlichen Zweck, für den um die Auskünfte ersucht wird; 

 iv) die Gründe für die Annahme, dass die erbetenen Auskünfte dem ersuchten Staat vorliegen oder 
sich im Besitz oder in der Verfügungsmacht einer Person im Hoheitsbereich des ersuchten 
Staates befinden; 

 v) den Namen und die Anschrift von Personen, in deren Besitz sich die erbetenen Auskünfte 
vermutlich befinden; 

 vi) eine Erklärung, dass der ersuchende Staat alle ihm in seinem eigenen Gebiet zur Verfügung 
stehenden Maßnahmen zur Einholung der Auskünfte ausgeschöpft hat, ausgenommen solche, 
die unverhältnismäßig große Schwierigkeiten mit sich bringen würden. 



  

 b) Es besteht Einvernehmen darüber, dass Artikel 26 Absatz 5 die Vertragsstaaten nicht dazu 
verpflichtet, Informationen auf automatischer oder spontaner Basis auszutauschen. 

7. Auslegung des Abkommens 

Es gilt als vereinbart, dass den Abkommensbestimmungen, die nach den entsprechenden Bestimmungen 
des OECD-Musterabkommens auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
abgefasst sind, allgemein dieselbe Bedeutung zukommt, die im OECDKommentar dazu dargelegt wird. 
Die Vereinbarung im vorstehenden Satz gilt nicht hinsichtlich der nachstehenden Punkte: 

 a) alle Vorbehalte oder Bemerkungen der beiden Vertragsstaaten zum OECD-Muster oder dessen 
Kommentar; 

 b) alle gegenteiligen Auslegungen in diesem Protokoll; 

 c) alle gegenteiligen Auslegungen, die einer der beiden Vertragsstaaten in einer veröffentlichten 
Erklärung vornimmt, die der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats vor In-Kraft-Treten 
des Abkommens übermittelt worden ist; 

 d) alle gegenteiligen Auslegungen, auf die sich die zuständigen Behörden nach In-Kraft-Treten des 
Abkommens geeinigt haben. 

Der OECD-Kommentar - der von Zeit zu Zeit überarbeitet werden kann - stellt eine Auslegungshilfe im 
Sinne des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 dar. 
 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig Bevollmächtigten der beiden Vertragsstaaten dieses 
Protokoll unterzeichnet. 
 

GESCHEHEN zu Wien, am 20. Juli 2010, in zweifacher Ausfertigung, jede in deutscher, bulgarischer 
und englischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch ist. Im Zweifel ist der englische Text 
maßgeblich. 

 

Für die Republik Österreich:     Für die Republik Bulgarien: 

Josef Pröll m.p.       Traycho Traykov m.p. 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2011 Ausgegeben am 2. März 2011 Teil III 

30. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Bulgarien zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen samt Protokoll 

 (NR: GP XXIV RV 943 AB 1004 S. 86. BR: AB 8432 S. 791.) 

30. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Der Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages samt Protokoll wird gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 
B-VG genehmigt. 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Bulgarien zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 

vom Vermögen samt Protokoll 
 

[Abkommenstext in deutscher Sprache siehe Anlagen] 
[Abkommenstext in bulgarischer Sprache siehe Anlagen] 
[Abkommenstext in englischer Sprache siehe Anlagen] 

 
Die Mitteilungen gemäß Art. 28 Abs. 1 des Abkommens wurden am 28. Jänner bzw. 1. Februar 2011 

(eingelangt am 3. Februar 2011) abgegeben; das Abkommen ist daher gemäß seinem Art. 28 Abs. 2 mit 
3. Februar 2011 in Kraft getreten. 

Faymann 
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ABKOMMEN  
ZWISCHEN  

DER REPUBLIK ÖSTERREICH  
UND  

DER REPUBLIK BULGARIEN 
ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG 

AUF DEM GEBIETE DER STEUERN VOM EINKOMMEN 
UND VOM VERMÖGEN 

 

 

 

 

 Die Republik Österreich und die Republik Bulgarien, von dem Wunsche geleitet, 

ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom 

Einkommen und vom Vermögen abzuschließen,  

 

 

 

 

haben Folgendes vereinbart: 
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ABSCHNITT I 
GELTUNGSBEREICH DES ABKOMMENS 

 
 

Artikel 1 
 

UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE PERSONEN 
 
 

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden 
Vertragsstaaten ansässig sind. 
 
 

Artikel 2 
 

UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE STEUERN 
 
 

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen, die für Rechnung eines Vertragsstaats oder seiner 
Gebietskörperschaften erhoben werden. 
 

(2) Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, die vom 
Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens oder des 
Vermögens erhoben werden, einschließlich der Steuern vom Gewinn aus der Veräußerung 
beweglichen oder unbeweglichen Vermögens sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs. 
 

(3) Zu den bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören insbesondere 
 
a) in Österreich: 
 
i) die Einkommensteuer; 
ii) die Körperschaftsteuer; 
iii) die Grundsteuer; 
iv) die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben; 
v) die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken; 
 
b) in Bulgarien: 
 
i) die Einkommensteuer; 
ii) die Körperschaftsteuer; 
iii) die Abgeltungssteuer; 
iv) die Steuer von unbeweglichem Vermögen. 
 

 
(4) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder im Wesentlichen ähnlicher Art, 

die nach der Unterzeichnung des Abkommens neben den bestehenden Steuern oder an 
deren Stelle erhoben werden. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten teilen einander 
die in ihren Steuergesetzen eingetretenen bedeutsamen Änderungen mit. 
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ABSCHNITT II 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
 
 

Artikel 3 
 

ALLGEMEINE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
 
 

(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert, 
 

a) bedeutet der Ausdruck "Österreich" die Republik Österreich; 
 
b) bedeutet der Ausdruck "Bulgarien" die Republik Bulgarien und, im geografischen 

Sinn verwendet, das Hoheitsgebiet und das Küstenmeer, über das sie Hoheitsrechte 
ausübt, sowie den Kontinentalsockel und die ausschließliche Wirtschaftszone, in 
denen sie Hoheitsrechte und Rechtsprechung in Übereinstimmung mit dem 
Völkerrecht ausübt; 

 
c) umfasst der Ausdruck "Person" natürliche Personen, Gesellschaften und alle 

anderen Personenvereinigungen; 
 

d) bedeutet der Ausdruck "Gesellschaft" juristische Personen oder Rechtsträger, die für 
die Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden; 

 
e) bezieht sich der Ausdruck "Unternehmen" auf die Ausübung einer Geschäftstätigkeit; 

 
f) bedeuten die Ausdrücke "Unternehmen eines Vertragsstaats" und "Unternehmen des 

anderen Vertragsstaats", je nachdem, ein Unternehmen, das von einer in einem 
Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird, oder ein Unternehmen, das von 
einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird; 

 
g) bedeutet der Ausdruck "internationaler Verkehr" jede Beförderung mit einem 

Seeschiff oder Luftfahrzeug, das von einer in einem Vertragsstaat ansässigen 
Person betrieben wird, es sei denn, das Seeschiff oder Luftfahrzeug wird 
ausschließlich zwischen Orten im anderen Vertragsstaat betrieben; 
 

h) bedeutet der Ausdruck "zuständige Behörde" 
i) in Österreich: den Bundesminister für Finanzen oder dessen bevollmächtigten 

Vertreter; 
ii) in Bulgarien: den Finanzminister oder dessen bevollmächtigten Vertreter; 

 
i) bedeutet der Ausdruck "Staatsangehöriger" in Bezug auf einen Vertragsstaat 

i) jede natürliche Person, die die Staatsangehörigkeit dieses Vertragsstaats 
besitzt; und 

ii) jede juristische Person, Personengesellschaft und andere  
Personenvereinigung, die nach dem in diesem Vertragsstaat geltenden Recht 
errichtet worden ist; 

 
j) schließt der Ausdruck "Geschäftstätigkeit" auch die Ausübung einer freiberuflichen 

oder sonstigen selbständigen Tätigkeit ein; 
 
k) schließt der Ausdruck "Unternehmensgewinne" auch Einkünfte aus der Ausübung 

einer freiberuflichen oder sonstigen selbständigen Tätigkeit ein. 
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(2) Bei der Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat hat, wenn der 

Zusammenhang nichts anderes erfordert, jeder im Abkommen nicht definierte Ausdruck die 
Bedeutung, die ihm im Anwendungszeitraum nach dem Recht dieses Staates über die 
Steuern zukommt, für die das Abkommen gilt, wobei die Bedeutung nach dem in diesem Staat 
anzuwendenden Steuerrecht den Vorrang vor einer Bedeutung hat, die der Ausdruck nach 
anderem Recht dieses Staates hat. 
 
 

Artikel 4 
 

ANSÄSSIGE PERSON 
 
 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person" eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort auf Grund ihres 
Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Gründung, des Ortes ihrer 
Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist, und umfasst auch 
diesen Staat und seine Gebietskörperschaften. Der Ausdruck umfasst jedoch nicht eine 
Person, die in diesem Staat nur mit Einkünften aus Quellen in diesem Staat oder mit in 
diesem Staat gelegenem Vermögen steuerpflichtig ist. 
 

(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt 
Folgendes: 
 

a) Die Person gilt als nur in dem Staat ansässig, in dem sie über eine ständige 
Wohnstätte verfügt; verfügt sie in beiden Staaten über eine ständige Wohnstätte, so 
gilt sie als nur in dem Staat ansässig, zu dem sie die engeren persönlichen und 
wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt der Lebensinteressen); 

 
b) kann nicht bestimmt werden, in welchem Staat die Person den Mittelpunkt ihrer 

Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Staaten über eine ständige 
Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat; 

 
c) hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Staaten oder in keinem der 

Staaten, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, dessen Staatsangehöriger sie ist; 
 

d) ist die Person Staatsangehöriger beider Staaten oder keines der Staaten, so regeln 
die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten die Frage in gegenseitigem 
Einvernehmen. 

 
(3) Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten 

ansässig, so regeln die zuständigen Behörden die Frage der Ansässigkeit in gegenseitigem 
Einvernehmen. 
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Artikel 5 
 

BETRIEBSTÄTTE 
 
 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "Betriebstätte" eine feste 
Geschäftseinrichtung, durch die die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens ganz oder 
teilweise ausgeübt wird. 
 

(2) Der Ausdruck "Betriebstätte" umfasst insbesondere: 
 

a) einen Ort der Leitung, 
b) eine Zweigniederlassung, 
c) eine Geschäftsstelle, 
d) eine Fabrikationsstätte, 
e) eine Werkstätte und 
f) ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder eine andere 

Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen. 
 

(3) Eine Bauausführung oder Montage ist nur dann eine Betriebstätte, wenn ihre Dauer 
sechs Monate überschreitet. 
 

(4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als 
Betriebstätten: 
 

a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von 
Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden; 

 
b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur 

Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden; 
 

c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem 
Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder 
verarbeitet zu werden; 

 
d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 

für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu 
beschaffen; 

 
e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 

für das Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender Art sind oder 
eine Hilfstätigkeit darstellen; 

 
f) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 

mehrere der unter lit. a bis e genannten Tätigkeiten auszuüben, vorausgesetzt, dass 
die sich daraus ergebende Gesamttätigkeit der festen Geschäftseinrichtung 
vorbereitender Art ist oder eine Hilfstätigkeit darstellt. 

 
(5) Ist eine Person - mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 

6 - für ein Unternehmen tätig und besitzt sie in einem Vertragsstaat die Vollmacht, im Namen 
des Unternehmens Verträge abzuschließen, und übt sie die Vollmacht dort gewöhnlich aus, 
so wird das Unternehmen ungeachtet der Absätze 1 und 2 so behandelt, als habe es in 
diesem Staat für alle von der Person für das Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten eine 
Betriebstätte, es sei denn, diese Tätigkeiten beschränken sich auf die in Absatz 4 genannten 
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Tätigkeiten, die, würden sie durch eine feste Geschäftseinrichtung ausgeübt, diese 
Einrichtung nach dem genannten Absatz nicht zu einer Betriebstätte machten. 
 

(6) Ein Unternehmen wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine 
Betriebstätte in einem Vertragsstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, 
Kommissionär oder einen anderen unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im 
Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit handeln. 
 

(7) Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine 
Gesellschaft beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die im anderen 
Vertragsstaat ansässig ist oder dort (entweder durch eine Betriebstätte oder auf andere 
Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird keine der beiden Gesellschaften zur Betriebstätte der 
anderen. 
 
 

ABSCHNITT III 
BESTEUERUNG DES EINKOMMENS 

 
 

Artikel 6 
 

EINKÜNFTE AUS UNBEWEGLICHEM VERMÖGEN 
 
 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unbeweglichem 
Vermögen (einschließlich der Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlichen Betrieben) bezieht, 
das im anderen Vertragsstaat liegt, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 
 

(2) Der Ausdruck "unbewegliches Vermögen" hat die Bedeutung, die ihm nach dem Recht 
des Vertragsstaats zukommt, in dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck umfasst in jedem Fall 
das Zubehör zum unbeweglichen Vermögen, das lebende und tote Inventar land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe, die Rechte, für die die Vorschriften des Privatrechts über 
Grundstücke gelten, Nutzungsrechte an unbeweglichem Vermögen sowie Rechte auf 
veränderliche oder feste Vergütungen für die Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeutung von 
Mineralvorkommen, Quellen und anderen Bodenschätzen; Schiffe und Luftfahrzeuge gelten 
nicht als unbewegliches Vermögen. 
 

(3) Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Vermietung oder 
Verpachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Vermögens. 
 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen eines 
Unternehmens. 
 
 

Artikel 7 
 

UNTERNEHMENSGEWINNE 
 
 

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats dürfen nur in diesem Staat 
besteuert werden, es sei denn, das Unternehmen übt seine Geschäftstätigkeit im anderen 
Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte aus. Übt das Unternehmen seine 
Geschäftstätigkeit auf diese Weise aus, so dürfen die Gewinne des Unternehmens im 
anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser Betriebstätte zugerechnet 
werden können. 
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(2) Übt ein Unternehmen eines Vertragsstaats seine Geschäftstätigkeit im anderen 

Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte aus, so werden vorbehaltlich des 
Absatzes 3 in jedem Vertragsstaat dieser Betriebstätte die Gewinne zugerechnet, die sie hätte 
erzielen können, wenn sie eine gleiche oder ähnliche Geschäftstätigkeit unter gleichen oder 
ähnlichen Bedingungen als selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte und im Verkehr mit 
dem Unternehmen, dessen Betriebstätte sie ist, völlig unabhängig gewesen wäre. 
 

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebstätte werden die für diese Betriebstätte 
entstandenen Aufwendungen, einschließlich der Geschäftsführungs- und allgemeinen 
Verwaltungskosten, zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob sie in dem Staat, in dem die 
Betriebstätte liegt, oder anderswo entstanden sind. 
 

(4) Soweit es in einem Vertragsstaat üblich ist, die einer Betriebstätte zuzurechnenden 
Gewinne durch Aufteilung der Gesamtgewinne des Unternehmens auf seine einzelnen Teile 
zu ermitteln, schließt Absatz 2 nicht aus, dass dieser Vertragsstaat die zu besteuernden 
Gewinne nach der üblichen Aufteilung ermittelt; die gewählte Gewinnaufteilung muss jedoch 
derart sein, dass das Ergebnis mit den Grundsätzen dieses Artikels übereinstimmt. 
 

(5) Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen wird 
einer Betriebstätte kein Gewinn zugerechnet. 
 

(6) Bei der Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der Betriebstätte 
zuzurechnenden Gewinne jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, dass 
ausreichende Gründe dafür bestehen, anders zu verfahren. 
 

(7) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens 
behandelt werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestimmungen dieses 
Artikels nicht berührt. 
 
 

Artikel 8 
 

INTERNATIONALER VERKEHR 
 
 

(1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus dem Betrieb von 
Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr bezieht, dürfen nur in diesem 
Vertragsstaat besteuert werden.  
 

(2) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus dem Betrieb von 
Schiffen, die der Binnenschifffahrt dienen, bezieht, dürfen nur in diesem Vertragsstaat 
besteuert werden. 
 

(3) Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, einer 
Betriebsgemeinschaft oder einer internationalen Betriebsstelle. 
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Artikel 9 

 
VERBUNDENE UNTERNEHMEN 

 
 

(1) Wenn 
 

a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmittelbar oder mittelbar an der 
Geschäftsleitung, der Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens des anderen 
Vertragsstaats beteiligt ist oder 

 
b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle 

oder dem Kapital eines Unternehmens eines Vertragsstaats und eines 
Unternehmens des anderen Vertragsstaats beteiligt sind 

 
und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen oder finanziellen 
Beziehungen an vereinbarte oder auferlegte Bedingungen gebunden sind, die von denen 
abweichen, die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so dürfen die 
Gewinne, die eines der Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser 
Bedingungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet und 
entsprechend besteuert werden. 
 

(2) Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens dieses Staates 
Gewinne zugerechnet - und entsprechend besteuert -, mit denen ein Unternehmen des 
anderen Vertragsstaats in diesem Staat besteuert worden ist, und handelt es sich bei den 
zugerechneten Gewinnen um solche, die das Unternehmen des erstgenannten Staates erzielt 
hätte, wenn die zwischen den beiden Unternehmen vereinbarten Bedingungen die gleichen 
gewesen wären, die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so nimmt 
der andere Staat eine entsprechende Änderung der dort von diesen Gewinnen erhobenen 
Steuer vor. Bei dieser Änderung sind die übrigen Bestimmungen dieses Abkommens zu 
berücksichtigen; erforderlichenfalls werden die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten 
einander konsultieren. 
 
 

Artikel 10 
 

DIVIDENDEN 
 
 

(1) Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine im 
anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 
 

(2) Diese Dividenden dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, in dem die die Dividenden 
zahlende Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die 
Steuer darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der Dividenden eine in dem anderen 
Vertragsstaat ansässige Person ist, nicht übersteigen: 
 

a)  0 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden, wenn der Nutzungsberechtigte 
eine Gesellschaft (jedoch keine Personengesellschaft) ist,  

 
b) 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden in allen anderen Fällen. 

 
(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Dividenden" bedeutet Einkünfte aus 

Aktien, Genussaktien oder Genussscheinen, Kuxen, Gründeranteilen oder anderen Rechten - 
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ausgenommen Forderungen - mit Gewinnbeteiligung sowie Einkünfte, die nach dem Recht 
des Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den Einkünften aus Aktien 
steuerlich gleichgestellt sind. 

 
(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat 

ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem die die Dividenden 
zahlende Gesellschaft ansässig ist, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene 
Betriebstätte ausübt und die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu 
dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 
 

(5) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte 
aus dem anderen Vertragsstaat, so darf dieser andere Staat weder die von der Gesellschaft 
gezahlten Dividenden besteuern, es sei denn, dass diese Dividenden an eine im anderen 
Staat ansässige Person gezahlt werden oder dass die Beteiligung, für die die Dividenden 
gezahlt werden, tatsächlich zu einer im anderen Staat gelegenen Betriebstätte gehört, noch 
Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für nichtausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst 
wenn die gezahlten Dividenden oder die nichtausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise 
aus im anderen Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften bestehen. 
 
 

Artikel 11 
 

ZINSEN 
 
 

(1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat 
ansässige Person gezahlt werden, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

 
(2) Diese Zinsen dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach 

dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der 
Nutzungsberechtigte der Zinsen eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, 5 vom 
Hundert des Bruttobetrags der Zinsen nicht übersteigen.  
 

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 dürfen die in Absatz 1 genannten Zinsen nur in dem 
Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Empfänger ansässig ist, wenn der Empfänger der 
Zinsen der Nutzungsberechtigte ist und die Zinsen gezahlt werden: 

a) an die Regierung der Republik Österreich oder an die Regierung der Republik 
Bulgarien; 

b) für ein Darlehen jeder Art, das von der Oesterreichischen Kontrollbank AG oder einer 
vergleichbaren bulgarischen Einrichtung zum Zwecke der Exportförderung gewährt, 
besichert oder garantiert wird;  

c) im Zusammenhang mit dem Verkauf gewerblicher, kaufmännischer oder 
wissenschaftlicher Ausrüstungen auf Kredit; oder 

d) für ein von einer Bank gewährtes Darlehen jeder Art. 
 

(4) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Zinsen" bedeutet Einkünfte aus 
Forderungen jeder Art, auch wenn die Forderungen durch Pfandrechte an Grundstücken 
gesichert oder mit einer Beteiligung am Gewinn des Schuldners ausgestattet sind, und 
insbesondere Einkünfte aus öffentlichen Anleihen und aus Obligationen einschließlich der 
damit verbundenen Aufgelder und der Gewinne aus Losanleihen. Zuschläge für verspätete 
Zahlung gelten nicht als Zinsen im Sinne dieses Artikels. 
 

(5) Die Absätze 1, 2 und 3 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat 
ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Zinsen stammen, eine 
Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte ausübt und die Forderung, für die 
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die Zinsen gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 
7 anzuwenden. 
 

(6) Zinsen gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner eine 
in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht 
darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine 
Betriebstätte und ist die Schuld, für die die Zinsen gezahlt werden, für Zwecke der 
Betriebstätte eingegangen worden, so gelten die Zinsen als aus dem Vertragsstaat 
stammend, in dem die Betriebstätte liegt. 
 

(7) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen 
jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die 
Zinsen, gemessen an der zu Grunde liegenden Forderung, den Betrag, den Schuldner und 
Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf 
den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach dem 
Recht eines jeden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen Bestimmungen 
dieses Abkommens besteuert werden. 
 
 

Artikel 12 
 

LIZENZGEBÜHREN 
 
 

(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen 
Vertragsstaat ansässige Person gezahlt werden, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

 
(2) Die in Absatz 1 angeführten Lizenzgebühren dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, 

aus dem sie stammen, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf 
aber, wenn der Nutzungsberechtigte der Lizenzgebühren eine im anderen Vertragsstaat 
ansässige Person ist, 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Lizenzgebühren nicht 
übersteigen.  

 
(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Lizenzgebühren" bedeutet Vergütungen 

jeder Art, die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrechten an 
literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, einschließlich 
kinematografischer Filme, von Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen 
Formeln oder Verfahren, oder für die Benutzung oder das Recht auf Benutzung gewerblicher, 
kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstungen oder für die Mitteilung gewerblicher, 
kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden.  

 
(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat 

ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Lizenzgebühren 
stammen, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte ausübt und die 
Rechte oder Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu 
dieser Betriebstätte gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 
 

(5) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der 
Schuldner eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der 
Lizenzgebühren, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, 
in einem Vertragsstaat eine Betriebstätte und ist die Verpflichtung, für die die Lizenzgebühren 
gezahlt werden, für Zwecke der Betriebstätte eingegangen worden und trägt die Betriebstätte 
die Lizenzgebühren, so gelten die Lizenzgebühren als aus dem Staat stammend, in dem die 
Betriebstätte liegt. 
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(6) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen 
jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die 
Lizenzgebühren, gemessen an der zugrundeliegenden Leistung, den Betrag, den Schuldner 
und Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel 
nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach 
dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen 
Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 
 
 

Artikel 13 
 

GEWINNE AUS DER VERÄUSSERUNG VON VERMÖGEN 
 
 

(1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung 
unbeweglichen Vermögens im Sinne des Artikels 6 bezieht, das im anderen Vertragsstaat 
liegt, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 
 

(2) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen einer 
Betriebstätte ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, 
einschließlich derartiger Gewinne, die bei der Veräußerung einer solchen Betriebstätte (allein 
oder mit dem übrigen Unternehmen) erzielt werden, dürfen im anderen Staat besteuert 
werden. 
 

(3) Gewinne aus der Veräußerung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, die von einer in 
einem Vertragsstaat ansässigen Person im internationalen Verkehr betrieben werden, von 
Schiffen, die der Binnenschifffahrt dienen, und von beweglichem Vermögen, das dem Betrieb 
dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in diesem Vertragsstaat besteuert werden.  

  
(4) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung von 

Anteilen an einer Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, dürfen im 
anderen Staat besteuert werden, sofern es sich nicht  

a) um Anteile handelt, die an einer zugelassenen Börse notiert sind; oder 
b) um Anteile an einer Gesellschaft handelt, an der der Veräußerer mindestens 20 vom 

Hundert des Kapitals hält. 
 

(5) Gewinne aus der Veräußerung des in den Absätzen 1, 2, 3 und 4 nicht genannten 
Vermögens dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer 
ansässig ist. 
 
 

Artikel 14 
 

EINKÜNFTE AUS UNSELBSTÄNDIGER ARBEIT 
 
 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 15, 17, 18, 19 und 20 dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche 
Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit 
bezieht, nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, die Arbeit wird im anderen 
Vertragsstaat ausgeübt. Wird die Arbeit dort ausgeübt, so dürfen die dafür bezogenen 
Vergütungen im anderen Staat besteuert werden. 
 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte unselbständige Arbeit bezieht, 
nur im erstgenannten Staat besteuert werden, wenn 
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a) der Empfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage innerhalb 

eines Zeitraums von 12 Monaten, der während des betreffenden Steuerjahres 
beginnt oder endet, aufhält und 

 
b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt werden, 

der nicht im anderen Staat ansässig ist, und 
 

c) die Vergütungen nicht von einer Betriebstätte getragen werden, die der Arbeitgeber 
im anderen Staat hat. 

 
(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels dürfen Vergütungen für 

unselbständige Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges oder an Bord eines 
Schiffes, das der Binnenschifffahrt dient, ausgeübt wird, nur in dem Vertragsstaat besteuert 
werden, in dem Person ansässig ist, die das Schiff oder Luftfahrzeug im internationalen 
Verkehr betreibt.  
 
 

Artikel 15 
 

AUFSICHTSRATS- UND VERWALTUNGSRATSVERGÜTUNGEN 
 
 

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in einem 
Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder 
Verwaltungsrats einer Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, dürfen 
im anderen Staat besteuert werden. 
 
 

Artikel 16 
 

KÜNSTLER UND SPORTLER 
 
 

(1) Ungeachtet der Artikel 7 und 14 dürfen Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- und Fernsehkünstler sowie 
Musiker, oder als Sportler aus ihrer im anderen Vertragsstaat persönlich ausgeübten Tätigkeit 
bezieht, im anderen Staat besteuert werden. 

 
(2) Fließen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler in dieser Eigenschaft 

persönlich ausgeübten Tätigkeit nicht dem Künstler oder Sportler selbst, sondern einer 
anderen Person zu, so dürfen diese Einkünfte ungeachtet der Artikel 7 und 14 in dem 
Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Künstler oder Sportler seine Tätigkeit ausübt. 

 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Einkünfte aus der von Künstlern oder Sportlern in 

einem Vertragsstaat ausgeübten Tätigkeit, wenn der Aufenthalt in diesem Staat ganz oder 
überwiegend aus öffentlichen Mitteln des anderen Staates oder einer seiner 
Gebietskörperschaften oder von einer als gemeinnützig anerkannten Einrichtung unterstützt 
wird. In diesem Fall dürfen die Einkünfte nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem 
die Person ansässig ist. 
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Artikel 17 
 

RUHEGEHÄLTER 
 
 

(1) Vorbehaltlich des Artikels 18 Absatz 2 dürfen Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, 
die einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person für frühere unselbständige Arbeit gezahlt 
werden, nur in diesem Staat besteuert werden. 

 
(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Ruhegehälter und ähnliche Zahlungen, die auf 

Grund eines öffentlichen Pensionsplans im Rahmen des Sozialversicherungssystems eines 
Vertragsstaats geleistet werden, nur in diesem Staat besteuert werden. 

 
 

Artikel 18 
 

ÖFFENTLICHER DIENST 
 
 

(1) a) Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, ausgenommen Ruhegehälter, die 
von einem Vertragsstaat oder einer seiner Gebietskörperschaften oder 
Körperschaften des öffentlichen Rechts an eine natürliche Person für die 
diesem Staat, der Gebietskörperschaft oder der Körperschaft des öffentlichen 
Rechts geleisteten Dienste gezahlt werden, dürfen nur in diesem Staat 
besteuert werden. 

 
b)  Diese Gehälter, Löhne und ähnlichen Vergütungen dürfen jedoch nur im 

anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn die Dienste in diesem Staat 
geleistet werden und die natürliche Person in diesem Staat ansässig ist und 

 
i) ein Staatsangehöriger dieses Staates ist oder 
ii) nicht ausschließlich deshalb in diesem Staat ansässig geworden ist, um die 

Dienste zu leisten. 
 

(2) a)  Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat oder einer seiner Gebiets-
körperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts oder aus einem 
von diesem Staat, der Gebietskörperschaft oder der Körperschaft des 
öffentlichen Rechts errichteten Sondervermögen an eine natürliche Person für 
die diesem Staat, der Gebietskörperschaft oder der Körperschaft des 
öffentlichen Rechts geleisteten Dienste gezahlt werden, dürfen nur in diesem 
Staat besteuert werden. 

 
b)  Diese Ruhegehälter dürfen jedoch nur im anderen Vertragsstaat besteuert 

werden, wenn die natürliche Person in diesem Staat ansässig ist und ein 
Staatsangehöriger dieses Staates ist. 

 
(3) Auf Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen und Ruhegehälter für 

Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit einer Geschäftstätigkeit eines Vertragsstaats 
oder einer seiner Gebietskörperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts 
erbracht werden, sind die Artikel 14, 15, 16 oder 17 anzuwenden. 
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Artikel  19 
 

STUDENTEN UND PRAKTIKANTEN 
 
 

Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder Lehrling, der sich in einem Vertragsstaat 
ausschließlich zum Studium oder zur Ausbildung aufhält und der im anderen Vertragsstaat 
ansässig ist oder dort unmittelbar vor der Einreise in den erstgenannten Staat ansässig war, 
für seinen Unterhalt, sein Studium oder seine Ausbildung erhält, dürfen im erstgenannten 
Staat nicht besteuert werden, sofern diese Zahlungen aus Quellen außerhalb dieses Staates 
stammen. 
 
 

Artikel 20 
 

LEHRER UND FORSCHER 
 
 

(1) Eine natürliche Person, die sich in einem Vertragsstaat insgesamt nicht länger als zwei 
Jahre ausschließlich zu dem Zweck aufhält, um an einer Universität, einem College, einer 
Schule oder einer anderen anerkannten Bildungseinrichtung in diesem Staat zu lehren oder 
zu forschen und die unmittelbar vor diesem Aufenthalt im anderen Vertragsstaat ansässig ist 
oder dort ansässig war, ist von der Besteuerung im erstgenannten Staat in Bezug auf ihre 
Vergütungen für Lehrtätigkeit oder Forschung ausgenommen, sofern die Vergütungen aus 
Quellen außerhalb dieses Staates stammen. 

 
(2) Absatz 1 ist nicht auf Einkünfte aus der Forschung anzuwenden, wenn diese 

Forschungstätigkeit nicht im öffentlichen Interesse sondern zum persönlichen Vorteil einer 
bestimmten Person oder bestimmter Personen erfolgt. 
 
 

Artikel 21 
 

ANDERE EINKÜNFTE 
 
 

(1) Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die in den vorstehenden 
Artikeln nicht behandelt wurden, dürfen ohne Rücksicht auf ihre Herkunft nur in diesem Staat 
besteuert werden. 
 

(2) Absatz 1 ist auf andere Einkünfte als solche aus unbeweglichem Vermögen im Sinne 
des Artikels 6 Absatz 2 nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Empfänger im anderen Vertragsstaat eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene 
Betriebstätte ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die Einkünfte gezahlt 
werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 
 

(3) Einkünfte auf Grund gesetzlicher Versorgungsrechtsansprüche, die eine in einem 
Vertragsstaat ansässige Person aus dem anderen Vertragsstaat bezieht, dürfen im 
erstgenannten Staat nicht besteuert werden, wenn sie nach dem Recht des anderen 
Vertragsstaats von der Besteuerung ausgenommen wären. 
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ABSCHNITT IV 
BESTEUERUNG DES VERMÖGENS 

 
 

Artikel 22 
 

VERMÖGEN 
 
 

(1) Unbewegliches Vermögen im Sinne des Artikels 6, das einer in einem Vertragsstaat 
ansässigen Person gehört und im anderen Vertragsstaat liegt, darf im anderen Staat 
besteuert werden. 
 

(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte ist, die ein 
Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat 
besteuert werden. 
 

(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge, die von einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person 
im internationalen Verkehr betrieben werden, und Schiffe, die der Binnenschifffahrt dienen, 
sowie bewegliches Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, 
dürfen nur in diesem Vertragsstaat besteuert werden. 
 

(4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person dürfen 
nur in diesem Staat besteuert werden. 
 
 

ABSCHNITT V 
METHODEN ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG 

 
 

Artikel 23  
 

BEFREIUNGSMETHODE 
 
 

(1) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Person Einkünfte oder hat sie 
Vermögen und dürfen diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen im 
anderen Vertragsstaat besteuert werden, so nimmt der erstgenannte Staat vorbehaltlich der 
Absätze 2 und 3 diese Einkünfte oder dieses Vermögen von der Besteuerung aus. 

 
(2) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Person Einkünfte, die nach den 

Artikeln 10, 11 und 12 und Artikel 13 Absatz 4 im anderen Vertragsstaat besteuert werden 
dürfen, so rechnet der erstgenannte Staat auf die vom Einkommen dieser Person zu 
erhebende Steuer den Betrag an, der der im anderen Staat gezahlten Steuer entspricht. Der 
anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor der Anrechnung ermittelten Steuer nicht 
übersteigen, der auf die aus dem anderen Staat bezogenen Einkünfte entfällt. 

 
(3) Einkünfte oder Vermögen einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die nach 

dem Abkommen von der Besteuerung in diesem Staat auszunehmen sind, dürfen gleichwohl 
in diesem Staat bei der Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen oder Vermögen der 
Person einbezogen werden. 

 
(4) Absatz 1 gilt nicht für Einkünfte oder Vermögen einer in einem Vertragsstaat 

ansässigen Person, wenn der andere Vertragsstaat dieses Abkommen so anwendet, dass er 
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diese Einkünfte oder dieses Vermögen von der Besteuerung ausnimmt oder Absatz 2 der 
Artikel 10, 11 oder 12 auf diese Einkünfte anwendet. 
 
 

ABSCHNITT VI 
BESONDERE BESTIMMUNGEN 

 
 

Artikel 24 
 

GLEICHBEHANDLUNG 
 
 

(1) Staatsangehörige eines Vertragsstaats dürfen im anderen Vertragsstaat keiner 
Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders 
oder belastender ist als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden 
Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des anderen Staates unter gleichen Verhältnissen, 
insbesondere hinsichtlich der Ansässigkeit, unterworfen sind oder unterworfen werden 
können. Diese Bestimmung gilt ungeachtet des Artikels 1 auch für Personen, die in keinem 
Vertragsstaat ansässig sind. 
 

(2) Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im 
anderen Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat nicht ungünstiger sein als die Besteuerung 
von Unternehmen des anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit ausüben. Diese Bestimmung 
ist nicht so auszulegen, als verpflichte sie einen Vertragsstaat, den im anderen Vertragsstaat 
ansässigen Personen Steuerfreibeträge, -vergünstigungen und -ermäßigungen auf Grund des 
Personenstandes oder der Familienlasten zu gewähren, die er seinen ansässigen Personen 
gewährt. 
 

(3) Sofern nicht Artikel 9 Absatz 1, Artikel 11 Absatz 7 oder Artikel 12 Absatz 6 
anzuwenden ist, sind Zinsen, Lizenzgebühren und andere Entgelte, die ein Unternehmen 
eines Vertragsstaats an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, bei der 
Ermittlung der steuerpflichtigen Gewinne dieses Unternehmens unter den gleichen 
Bedingungen wie Zahlungen an eine im erstgenannten Staat ansässige Person zum Abzug 
zuzulassen. Dementsprechend sind Schulden, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats 
gegenüber einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person hat, bei der Ermittlung des 
steuerpflichtigen Vermögens dieses Unternehmens unter den gleichen Bedingungen wie 
Schulden gegenüber einer im erstgenannten Staat ansässigen Person zum Abzug 
zuzulassen. 
 

(4) Unternehmen eines Vertragsstaats, deren Kapital ganz oder teilweise unmittelbar oder 
mittelbar einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person oder mehreren solchen Personen 
gehört oder ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen im erstgenannten Staat keiner Besteuerung oder 
damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender 
ist als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen andere 
ähnliche Unternehmen des erstgenannten Staates unterworfen sind oder unterworfen werden 
können. 
 

(5) Dieser Artikel gilt ungeachtet des Artikels 2 für Steuern jeder Art und Bezeichnung. 
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Artikel 25 
 

VERSTÄNDIGUNGSVERFAHREN 
 
 

(1) Ist eine Person der Auffassung, dass Maßnahmen eines Vertragsstaats oder beider 
Vertragsstaaten für sie zu einer Besteuerung führen oder führen werden, die diesem 
Abkommen nicht entspricht, so kann sie unbeschadet der nach dem innerstaatlichen Recht 
dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen Behörde des 
Vertragsstaats, in dem sie ansässig ist, oder, sofern ihr Fall von Artikel 24 Absatz 1 erfasst 
wird, der zuständigen Behörde des Vertragsstaats unterbreiten, dessen Staatsangehöriger sie 
ist. Der Fall muss innerhalb von drei Jahren nach der ersten Mitteilung der Maßnahme 
unterbreitet werden, die zu einer dem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung führt. 
 

(2) Hält die zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie selbst nicht in 
der Lage, eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich bemühen, den Fall 
durch Verständigung mit der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats so zu regeln, 
dass eine dem Abkommen nicht entsprechende Besteuerung vermieden wird. Die 
Verständigungsregelung ist ungeachtet der Fristen des innerstaatlichen Rechts der 
Vertragsstaaten durchzuführen. 
 

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten 
oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens entstehen, in 
gegenseitigem Einvernehmen zu beseitigen. Sie können auch gemeinsam darüber beraten, 
wie eine Doppelbesteuerung in Fällen vermieden werden kann, die im Abkommen nicht 
behandelt sind. 
 

(4) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbeiführung einer 
Einigung im Sinne der vorstehenden Absätze unmittelbar miteinander verkehren, 
gegebenenfalls auch durch eine aus ihnen oder ihren Vertretern bestehende gemeinsame 
Kommission.  
 
 

Artikel 26 
 

INFORMATIONSAUSTAUSCH 
 

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die 
zur Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des 
innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der 
Vertragsstaaten oder ihrer Gebietskörperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich 
sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen 
widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt.  
 

(2) Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso 
geheim zu halten wie die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften 
Informationen und dürfen nur den Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und 
Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, 
der Vollstreckung oder Strafverfolgung, oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln 
hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Steuern oder mit der Aufsicht darüber befasst sind. 
Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke verwenden. 
Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer 
Gerichtsentscheidung offen legen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann ein 
Vertragsstaat die erhaltenen Informationen für andere Zwecke verwenden, wenn solche 
Informationen nach dem Recht beider Staaten für solche andere Zwecke verwendet werden 
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dürfen und die zuständige Behörde desjenigen Staates, der die Informationen erteilt hat, 
dieser anderen Verwendung zustimmt.  

 
(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen 

Vertragsstaat, 
 

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der 
Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 

 
b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen 

Verwaltungsverfahren dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft 
werden können; 

 
c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder 

Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren 
Erteilung dem Ordre public widerspräche.  

 
(4) Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere 

Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen 
Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informationen für seine eigenen 
steuerlichen Zwecke nicht benötigt. Die im vorhergehenden Satz enthaltene Verpflichtung 
unterliegt den Beschränkungen nach Absatz 3, wobei diese jedoch nicht so auszulegen sind, 
dass ein Vertragsstaat die Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil er 
kein innerstaatliches  Interesse an solchen Informationen hat.  

 
(5) Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung 

von Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem 
sonstigen Kreditinstitut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder 
weil sie sich auf das Eigentum an einer Person beziehen. 

 
 

Artikel 27 
 

MITGLIEDER DIPLOMATISCHER MISSIONEN UND KONSULARISCHER 
VERTRETUNGEN 

 
 

Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den Mitgliedern 
diplomatischer Missionen und konsularischer Vertretungen nach den allgemeinen Regeln des 
Völkerrechts oder auf Grund besonderer Übereinkünfte zustehen. 
 
 

ABSCHNITT VII 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 
 

Artikel 28 
 

IN-KRAFT-TRETEN 
 
 

(1) Jeder der Vertragsstaaten teilt dem anderen Vertragsstaat den Abschluss der nach 
seinem Recht erforderlichen Verfahren für die Inkraftsetzung dieses Abkommens mit. 
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(2) Das Abkommen tritt ab dem Zeitpunkt in Kraft, in dem die spätere dieser Mitteilungen 
erfolgt und seine Bestimmungen finden Anwendung: 

a) hinsichtlich der an der Quelle erhobenen Steuern für Einkünfte, die am oder nach 
dem 1. Jänner des Kalenderjahres bezogen werden, welches dem Jahr unmittelbar 
folgt, in dem das Abkommen in Kraft tritt; 

b) hinsichtlich anderer Steuern für Steuerjahre, die am oder nach dem 1. Jänner des 
Kalenderjahres beginnen, in welchem das Abkommen in Kraft tritt. 

 
(3) Die Bestimmungen des am 20. April 1983 in Sofia unterzeichneten Abkommens 

zwischen der Volksrepublik Bulgarien und der Republik Österreich zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen

1
 endet 

mit dem Tag, der jenem Tag vorangeht, an dem dieses Abkommen wirksam wird.  
 
 

Artikel 29 
 

KÜNDIGUNG 
 

Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem Vertragsstaat gekündigt wird. 
Jeder Vertragsstaat kann es am oder vor dem 30. Juni eines jeden Kalenderjahres nach 
Ablauf von fünf Jahren nach seinem In-Kraft-Treten schriftlich auf diplomatischem Weg 
kündigen. In diesem Fall findet das Abkommen nicht mehr Anwendung auf Steuerjahre, die 
nach dem 31. Dezember des Kalenderjahres beginnen, in dem die Kündigung erfolgt ist.  
 
 
 
 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig Bevollmächtigten der beiden 

Vertragsstaaten dieses Abkommen unterzeichnet. 

 

 

GESCHEHEN zu Wien, am 20. Juli 2010, in zweifacher Ausfertigung, jede in 

deutscher, bulgarischer und englischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch 

ist. Im Zweifel ist der englische Text maßgeblich. 

 

 

Für die Republik Österreich: 

 

Josef Pröll m.p. 

Für die Republik Bulgarien: 

 

 Traycho Traykov m.p. 

 

 

                                                 
1
 Kundgemacht in BGBl. Nr. 425/1984. 
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PROTOKOLL 

 
 
Im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung   
auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, das heute zwischen der 
Republik Österreich und der Republik Bulgarien abgeschlossen wurde, sind die Gefertigten 
übereingekommen, dass die folgenden Bestimmungen einen integrierenden Bestandteil 
dieses Abkommens bilden. 
 
 
1. Zu Artikel 2 Absatz 2 
 
Von einem Unternehmen gezahlte Lohnsummensteuern fallen unter das Abkommen, sofern 
sie die Besteuerung der individuellen Einkünfte aus unselbständiger Arbeit ersetzen, die von 
diesem Unternehmen gezahlt werden; sie fallen jedoch nicht unter das Abkommen, wenn sie 
zusätzlich zur Besteuerung der unselbständigen Einkünfte erhoben werden. 
 
2.  Zu Artikel 5 Absatz 3 
 
Sofern eine in einem Vertragsstaat ansässige Person im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
dieses Abkommens im anderen Vertragsstaat eine Bauausführung oder Montage unterhält 
und dieses Vorhaben über diesen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, so wird der 
Sechsmonatszeitraum von dem oben genannten Zeitpunkt an gerechnet; diese Begünstigung 
darf jedoch in keinem Fall zwölf Monate, gerechnet von dem Zeitpunkt, an dem die 
Bauausführung oder Montage begonnen worden ist, überschreiten. 
 
 
3. Zu Artikel 13 Absatz 4 
 
Gewinne aus der Veräußerung der in lit. a und lit. b des Absatzes 4 genannten Anteile dürfen 
nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer ansässig ist 
 
 
4. Zu Artikel 16 Absatz 3 

 
a) Eine Tätigkeit, die im Rahmen des Aufenthalts eines Künstlers oder Sportlers in 

einem Vertragsstaat ausgeübt wird, gilt dann als überwiegend aus öffentlichen 
Mitteln gefördert, wenn mindestens 75 vom Hundert der Aufwendungen für diese 
Tätigkeit aus öffentlichen Mitteln getragen werden. 

 
b) Es besteht Einvernehmen, dass Absatz 3 auch für die Trägerkörperschaften von Or-

chestern, Theatern, Balletten sowie für die Mitglieder solcher Kulturträger gilt, wenn 
diese Trägerkörperschaften auf Dauer im Wesentlichen ohne Gewinnerzielung tätig 
sind und dies durch die zuständige Behörde im Ansässigkeitsstaat bestätigt wird. 

 
5. Zu Artikel 21 Absatz 3 
 

a) Zu den Vergütungen im Sinne des Absatzes 3 gehören auch Vergütungen für einen 
Schaden, der als Folge von Straftaten, Impfungen oder ähnlichen Gründen 
entstanden ist. 

 
b) Die in dieser Bestimmung angeführten Bezüge sind bei Ermittlung des Pro-

gressionsvorbehalts außer Ansatz zu lassen. 
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6. Zu Artikel 26 
 

a) Die zuständige Behörde des ersuchenden Staates stellt der zuständigen Behörde 
des ersuchten Staates zur Darstellung der voraussichtlichen Erheblichkeit der 
Auskünfte die folgenden Informationen zur Verfügung, wenn diese ein 
Auskunftsersuchen gemäß dem Abkommen stellt: 

i) die Bezeichnung der Person, der die Ermittlung oder Untersuchung gilt; 
ii) eine Stellungnahme betreffend die gesuchten Auskünfte einschließlich der Art 

und der Form, in der der ersuchende Staat die Auskünfte vorzugsweise vom 
ersuchten Staat erhalten möchte; 

iii) den steuerlichen Zweck, für den um die Auskünfte ersucht wird; 
iv) die Gründe für die Annahme, dass die erbetenen Auskünfte dem ersuchten 

Staat vorliegen oder sich im Besitz oder in der Verfügungsmacht einer Person 
im Hoheitsbereich des ersuchten Staates befinden; 

v) den Namen und die Anschrift von Personen, in deren Besitz sich die erbetenen 
Auskünfte vermutlich befinden; 

vi) eine Erklärung, dass der ersuchende Staat alle ihm in seinem eigenen Gebiet 
zur Verfügung stehenden Maßnahmen zur Einholung der Auskünfte 
ausgeschöpft hat, ausgenommen solche, die unverhältnismäßig große 
Schwierigkeiten mit sich bringen würden. 

 
b) Es besteht Einvernehmen darüber, dass Artikel 26 Absatz 5 die Vertragsstaaten 

nicht dazu verpflichtet, Informationen auf automatischer oder spontaner Basis 
auszutauschen. 

 
 
7. Auslegung des Abkommens 
 
Es gilt als vereinbart, dass den Abkommensbestimmungen, die nach den entsprechenden 
Bestimmungen des OECD-Musterabkommens auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen abgefasst sind, allgemein dieselbe Bedeutung zukommt, die im OECD-
Kommentar dazu dargelegt wird. Die Vereinbarung im vorstehenden Satz gilt nicht hinsichtlich 
der nachstehenden Punkte: 
 

a) alle Vorbehalte oder Bemerkungen der beiden Vertragsstaaten zum OECD-Muster 
oder dessen Kommentar; 

 
b) alle gegenteiligen Auslegungen in diesem Protokoll; 

 
c) alle gegenteiligen Auslegungen, die einer der beiden Vertragsstaaten in einer 

veröffentlichten Erklärung vornimmt, die der zuständigen Behörde des anderen 
Vertragsstaats vor In-Kraft-Treten des Abkommens übermittelt worden ist; 

 
d) alle gegenteiligen Auslegungen, auf die sich die zuständigen Behörden nach In-Kraft-

Treten des Abkommens geeinigt haben. 
 
Der OECD-Kommentar - der von Zeit zu Zeit überarbeitet werden kann - stellt eine Ausle-
gungshilfe im Sinne des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 
1969 dar. 
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ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig Bevollmächtigten der beiden 

Vertragsstaaten dieses Protokoll unterzeichnet. 

 

 

 

GESCHEHEN zu Wien, am 20. Juli 2010, in zweifacher Ausfertigung, jede in 

deutscher, bulgarischer und englischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch 

ist. Im Zweifel ist der englische Text maßgeblich. 

 

 

 

 

Für die Republik Österreich: Für die Republik Bulgarien: 

 
Josef Pröll m.p.                                              Traycho Traykov m.p. 
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С П О Г О Д Б А 
 
 

МЕЖДУ  
 
 

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ 
 
И  
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
  

ЗА  
 

ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА  
 

ДОХОДИТЕ И ИМУЩЕСТВОТО  
 
 
 
 
 
 
 
 
Република Австрия и Република България, 
  
Желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на 
доходите и имуществото, 
се договориха както следва: 
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ГЛАВА І 
ОБХВАТ НА СПОГОДБАТА  

 
 

Член 1 
 

ОБХВАТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЦАТА 
 
Тази Спогодба се прилага спрямо лица, които са местни лица на едната или на 
двете договарящи държави. 
 
 

              Член 2 
 

ДАНЪЦИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА СПОГОДБАТА 
 
1. Тази Спогодба се прилага за данъци върху дохода и имуществото, 
налагани от едната договаряща държава, нейни политически подразделения 
или органи на местна власт, независимо от начина, по който се събират. 
2.  За данъци върху дохода и имуществото се считат всички данъци, наложени 
върху общия доход, върху съвкупното имущество или върху елементи от дохода 
или имуществото, включително данъците върху приходи от отчуждаването на 
движима или недвижима собственост, както и данъците върху увеличената 
стойност на имуществото. 
3.   Съществуващите данъци за които се прилага Спогодбата са по специално:
  

 
 а)  в Австрия:  
  

I. подоходния данък; 
II. корпоративния данък; 
III. поземления данък; 
IV. данъка на предприятията в земеделското и горското стопанство; 
V. данъка върху стойността на необработваните земи; 

 
 (по-нататък наричани “австрийски данък”). 

 
   б)  в България: 

  
I. данъка върху дохода на физическите лица; 

II. корпоративния подоходен данък;  
III. патентния данък; 
IV. данъка върху недвижимото имущество. 
 
(по-нататък наричани "български данък"). 

  
4. Спогодбата ще се прилага и за всички идентични или подобни по 
естеството си данъци, които са въведени след датата на подписване на 
Спогодбата като допълнение или вместо съществуващите данъци. 
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Компетентните органи на договарящите държави ще се уведомяват взаимно за 
всички съществени изменения, извършени в данъчните им закони.  

 
ГЛАВА ІІ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Член 3 
 

ОБЩИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
1. За целите на тази Спогодба, освен ако контекстът не изисква друго: 

 
а) терминът “Австрия” означава Република Австрия; 

  
б) терминът "България" означава Република България, а когато се 
употребява в географски смисъл, означава територията и 
териториалните води, върху които тя упражнява своя държавен 
суверенитет, както и континенталния шелф и изключителната 
икономическа зона, в които упражнява суверенни права и юрисдикция в 
съответствие с международното право; 
 
в) терминът "лице" включва физическо лице, дружество или всяко друго 
сдружение от лица; 

  
г) терминът "дружество" означава всяко юридическо лице или всяка 
общност, която се третира като юридическо лице за целите на данъчното 
облагане; 
 
д) терминът “предприятие” се отнася към осъществяването на всякаква 
стопанска дейност;  
 
е) термините "предприятие на едната договаряща държава" и 
"предприятие на другата договаряща държава" означават съответно 
предприятие, ръководено от местно лице на едната договаряща държава 
и предприятие, ръководено от местно лице на другата договаряща 
държава; 
 
ж) терминът "международен транспорт" означава всеки превоз с кораб 
или самолет, извършван от местно лице на едната договаряща държава, 
освен когато корабът или самолетът се експлоатират единствено между 
места, намиращи се в другата договаряща държава; 

   
 з)    терминът "компетентен орган" означава: 

 
i. в Австрия, федералния министър на финансите или негов             

упълномощен представител; 
 

II. в България, министъра на финансите или негов упълномощен 
представител. 
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и)  терминът "национално лице", по отношение на една от договарящите 
държави, означава: 
 

i. всяко физическо лице, притежаващо гражданството на тази 
договаряща държава; и 

 
ІІ. всяко юридическо лице, гражданско дружество или асоциация, 

чийто статут се определя от действащото законодателството в 
тази договаряща държава; 

 
к) терминът “стопанска дейност” означава осъществяването на  
професионални услуги и от други дейности с независим характер; 
 
л) терминът “печалби от стопанска дейност” също включва доход от 
предоставянето на професионални услуги и от други дейности с 
независим характер.  

 
2.  При прилагането на разпоредбите на Спогодбата от едната договаряща 
държава, всеки термин, който не е определен в нея, ще има значението, което 
му придава към момента на прилагането законодателството на тази държава 
по отношение на данъците обхванати от Спогодбата, освен ако контекстът не 
изисква друго. Всяко значение, определено в приложимото данъчно  
законодателство на тази държава, ще има предимство по отношение на 
значението, определено в други закони на тази държава. 
 
 

Член 4 
 

МЕСТНО ЛИЦЕ 
 
1.  За целите на тази Спогодба терминът "местно лице на едната договаряща 
държава", означава всяко лице, което съгласно законодателството на тази 
държава подлежи на данъчно облагане в нея поради своето местожителство, 
местопребиваване, място на учредяване, място на управление или всеки друг 
критерий от подобно естество, като също включва тази държава, нейно 
политическо подразделение или орган на местна власт. Този термин обаче не 
включва лице, което подлежи на данъчно облагане в тази държава само по 
отношение на доходи от източници в тази държава или имущество, 
разположено в нея. 
 
2.  Когато въз основа на разпоредбите на ал. 1,  едно физическо лице е 
местно лице на двете договарящи държави, тогава неговото положение  се 
определя  както следва: 
 

а)   то се счита за местно лице само на държавата, в която разполага с 
постоянно жилище; ако то разполага с постоянно жилище в двете  
държави, то се счита за местно лице само на държавата, с която има по-
тесни лични и икономически връзки (център на жизнени интереси); 
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б)  ако държавата, в която е центърът на жизнените му интереси, не 
може да бъде определена, или ако то не разполага с постоянно жилище в 
нито една от двете държави, то се счита местно лице само на държавата, 
в която обичайно пребивава; 
в) ако то обичайно пребивава в двете държави или в нито една от тях, 
то се счита за местно лице само на държавата, на която е гражданин; 

 
г)  ако то е гражданин и на двете държави или на нито една от тях, 
компетентните органи на договарящите държави ще решат въпроса чрез 
взаимно споразумение. 

 
3.  Когато в съответствие с разпоредбите на ал. 1, лице, което не е 
физическо лице, е местно лице на двете договарящи държави, компетентните 
органи на договарящите държави ще решат въпроса относно качеството му на 
местно лице чрез взаимно споразумение.  
 
                      

Член 5 
 

МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 
 
1.  За целите на тази Спогодба терминът "място на стопанска дейност" 
означава определено място на дейност, чрез което се извършва  цялостно или 
частично  стопанската  дейност на едно предприятие.  
 
2.  Терминът "място на стопанска дейност" включва по-специално: 
 
 а) място на управление; 
 б)  клон; 
 в)  офис; 
 г)  фабрика; 
 д)  работилница; и  
 е)  мина, нефтен или газов кладенец, кариера или всяко друго място за  
   добиване на природни богатства. 
 
3. Строителна площадка, строителен или монтажен обект представляват 
място на стопанска дейност само ако продължават повече от шест месеца.  
 
4. Независимо от предходните разпоредби на този член се счита, че 
терминът "място на стопанска дейност" не включва: 
 

а) използването на съоръжения  единствено с цел складиране, излагане 
или доставка на стоки, принадлежащи на предприятието; 

 
б)  поддържането на запаси от стоки, принадлежащи на предприятието 

единствено с цел складиране, излагане или доставка; 
 

в)  поддържането на запаси от стоки, принадлежащи на предприятието, 
единствено с цел преработката им от друго предприятие; 
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 г)  поддържане на определено място единствено за покупка на стоки или 
  за събиране на информация  за предприятието; 
  
 д)  поддържане на определено място само за извършване на всяка 

друга дейност, която има подготвителен или спомагателен характер 
за предприятието;  

  
 е)  поддържане на определено място само за осъществяване на което и 

да е съчетание от посочените в букви от "а" до "д" дейности, при 
положение че цялостната дейност на това определено място, 
произтичаща от това съчетание, има подготвителен или 
спомагателен характер. 

 
5. Независимо от разпоредбите на ал. 1 и 2, когато лице, което не е 
представител с независим статут, за когото се прилага разпоредбата на ал. 6,  
действа от името на предприятие и има и обичайно упражнява в едната 
договаряща държава правото да сключва договори от името на предприятието, 
ще се счита, че това предприятие има място на стопанска дейност в тази 
държава по отношение на всички дейности, които това лице извършва за 
предприятието, освен ако дейностите на такова лице  са  ограничени  до  
посочените  в  ал. 4,  които  ако се извършват чрез определено място, не биха 
направили това определено място на стопанска дейност, съгласно  
разпоредбите на тази алинея. 
 
6.  Не се счита, че едно предприятие има място на стопанска дейност в 
едната договаряща държава само защото то извършва дейност в тази държава 
посредством брокер, комисионер или друг представител с независим статут, 
при условие че такива лица действат в обичайните граници на своята дейност.  
 
7.  Обстоятелството, че дружество, което е местно лице на едната договаряща 
държава, контролира или е контролирано от дружество, което е местно лице 
на другата договаряща държава или което извършва стопанска дейност в тази 
друга държава (чрез място на стопанска дейност или по друг начин), не прави 
само по себе си което и да е от дружествата място на стопанска дейност на 
другото. 
 
 

ГЛАВА ІІІ 
ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ 

 
Член 6 

 
ДОХОДИ ОТ НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО 

 
1.  Доходи, получени от местно лице на едната договаряща държава от 
недвижимо имущество (включително доходи от селско и горско стопанство), 
намиращо се в другата договаряща държава, могат да се облагат с данъци в 
тази друга държава. 
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2.  Терминът "недвижимо имущество" има съдържанието, което му придава 
законодателството на договарящата държавата, в която се намира въпросното 
имущество. Терминът във всички случаи включва имуществото, принадлежащо 
към недвижимото имущество, добитък и оборудване, използвани в селското и 
горското стопанство, правата, спрямо които се прилагат разпоредбите на 
общото законодателство относно поземлената собственост, плодоползването 
на недвижимо имущество, както и правата върху променливи или определени 
по размера си плащания, представляващи  компенсация  за разработването 
или за предоставяне на правото за разработване на минерални залежи, извори 
и други природни ресурси. Морски и речни кораби и самолети не се считат за 
недвижимо имущество. 
 
3. Разпоредбата на ал. 1 се прилага по отношение на доходи, получени от 
пряко използване, отдаване под наем или използване под каквато и да е друга 
форма на недвижимо имущество. 
 
4.  Разпоредбите на ал. 1 и 3 се прилагат също така и по отношение на 
доходи от недвижимо имущество на предприятие. 

 
 

Член 7 
 

ПЕЧАЛБИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 
 
1.  Печалбите на предприятие на едната договаряща държава се облагат 
само в тази държава, освен ако предприятието извършва стопанска дейност в 
другата договаряща държава чрез място на стопанска дейност, намиращо се 
там. Ако предприятието извършва стопанска дейност по този начин, печалбите 
на предприятието могат да се облагат в другата държава, но само такава част 
от тях,  каквато  е  причислима към това място на стопанска дейност. 
 
2.  Като се има предвид разпоредбата на ал. 3, когато предприятие на едната 
договаряща държава извършва стопанска дейност в другата договаряща 
държава чрез място на стопанска дейност, намиращо се там, във всяка  
договаряща държава към това място на стопанска дейност ще се причисляват 
печалбите, които то би получило, ако беше различно и отделно предприятие, 
извършващо същите или подобни дейности при същите или подобни условия  
и работещо напълно независимо от предприятието, на което то е място на 
стопанска дейност. 
 
3.  При определянето на печалбите от място на стопанска дейност, се 
допуска приспадане на разходите, които са извършени за целите на мястото на 
стопанска дейност, включително управленските и общите административни 
разходи, извършени както в държавата, в която се намира мястото на 
стопанска дейност, така и на всяко друго място.  
 
4.  Доколкото в едната договаряща държава обичайно е възприето 
печалбите, които се причисляват към мястото на стопанска дейност, да се 
определят на базата на разпределение на съвкупната печалба на 
предприятието между отделните му звена, ал. 2 няма да се счита 
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ограничаваща за тази договаряща държава да определя облагаемите печалби 
чрез така възприетия обичаен начин на разпределение; така приетия  начин на 
разпределение обаче трябва да е такъв, че резултатът да съответства на 
принципите, съдържащи се в този член.   
 
5.  Не се причисляват печалби към мястото на стопанска дейност само 
поради обикновена покупка от това място на стопанска дейност на стоки за 
предприятието. 
 
6.  За целите на предходните алинеи печалбите, причислими към мястото на 
стопанска дейност, се определят ежегодно по един и същ начин, освен ако не 
съществува сериозна и основателна причина за противното. 
 
7.  Когато печалбите включват елементи от доход, разгледани отделно в 
други членове на тази Спогодба, разпоредбите на тези членове няма да се 
засягат от разпоредбите на този член.  

 
 

Член 8 
 

МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ 
 
1. Печалбите на местно лице на едната договаряща държава от 
експлоатация на морски кораби или самолети в международния  транспорт  се 
облагат само в тази държава. 
 
2. Печалбите на местно лице на едната договаряща държава от 
експлоатация на речни кораби, оперирани в речния транспорт,  се облагат 
само в тази договаряща държава. 
 
3.  Разпоредбите на ал. 1 се прилагат също и по отношение на печалби от 
участие в пул, съвместна стопанска дейност или международна 
експлоатационна агенция. 

 
 

Член 9 
 

СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
1.  Когато: 
 

а)  предприятие  на  едната  договаряща държава участвува пряко или 
непряко  в  управлението, контрола или имуществото на предприятие  на  
другата договаряща  държава, или 

                                                                                                                                                              
б)  едни и същи лица участват пряко или непряко в управлението, 
контрола или имуществото на предприятие на едната договаряща 
държава и на предприятие на другата договаряща държава, 
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и в двата случая  между двете предприятия  в техните търговски или 
финансовите отношения  са приети или наложени условия, различни от тези, 
които биха били приети между независими предприятия, тогава всяка печалба, 
която, ако ги нямаше тези условия  би възникнала, но поради тези условия  не 
е възникнала за едно от предприятията, може да бъде включена в печалбите 
на това предприятие и съответно обложена с данък. 
 
2. Когато една от договарящите държави включи в печалбите на 
предприятие на тази държава и съответно обложи с данък печалби, по 
отношение на които предприятие на другата договаряща държава е било 
подложено на облагане с данък в тази друга държава и така включените 
печалби са печалби, които биха възникнали за предприятието на първата 
посочена държава, ако договорените условия  между двете предприятия  бяха 
такива, каквито биха били договорени между независими предприятия, то 
тогава тази друга държава ще направи съответната корекция на начисления от 
нея данък върху тези печалби. При извършването на такава корекция ще се 
вземат предвид другите разпоредби на тази Спогодба и компетентните органи 
на договарящите държави при необходимост ще се консултират един с друг. 

 
 

Член 10 
 

ДИВИДЕНТИ 
 
1. Дивидентите, платени от дружество, местно лице на едната договаряща 
държава, на местно лице на другата договаряща държава могат да се облагат 
с данък в тази друга  държава. 
 
2.  Въпреки това, такива дивиденти могат да се облагат с данък и в 
договарящата държава, на която дружеството, изплащащо дивидентите, е 
местно лице и в съответствие със законодателството на тази държава, но ако 
притежателят на дивидентите е местно лице на другата договаряща държава, 
така начисленият данък няма да надвишава: 
 

а)  0 процента от брутната сума на дивидентите, ако получателят е 
дружество (различно от гражданско дружество); 

 
б)  5 процента от брутната сума на дивидентите във всички останали 
случаи.  

                           
3.  Терминът "дивиденти",  употребен в този член, означава доходи от акции, 
“жюисанс” акции или “жюисанс” права, минни акции, акции на учредител или 
други права, даващи право на участие в печалбите, с изключение на вземания 
за дълг, както и доходи, които са подчинени на същия  данъчен режим като 
доходи от акции, в съответствие със законодателството на държавата, на 
която дружеството, извършващо разпределението, е местно лице. 
 
4.  Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат, ако притежателят на 
дивидентите, който е местно лице на едната договаряща държава, извършва  
стопанска дейност в другата договаряща държава, на която е местно лице 
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дружеството, изплащащо дивидентите, чрез място на стопанска дейност 
разположено там и участието, във връзка с което се изплащат дивидентите, е 
действително свързано с това място на стопанска дейност. В този случай се 
прилагат разпоредбите на чл. 7. 
 
5. Когато дружество, което е местно лице на едната договаряща държава 
получава печалби или доходи от другата договаряща държава, тази друга 
държава не може да налага никакъв данък върху дивидентите, платени от 
дружеството, освен доколкото тези дивиденти са платени на местно лице на 
тази друга държава или доколкото участието, във връзка с което са платени 
дивидентите, е действително свързано с място на стопанска дейност, 
намиращо се в тази друга държава, нито да облага неразпределените печалби 
на дружеството с данък върху неразпределените печалби, дори ако 
изплатените дивиденти или неразпределените печалби се състоят изцяло или 
частично от печалби или доходи, произхождащи в тази друга държава.    
 

 
Член 11 

 
ЛИХВИ 

 
1.  Лихвите, произхождащи от едната договаряща държава и платени на 
местно лице на другата договаряща държава, могат да се облагат с данък в 
тази друга държава. 
 
2. Въпреки това, тези лихви могат да се облагат с данък и в договарящата 
държава, в която възникват, и съобразно законодателството на тази държава, 
но когато притежателят на лихвите е местно лице на другата договаряща 
държава, така наложеният данък няма да  надвишава 5 процента от брутната 
сума на лихвите.                      
 
3.  Независимо от разпоредбите на ал. 2, лихвите посочени в ал. 1 се облагат 
с данък само в договарящата държава, на която получателят е местно лице, 
ако този получател е действителен притежател на лихвите и ако тези лихви са 
платени: 
 
 а)   на правителството на Република Австрия или на правителството на  
   Република България; 
  
 б)  по заем от всякакъв вид, който е предоставен, обезпечен или 

гарантиран от Остерайхише Контролбанк АГ (Oesterreichische 
Kontrollbank AG) или всяка подобна българска институция за целите 
на насърчаване на износа; 

  
 в)  във връзка с продажбата на кредит на всякакво промишлено, 

търговско или научно оборудване; или 
  
 г)  по заем от какъвто и да е вид, предоставен от банка. 
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4.  Терминът "лихви", използван в  този член, означава доход от вземания за 
дълг от всякакъв вид, независимо от това дали са обезпечени или не с ипотека 
и носещи или не правото на участие в печалбите на длъжника и по-специално 
доходи от държавни ценни книжа и доходи от бонове и облигации, 
включително от премии и бонуси, свързани с такива ценни книжа, бонове или 
облигации. Санкции за закъснели плащания не се считат за лихви за целите на 
този член. 
 
5.  Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 не се прилагат, ако притежателят на лихвите, 
който е местно лице на едната договаряща държава, извършва  стопанска 
дейност в другата договаряща държава, от която произхождат лихвите, 
посредством намиращо се там място на стопанска дейност и вземането за 
дълг, във връзка с което се плащат лихвите, е действително свързано с такова 
място на стопанска дейност. В такъв случай се прилагат разпоредбите на чл. 7.   
 
6.  Лихвите се считат за възникнали в едната договаряща държава, когато 
платецът е местно лице на тази държава. Когато обаче платецът на лихвите, 
независимо дали е местно лице на едната договаряща държава или не, 
притежава в едната договаряща държава място на стопанска дейност, във 
връзка с което е възникнал дългът, който поражда плащането на лихвите и 
тези лихви са за сметка на такова място на стопанска дейност, ще се счита, че 
тези лихви произхождат от държавата, в която се намира мястото на стопанска 
дейност.  
 
7.  Когато поради особените взаимоотношения  между платеца и 
притежателя или между тях двамата и някое друго лице сумата на лихвите, 
като се има предвид задължението, за което се изплащат, надвишава сумата, 
която би била договорена между платеца и притежателя при липсата на тези 
взаимоотношения, разпоредбите на този член се прилагат само по отношение 
на последната сума. В такъв случай надвишаващата сума се облага съобразно 
законодателството на всяка договаряща държава, като съответно се имат 
предвид останалите разпоредби на тази Спогодба.  
 
 

Член 12 
 

АВТОРСКИ И ЛИЦЕНЗИОННИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 
 
1.  Авторските и лицензионните възнаграждения,  произхождащи от едната 
договаряща държава и платени на местно лице на другата договаряща 
държава, могат да се облагат с данък в тази друга държава. 
 
2.  Авторските и лицензионните възнаградения, посочени в ал. 1 обаче могат 
да се облагат с данък и в договарящата държава, от която произхождат, и 
съобразно  законодателството на тази държава, но когато притежателят на 
авторските и лицензионните възнаграждения е местно лице на другата 
договаряща държава, така наложеният данък няма да надвишава 5 процента 
от брутната сума на авторските и лицензионните възнаграждения.  
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3.  Терминът "авторски и лицензионни възнаграждения", използван в този 
член, означава плащания от всякакъв вид, получени за използване или за 
правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено 
или научно произведение, включително кинофилми, на всеки патент, търговска 
марка, чертеж или модел, план, секретна формула или процес, или за 
използването или правото на използване на промишлено, търговско или 
научно оборудване, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски 
или научен опит. 
 
4.  Разпоредбите на алинеи 1 и 2 не се прилагат, ако притежателят на  
авторските и лицензионни възнаграждения, който е местно лице на едната 
договаряща държава, извършва стопанска дейност в другата договаряща 
държава, от която произхождат авторските и лицензионните възнаграждения, 
чрез място на стопанска дейност, разположено там, и правото или 
собствеността, във връзка с които се изплащат авторските и лицензионните 
възнаграждения, е действително свързано с такова място на стопанска 
дейност. В такъв случай се прилагат разпоредбите на чл. 7. 
 
5.  Авторските и лицензионните възнаграждения се считат за възникнали в 
едната договаряща държава, когато платецът е местно лице на тази държава. 
Когато обаче платецът на авторските и лицензионните възнаграждения, 
независимо дали е местно лице на едната договаряща държава или не, 
притежава в едната договаряща държава място на стопанска дейност, във 
връзка с което възниква задължението за изплащане на авторските и 
лицензионните възнаграждения, и тези авторски и лицензионни 
възнаграждения са за сметка на такова място на стопанска дейност, то тогава 
ще се счита, че тези авторски и лицензионни възнаграждения възникват в 
държавата, в която се намира мястото на стопанска дейност. 
 
6.  Когато поради особените взаимоотношения  между платеца и 
притежателя или между тях двамата и някое друго лице, сумата на авторските 
и лицензионните възнаграждения, като се има предвид използуването, правото 
или информацията, за които те се плащат, надвишава сумата, която би била 
договорена между платеца и притежателя при липсата на такива 
взаимоотношения, разпоредбите на този член ще се прилагат само по 
отношение на последната сума. В такъв случай надвишаващата сума ще се 
облага съобразно законодателството на всяка договаряща държава, като се 
имат предвид останалите разпоредби на тази Спогодба. 
 

 
Член 13 

 
ПЕЧАЛБИ ОТ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИМУЩЕСТВО 

 
1.  Печалбите, получени от местно лице на едната договаряща държава от 
прехвърляне на недвижимо имущество, посочено в чл. 6 и намиращо се в 
другата договаряща държава, могат да се облагат с данък в тази друга 
държава. 
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2.  Печалбите  от прехвърляне на движимо имущество, съставляващо част от 
активите на място на стопанска дейност, което предприятие на едната 
договаряща държава има в другата договаряща държава, включително 
печалбите от прехвърляне на такова място на стопанска дейност 
(самостоятелно или заедно с цялото предприятие),  могат да се облагат с 
данък в тази друга държава. 
 
3.  Печалбите, получени от предприятие на едната договаряща държава от 
прехвърляне на морски или речни кораби или самолети, използвани в 
международния  транспорт, или на движимо имущество, свързано с 
използването на такива морски или речни кораби или самолети, се облагат с 
данък само в тази държава. 
 
4.  Печалбите, получени от местно лице на едната договаряща държава от 
прехвърляне на дялове или акции в дружество, което е местно лице на другата 
договаряща държава, различни от: 
 
 а)  акции, които се търгуват на призната фондова борса; или 
 
 б)  дялове или акции в дружество, в което прехвърлителят притежава 

най-малко 20 процента от имуществото, 
 
могат да се облагат с данък в тази друга държава.  
  
5.  Печалбите от прехвърляне на всякакво имущество, различно от 
посоченото в алинеи 1, 2, 3 и 4, се облагат с данъци само в договарящата 
държава, на която прехвърлителят е местно лице. 
 
 

Член 14 
 

ДОХОДИ ОТ ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ 
 
1.  Като се имат предвид  разпоредбите на чл. 15, 17, 18, 19 и 20,  заплати, 
надници и други подобни възнаграждения, получени от местно лице на едната 
договаряща държава въз основа на трудово правоотношение, се облагат с 
данък само в тази държава, освен ако трудът се полага в другата договаряща 
държава. Ако трудът се полага по този начин, така получените 
възнаграждения  могат  да се облагат с данък в тази друга държава. 
 
2.  Независимо от разпоредбата на ал. 1,  възнаграждение, получено от 
местно лице на едната договаряща държава за положен труд в другата 
договаряща държава, се облага само в първата посочена държава, ако:  
 

а) получателят пребивава в другата държава за период или периоди 
ненадвишаващи общо 183 дни във всеки дванадесет месечен 
период, започващ или завършващ в съответната данъчна година, и 

 
б)  възнаграждението е платено от или за сметка на работодател, който 

не е местно лице на другата държава, и 
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в)  възнаграждението не е за сметка на място на стопанска дейност, 

което работодателят притежава в другата държава. 
 
3.  Независимо от предходните разпоредби на този член, възнаграждение, 
получено за положен труд на борда на морски кораб или самолет, или на 
борда на речен кораб, опериран в речния транспорт, използвани от местно 
лице на едната договаряща държава в международния транспорт, може да се 
облага с данък в тази държава. 
 
 

Член 15 
 

ДИРЕКТОРСКИ  ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 
 
Директорски възнаграждения и други подобни плащания, получени от местно 
лице на едната договаряща държава в качеството му на член на борд на 
директорите или на друг подобен орган на дружество, което е местно лице на  
другата договаряща държава, могат да се облагат с данък в тази друга 
държава. 

 
 

Член 16 
 

ХУДОЖЕСТВЕНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ И СПОРТИСТИ  
 
1.  Независимо от разпоредбите на чл. 7 и 14, доходите, получени от местно 
лице на едната договаряща държава в качеството му на художествен 
изпълнител, като театрален, кино-, радио- или телевизионен артист, или като 
музикант или спортист, от личната му дейност като такъв, извършвана в 
другата договаряща държава, могат да се облагат с данък в тази друга 
държава. 
 
2.  Когато доходи от личната дейност, извършвана от художествен 
изпълнител или спортист, в качеството му на такъв, се получават не от самия  
художествен изпълнителен  или спортист, а от друго лице, тези доходи, 
независимо от разпоредбите на чл. 7 и 14, могат да се облагат с данък в 
договарящата държава, в която се извършва дейността на художествения  
изпълнител или спортиста. 
 
3.  Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат по отношение на доходи, 
получени във връзка с дейността на художествен изпълнител или спортист, 
извършвана в едната договаряща държава, ако посещението му в тази 
държава е изцяло или основно финансирано от публични фондове на другата 
държава или от нейно политическо подразделение или орган на местна власт 
или от институция, която е призната за институция с идеална цел. В този 
случай доходът се облага с данък само в договарящата държава, на която 
лицето е местно лице.  
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Член 17  
 

ПЕНСИИ 
 
1.  Като се имат предвид разпоредбите на ал. 2 на чл. 18, пенсии и други 
подобни плащания, изплатени на местно лице на едната договаряща държава 
във връзка с трудово правоотношение в миналото, се облагат с данък само в 
тази държава. 
 
2.  Независимо от разпоредбите на ал. 1, изплатени пенсии и всякакви други 
подобни плащания, извършени на основание на обществена схема, 
представляваща част от социално-осигурителната система на едната 
договаряща държава, се облагат с данъци само в тази държава. 
 
 

Член 18 
 

ДЪРЖАВНА СЛУЖБА 
 
1. а)  Заплати, надници и други подобни възнаграждения, различни от 

пенсия, изплатени от едната договаряща държава или от нейно 
политическо подразделение, неин орган на местна власт или неин 
законоустановен орган, на физическо лице за извършени услуги на тази 
държава или подразделение или орган, се облагат с данък само в тази 
държава. 

   
б)  Такива заплати, надници и други подобни възнаграждения обаче се 
облагат с данък само в другата договаряща държава, ако услугите са 
извършени в тази държава и физическото лице е местно лице на тази 
държава, което: 

 
I. е гражданин на тази държава; или 

 
II. не е станало местно лице на тази държава единствено с цел 

извършване на услугите. 
 
2.    а)  Всяка пенсия, изплатена от или за сметка на фондове, създадени от  

едната договаряща държава или нейно политическо подразделение, неин 
орган на местна власт или неин законоустановен орган на физическо лице 
за извършени услуги на тази държава или подразделение или орган, се 
облагат с данък само в тази държава. 

 
 б)   Такава пенсия, обаче, се облага с данък само в другата договаряща  
 държава, ако физическото лице е местно лице и гражданин на тази  
 държава. 

 
3.  Разпоредбите на членове 14, 15, 16 и 17 се прилагат по отношение на 
заплати, надници и други подобни възнаграждения, както и за пенсии, за  
услуги, извършени във връзка със стопанска дейност, осъществена от едната 
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договаряща държава или нейно политическо подразделение, неин орган на 
местна власт или неин законоустановен орган. 
 
 

Член 19 
 

СТУДЕНТИ И СТАЖАНТИ 
 
Студент или стажант, който се намира в едната договаряща държава 
единствено с цел образование или стаж и който е или е бил непосредствено  
преди  пристигането  си  местно лице на другата договаряща държава е 
освободен от облагане с данък в първата посочена държава за плащания, 
получени от източници извън тази първа посочена държава за целите на 
неговата издръжка, образование или стаж  
 
 
 
 

Член 20 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ  И НАУЧНИ РАБОТНИЦИ 
 
1.  Физическо лице, което посещава едната договаряща държава за период 
ненадвишаващ две години единствено с цел преподавателска или 
изследователска дейност в университет, колеж, училище или друга призната  
образователна институция в тази държава и което е или е било 
непосредствено преди това посещение местно лице на другата договаряща 
държава, е освободено от облагане с данък в първата посочена държава по 
отношение на възнаграждение му за такава преподавателска или 
изследователска дейност, ако това възнаграждение е получено от източници 
извън тази държава.  
 
2.  Разпоредбата на ал.1 не се прилага по отношение на доходи от научни 
изследвания, ако тези дейности са предприети от физическото лице не в 
обществен интерес, а основно за облагодетелстване на някое частно лице или 
лица. 

 
 

Член 21 
 

ДРУГИ  ДОХОДИ 
 
1.  Елементи от дохода на местно лице на едната договаряща държава, 
независимо от техния източник, които не са изрично посочени в предходните 
членове на тази Спогодба, се облагат с данък само в тази държава. 
 
2.  Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат по отношение на доходи, различни 
от доходи от недвижимо имущество, определено в ал. 2 на член 6, когато 
получателят на такива доходи, като местно лице на едната договаряща 
държава, извършва стопанска дейност в другата договаряща държава чрез 
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намиращо се там място на стопанска дейност и правото или собствеността, във 
връзка с които се изплаща дохода, са действително свързани с такова място на 
стопанска дейност. В такъв случай се прилагат разпоредбите на  чл. 7. 
 
3.  Доход, получен от местно лице на едната договаряща държава от другата 
договаряща държава по иск за издръжка, може да не се облага с данък в 
първата посочена държава, ако този доход би бил освободен от облагане с 
данък съгласно законодателството на другата договаряща държава.  
 
 

ГЛАВА ІV 
ОБЛАГАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО 

 
Член 22 

 
ИМУЩЕСТВО 

1.  Имущество, състоящо се от недвижимо имущество, определено в чл. 6, 
притежавано от местно лице на едната договаряща държава и намиращо се в 
другата договаряща държава, може да се облага с данък в тази друга държава. 
2.  Имуществото, състоящо се от движимо имущество, образуващо част от 
активите на място на стопанска дейност, което предприятие на едната 
договаряща държава притежава в другата договаряща държава, може да се 
облага с данък в тази друга държава. 
3.  Имущество, състоящо се от морски и речни кораби и самолети,  
експлоатирани в международния транспорт от местно лице на едната 
договаряща държава, както и от движими вещи, свързани с експлоатацията на 
такива морски и речни кораби и самолети, се облага с данък само в тази 
държава. 
4.  Всички други елементи от имуществото на местно лице на едната 
договаряща държава се облагат с данък само в тази държава. 
 
 

ГЛАВА V 
МЕТОДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 

 
Член 23 

 
МЕТОД НА ОСВОБОЖДАВАНЕ 

 
1.  Когато местно лице на едната договаряща държава получава доходи или 
притежава имущество, които в съответствие с разпоредбите на тази Спогодба 
могат да се облагат с данък в другата договаряща държава, първата посочена 
държава, спазвайки разпоредбите на ал. 2 и 3, ще освободи такива доходи или 
имущество от облагане с данък. 

 
2.  Когато местно лице на едната договаряща държава получава доходи, 
които в съответствие с разпоредбите на чл. 10, 11 или 12 и ал. 4 на чл. 13 
могат да се облагат с данък в другата договаряща държава, първата посочена 
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държава ще допусне като приспадане от данъка върху доходите на това 
местно лице, сума равна на данъка платен в другата държава. Такова 
приспадане, обаче, няма да надвишава тази част от данъка, както е изчислен 
преди приспадането, която е причислима към тези доходи, произхождащи от 
тази друга държава. 

 
3.  Когато, в съответствие с която и да е от разпоредбите на Спогодбата, 
получените доходи или притежаваното имущество от местно лице на едната 
договаряща държава, са освободени от облагане с данък в тази държава, 
същата държава може въпреки това, при определяне размера на данъка върху 
останалите доходи или имущество на това местно лице, да вземе предвид 
освободените доходи или имущество. 
 
4.  Разпоредбата на ал. 1 не се прилага по отношение на получени доходи 
или притежавано имущество от местно лице на едната договаряща държава, 
ако другата договаряща държава, според разпоредбите на тази Спогодба, 
освобождава от облагане с данък тези доходи или имущество или прилага 
разпоредбите на ал. 2 на чл. 10, 11 и 12 по отношение на тези доходи.  

 
 

ГЛАВА VІ 
СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Член 24 

 
РАВЕНСТВО В ТРЕТИРАНЕТО 

 
1.  Националните лица на едната договаряща държава не подлежат в 
другата договаряща държава на каквото и да е данъчно облагане или 
свързаните с него задължения, които са различни или по-обременителни от 
данъчното облагане и свързаните с него задължения, на които са или могат да 
бъдат подложени при същите обстоятелства, и по-специално по отношение на 
качеството местно лице, националните лица на тази друга държава. 
Независимо от разпоредбите на чл.1, тази алинея се прилага и по отношение 
на  лица, които не са местни лица на едната или на двете договарящи 
държави. 
 
2.  Данъчното облагане на място на стопанска дейност,  което предприятие 
на едната договаряща държава има в другата договаряща държава не може да 
бъде по-неблагоприятно в тази друга държава, отколкото данъчното облагане 
на предприятия на тази друга държава, които извършват същите дейности. 
Тази разпоредба няма да се счита като задължаваща едната договаряща 
държава да предоставя на местни лица на другата договаряща държава 
каквито и да е лични намаления, облекчения или приспадания  за целите на 
данъчното облагане с оглед гражданското им състояние или семейните им 
задължения, каквито тя предоставя на собствените си местни лица. 
 
3.  Освен в случаите, когато се прилагат разпоредбите на  ал. 1 на член 9, ал. 
7 на член 11 или ал. 6 на член 12, лихви, авторски и лицензионни 
възнаграждения  и други плащания,  извършени от предприятие на едната 
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договаряща държава на местно лице на другата договаряща държава, за 
целите на определяне на облагаемите печалби на това предприятие, ще се 
изключват от облагане при същите условия, както ако биха били платени на 
местно лице на първата посочена държава. Аналогично, всякакви задължения 
на предприятие на едната договаряща държава към местно лице на другата 
договаряща държава, за целите на определянето на облагаемото имущество 
на това предприятие, ще се изключват от облагане при същите условия, както 
ако биха били договорени с местно лице на първата посочена държава.  
 
4.  Предприятия  на едната договаряща държава, имуществото на които 
изцяло или частично се притежава или контролира, пряко или непряко, от едно 
или повече местни лица на другата договаряща държава, няма да  се подлагат 
в първата посочена държава на данъчно облагане, или свързаните с него 
задължения,  които са различни или по-обременителни от данъчното облагане 
и свързаните с него задължения,  на които са или могат да бъдат подложени 
други подобни предприятия на първата посочена държава. 
 
5.  Независимо от разпоредбите на чл. 2, разпоредбите на този член се 
прилагат по отношение на данъци от всякакъв вид и описание. 
 
 

Член 25 
 

ПРОЦЕДУРА НА ВЗАИМНО СПОРАЗУМЕНИЕ 
 

1.  Когато едно лице счете, че действията на едната или на двете 
договарящи държави водят или ще доведат за него до данъчно облагане, 
несъответствуващо на разпоредбите на тази Спогодба, то може, независимо 
от средствата за защита, предвидени в националните законодателства на тези 
държави, да представи своя случай пред компетентния орган на договарящата 
държава, на която е местно лице или, ако случаят му е по ал. 1 на член 24, 
пред компетентния орган на договарящата държава, на която е национално 
лице. Случаят трябва да бъде представен в срок от три години от първото 
уведомяване за действието, водещо до данъчно облагане, несъответстващо 
на разпоредбите на Спогодбата. 
 
2.  Компетентният орган, ако счете, че възражението е основателно и ако не 
е в състояние да достигне сам до удовлетворително разрешение, ще положи 
усилия да реши случая посредством взаимно споразумение с компетентния 
орган на другата договаряща държава, с оглед да се избегне данъчно 
облагане, което не е в съответствие със Спогодбата. Всяко постигнато 
споразумение ще се приложи независимо от сроковете, предвидени в  
националното законодателство на договарящите държави. 
 
3.  Компетентните органи на договарящите държави ще положат усилия да 
разрешат посредством взаимно споразумение всички затруднения или 
съмнения, възникващи във връзка с тълкуването или прилагането на 
Спогодбата. Те също така могат да се консултират взаимно за избягване на 
двойното данъчно облагане за случаи, които не са предвидени в Спогодбата. 
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4.  Компетентните органи на договарящите държави могат да контактуват 
директно помежду си, включително и чрез съвместна комисия, състояща се от 
тях самите или техни представители, с цел постигане на споразумение по 
смисъла на предходните алинеи.  

 
 

Член 26 
 

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

1. Компетентните органи на договарящите държави ще си разменят такава 
информация, за която се предполага, че се отнася към изпълнение 
разпоредбите на тази Спогодба или по отношение на администрирането или 
привеждането в изпълнение на вътрешните законодателства, относно данъци 
от всякакъв вид и описание, наложени от страна на договарящите държави или 
техните политически подразделения или органи на местна власт, доколкото 
предвиденото в тях данъчно облагане не противоречи на Спогодбата. Обменът 
на информация не е ограничен от чл. 1 и 2. 
 
2. Всяка информация, получена съгласно ал. 1 от едната договаряща 
държава, ще се счита за поверителна, също както информацията, получена 
съобразно вътрешното законодателство на тази държава и ще се разкрива 
само на лица или органи (включително съдилища и административни органи), 
занимаващи се с определянето или събирането, принудителното изпълнение 
или наказателното преследване, както и решаването на жалби във връзка с 
данъците, посочени в ал. 1, както и с надзора на горепосочените. Такива лица 
или органи ще ползват информацията само за такива цели. Те могат да 
разкриват информацията на съдебни процеси или при постановяване на 
съдебни решения. Независимо от горното, информация, получена от едната 
договаряща държава, може да бъде използвана за други цели, когато тази 
информация може да бъде използвана за такива други цели съгласно 
законодателствата на двете държави и компетентните органи на 
предоставящата държава разрешат такава употреба. 

 
3.   Разпоредбите на ал. 1 и 2 в никакъв случай няма да се разглеждат като 
налагащи на една от договарящите държави  задължението: 
 
 а)  да предприема административни мерки, отклоняващи се от 
 законите и административната практика на тази или на другата 
 договаряща държава; 
 
 б)  да предоставя информация, която не може да се получи съгласно 
 законите или по обичайна административна процедура на тази или на 
 другата договаряща държава; 
 
 в)  да предоставя информация, която би разкрила каквато и да е 
 търговска, стопанска, промишлена или професионална тайна или 
 търговска процедура, или информация, чието разкриване би 
 противоречало на обществения ред (ordre public). 
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4. Когато едната договаряща държава поиска информация в съответствие с 
този член, другата договаряща държава ще използва своите способи за 
събиране на информация, за да набави поисканата информация, дори когато 
тази друга държава може да  не се нуждае от тази информация за собствени 
данъчни цели. Задължението по предходното изречение се ограничава от 
алинея 3, но в никакъв случай това ограничение няма да се разглежда като 
даващо право на едната договаряща държава да откаже предоставянето на 
информация само поради това, че няма интерес от такава информация.  
 
5 Разпоредбите на алинея 3 в никакъв случай няма да се разглеждат като 
даващи право на едната договаряща държава да откаже предоставянето на 
информация само поради това, че информацията се пази от банка, друга 
финансова институция, номиниран представител или лице, което действа като 
агент или фидуциар или поради това, че информацията е свързана с участие в 
определено лице. 
 

 
Член 27 

 
ЧЛЕНОВЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И КОНСУЛСКИ 

СЛУЖБИ  
 
Нищо в тази Спогодба не засяга данъчните привилегии на членовете на 
дипломатическите представителства и на консулските служби, предоставяни 
съобразно общите норми на международното право или разпоредбите на 
специални споразумения. 

 
 

ГЛАВА VІІ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Член 28 

 
ВЛИЗАНЕ В СИЛА 

 
1.  Всяка от договарящите държави ще уведоми другата, че са изпълнени 
изискванията на нейното законодателство за влизане в сила на тази Спогодба.  
 
2.  Спогодбата влиза в сила на датата на последното уведомление и нейните 
разпоредби се прилагат:  
 

а) по отношение на данъците, удържани при източника, за доходи, 
получени на или след 1 януари на календарната година, следваща годината, в 
която Спогодбата влиза в сила; и 

 
б) по отношение на другите данъци, за всяка данъчна година, започваща 

на или след 1 януари на календарната година, в която Спогодбата влиза в 
сила.  
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3.  Разпоредбите на Спогодбата между Народна република България и 
Република Австрия за избягване на двойното  облагане с данъци на доходите 
и имуществата, подписана в София на 20 април 1983 г., ще престанат да 
действат на датата, предхождаща деня, на която става приложима настоящата 
Спогодба.  

  
 

Член 29 
 

ПРЕКРАТЯВАНЕ  
 
Тази Спогодба остава в сила докато бъде прекратена от една от договарящите 
държави. Всяка от договарящите държави може да прекрати действието на 
Спогодбата по дипломатически път, като писмено уведоми другата за 
прекратяването на или преди тридесетия ден на месец юни на всяка 
календарна година след изтичането на петата година от датата, на която 
Спогодбата влиза в сила. В такъв случай Спогодбата ще престане да действа 
по отношение на данъците за всяка данъчна година, започваща след 31 
декември на календарната година, в която е направено уведомлението.  
 
 

 
В УДОСТОВЕРЕНИЕ на горното, упълномощените представители на двете 
договарящи държави подписаха тази Спогодба. 
 

СЪСТАВЕНА в два оригинални екземпляра в Виена , на 20 юли 2010 г. , на 
немски, български и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. В 
случай на различия в тълкуването, меродавен е английският текст.  
 
 
 
 
 
ЗА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ:            ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: 

 
 

Йозеф Прьол                                                                  Трайчо Трайков 
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П Р О Т О К О Л  
 
В момента на подписване на Спогодбата за избягване на двойното данъчно 
облагане на доходите и имуществото, сключена на днешния ден между 
Република Австрия и Република България, долуподписаните се съгласиха, че 
следните разпоредби ще бъдат неразделна част от Спогодбата.  
 
1.  Към ал. 2 на чл. 2.   
Спогодбата ще се прилага по отношение на данъците върху общата сума на 
надниците и заплатите, изплащани от предприятия, ако тези данъци заместват 
данъчното облагане на доходите от трудови правоотношения на физическите 
лица, изплатени от тези предприятия. Спогодбата обаче няма да се прилага по 
отношение на тези данъци, ако те са наложени като допълнение към 
данъчното облагане на дохода от трудови правоотношения.  
 
2. Към ал. 3 на чл. 5. 
Ако местно лице на едната договаряща държава разполага в другата 
договаряща държава към датата, на която тази Спогодба става приложима, 
със строителна площадка, строителен или монтажен обект и ако този обект 
продължава след датата, на която тази Спогодба става приложима, тогава 
шестмесечния период ще се изчислява от така посочената тук дата, но това 
облекчение в никакъв случай няма да надвишава дванадесет месеца от 
датата, на която строителната площадка, строителния или монтажен обект са 
започнали да съществуват. 
 
3.  Към ал. 4 на чл. 13. 
Печалбите от прехвърляне на дялове и акции, посочени в б. “а” и “б” на ал. 4 се 
облагат с данъци само в договарящата държава, на която прехвърлителят е 
местно лице.  
 
4.  Към ал. 3 на чл. 16. 

а)   Дейностите, осъществени от художествени изпълнители или 
спортисти при посещението им в едната договаряща държава ще се 
считат за финансирани основно от публични фондове, когато поне 75% от 
разходите за тези дейности са понесени от публични фондове.  

  
б)  Счита се, че ал. 3 се прилага също и по отношение на юридически 
лица, които извършват дейност чрез оркестри, театри, балетни групи, 
както и по отношение на членовете на такива културни организации, ако 
тези юридически лица по принцип са лица с идеална цел и това е 
удостоверено от компетентния орган на държавата на местното лице.  

 
5.  Към ал. 3 на чл. 21. 

а)   За целите на ал. 3, такива плащания включват и плащания за вреди 
от престъпления, ваксинации и плащания на други подобни причини, както 
и плащания за издръжка в случай на развод и плащания за издръжка на 
дете.  

 
б)  Доходът, посочен в тази алинея, няма да се взема предвид при 
прилагане на метода освобождаване с прогресия.  

BGBl. III - Ausgegeben am 2. März 2011 - Nr. 30 23 von 25

www.ris.bka.gv.at

Geä
nd

ert
 du

rch
 BGBl.- 

III 
Nr. 9

3/2
01

8 /
 Amen

de
d b

y F
ed

era
l L

aw
 G

az
ett

e I
II N

o. 
93

/20
18



 

6. Към чл. 26. 
 

а) Компетентните органи на запитващата държава предоставят следната 
информация на компетентните органи на запитаната държава при 
отправяне на молба за информация по Спогодбата, за да покажат, че се 
предполага  информацията да е свързана с молбата:  

 
i. идентификация на лицето, което подлежи на ревизия или 

проверка; 
ii. изявление за търсената информация, включително нейния 

характер, и формата, под която запитващата държава желае да 
получи информацията от запитаната държава; 

iii. данъчната цел, за която се търси информацията; 
iv. основания, въз основа на които се счита, че исканата информация 

е налична в запитваната държава или се притежава или е под 
контрола на лице, което е под юрисдикцията на запитваната 
държава; 

v. името и адреса на всяко лице, за което се смята, че притежава 
исканата информация; 

vi. изявление, че запитващата държава е използвала всички 
средства, с които разполага на своя територия, за да получи 
информацията, освен такива, които биха довели до прекомерни 
трудности; 

 
б)  Счита се, че алинея 5 на член 26 не задължава договарящите държави 
да разменят информация на спонтанна или автоматична основа.  

 
7.  Тълкуване на Спогодбата 
Счита се, че в разпоредбите на Спогодбата, които са договорени съгласно 
съответстващите им разпоредби от Модела на Спогодба за избягване на 
двойното данъчно облагане на доходите и имуществото на ОИСР, като цяло се 
влага същия смисъл, като този, изразен в Коментара на ОИСР по отношение 
на съответстващите им разпоредби. Разбирането, отразено в предходното 
изречение не се отнася към следното:  
 

а)  всички резерви или забележки, както и позициите по Модела на 
Спогодба на ОИСР или Коментара към него, изразени от всяка  
договаряща държава; 

  
 б)  всички тълкувания в противен смисъл в този Протокол; 
 
 в)  всички тълкувания в противен смисъл в публикувано обяснение от 

някоя от договарящите държави, което е предоставено на 
компетентния орган на другата договаряща държава преди влизането 
в сила на Спогодбата;  

 
г)  всички тълкувания в противен смисъл, договорени от компетентните 

органи след влизането в сила на Спогодбата.  
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Коментарът на ОИСР, с неговите изменения, представлява средство за 
тълкуване по смисъла на Виенската Конвенция за правото на договорите от 23 
май 1969 г. 
 
 
 
В УДОСТОВЕРЕНИЕ на горното, упълномощените представители на двете 
договарящи държави подписаха този Протокол. 

 
СЪСТАВЕН в два оригинални екземпляра в Виена , на 20 юли 2010 г. , на 
немски, български и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. В 
случай на различия в тълкуването, меродавен е английският текст.  
 
 
 
 
 
ЗА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ:            ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: 

 
 

Йозеф Прьол                                                                 Трайчо Трайков 
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CONVENTION  
BETWEEN  

THE REPUBLIC OF AUSTRIA  
AND  

THE REPUBLIC OF BULGARIA 
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION 

WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL 
 

 

 

 

 

 The Republic of Austria and the Republic of Bulgaria, desiring to conclude a 

Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on 

capital,  

 

 

 

 

Have agreed as follows: 
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CHAPTER I 
 

SCOPE OF THE CONVENTION 
 
 

Article 1 
 

PERSONS COVERED 
 
 

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the 
Contracting States. 
 
 

Article 2 
 

TAXES COVERED 
 
 

(1) This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of 
a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the 
manner in which they are levied.  
 

(2) There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on 
total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on 
gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital 
appreciation. 
 

(3) The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular: 
 
 a) in Austria: 
 

(i)  the income tax; 
(ii)  the corporation tax; 
(iii) the land tax; 
(iv) the tax on agricultural and forestry enterprises; 
(v) the tax on the value of vacant plots; 

 
b) in Bulgaria: 

 

(i) the personal income tax; 
(ii) the corporate income tax; 
(iii) the final tax; 
(iv) the real property tax. 
 

 
(4) The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that 

are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the 
existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of 
any significant changes that have been made in their taxation laws. 
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CHAPTER II 
 

DEFINITIONS 
 
 

Article 3 
 

GENERAL DEFINITIONS 
 
 

(1) For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires: 
 

a) the term "Austria" means the Republic of Austria; 
 
b) the term "Bulgaria" means the Republic of Bulgaria and when used in a 

geographical sense means the territory and the territorial sea over which it 
exercises its State sovereignty, as well as the continental shelf and the exclusive 
economic zone over which it exercises sovereign rights and jurisdiction in 
conformity with international law; 

 
c) the term "person" includes an individual, a company and any other body of 

persons; 
 

d) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as 
a body corporate for tax purposes; 

 
e) the term "enterprise" applies to the carrying on of any business; 

 
f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other 

Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of 
a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other 
Contracting State; 

 
g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft 

operated by a resident of a Contracting State, except when the ship or aircraft 
is operated solely between places in the other Contracting State; 

 
h) the term "competent authority" means: 

(i) in Austria: the Federal Minister of Finance or his authorised representative; 
(ii) in Bulgaria: the Minister of Finance or his authorised representative; 

 
i) the term "national", in relation to a Contracting State, means: 

(i) any individual possessing the nationality of that Contracting State; and 
(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from 

the laws in force in that Contracting State; 
 

j) the term "business" includes the performance of professional services and of 
other activities of an independent character; 

 
k) the term “business profits” also includes income from the performance of 

professional services and of other activities of an independent character. 
 

(2) As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any 
term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that 
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it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the 
Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over 
a meaning given to the term under other laws of that State. 
 
 

Article 4 
 

RESIDENT 
 
 

(1) For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" 
means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason  of his 
domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criterion of a 
similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority 
thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in 
respect only of income from sources in that State or capital situated therein. 
 

(2) Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both 
Contracting States, then his status shall be determined as follows: 
 

 a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a 
permanent home available to him; if he has a permanent home available to 
him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with 
which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); 

 
 b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, 

or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be 
deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode; 

 
 c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be 

deemed to be a resident only of the State of which he is a national; 
 

 d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities 
of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement. 

 
(3) Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual 

is a resident of both Contracting States, then the competent authorities of the Contracting 
States shall settle the question of residence by mutual agreement. 
 
 

Article 5 
 

PERMANENT ESTABLISHMENT 
 
 

(1) For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a 
fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly 
carried on.  
 

(2) The term "permanent establishment" includes especially: 
 

a) a place of management; 
 
b) a branch; 
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c) an office; 
 
d) a factory; 
 
e) a workshop, and 
 
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural 
   resources. 

 
 
(3) A building site, a construction, assembly or installation project constitutes a permanent 

establishment only if it lasts more than six months. 
 

(4) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent 
establishment" shall be deemed not to include: 
 

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or 
merchandise belonging to the enterprise; 

 
b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise 

solely for the purpose of storage, display or delivery; 
 

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise 
solely for the purpose of processing by another enterprise; 

 
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing 

goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise; 
 

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, 
for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character; 

 
f)  the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities 

mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed 
place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary 
character. 

 
(5) Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than 

an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting on behalf of an 
enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude 
contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a 
permanent establishment in that State in respect of any activities which that person 
undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those 
mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not 
make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that 
paragraph. 
 

(6) An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a 
Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, 
general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such 
persons are acting in the ordinary course of their business. 
 

(7) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is 
controlled by a company which is a resident of the other Contracting  State, or which carries 
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on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), 
shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other. 
 
 

CHAPTER III 
 

TAXATION OF INCOME 
 

Article 6 
 

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 
 
 

(1) Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property  
(including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may 
be taxed in that other State. 
 

(2) The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of 
the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any 
case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in 
agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed 
property  apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as 
consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other 
natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property. 
 

(3) The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, 
letting, or use in any other form of immovable property. 
 

(4) The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable 
property of an enterprise. 
 
 

 
 

Article 7 
 

BUSINESS PROFITS 
 
 

(1) The business profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in 
that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a 
permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as 
aforesaid, the business profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so 
much of them as is attributable to that permanent establishment. 
 

(2) Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State 
carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment 
situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent 
establishment the business profits which it might be expected to make if it were a distinct 
and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar 
conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent 
establishment. 
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(3) In determining the business profits of a permanent establishment, there shall be 
allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent 
establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, 
whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.  
 

(4) Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the business 
profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of 
the total business profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall 
preclude that Contracting State from determining the business profits to be taxed by such 
an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, 
however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this 
Article. 
 

(5) No business profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of  
the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the 
enterprise. 
 

(6) For the purposes of the preceding paragraphs, the business profits to be attributed 
to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year 
unless there is good and sufficient reason to the contrary. 
 

(7) Where business profits include items of income which are dealt with separately in 
other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected 
by the provisions of this Article. 
 
 

Article 8 
 

INTERNATIONAL TRAFFIC 
 
 

(1) Profits derived by a resident of a Contracting State from the operation of ships or 
aircraft in international traffic shall be taxable only in that State. 

 
(2) Profits derived by a resident of a Contracting State from the operation of boats 

engaged in inland waterways transport shall be taxable only in that Contracting State.  
 

(3) The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a 
pool, a joint business or an international operating agency. 
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Article 9 
 

ASSOCIATED ENTERPRISES 
 
 

(1) Where 
 

 a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the 
management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, 
or  

 
 b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control 

or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other 
Contracting State, 

 
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their 
commercial or financial relations which differ from those which would be made between 
independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have 
accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, 
may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. 
 

(2) Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and 
taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been 
charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have 
accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the 
two enterprises had been those which would have been made between independent 
enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the 
tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be 
had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the 
Contracting States shall if necessary consult each other. 
 
 

Article 10 
 

DIVIDENDS 
 
 

(1)  Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident 
of the other Contracting State may be taxed in that other State. 
 

(2) However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the 
company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if 
the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so 
charged shall not exceed: 
 

a) 0 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company 
(other than a partnership);   

b) 5 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases. 
 

(3) The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" 
shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being 
debt-claims, participating in profits, as well as income which is subjected to the same 
taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company 
making the distribution is a resident. 
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(4) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the 

dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other 
Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a 
permanent establishment situated therein and the holding in respect of which the dividends 
are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the 
provisions of Article 7 shall apply. 
 

(5) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or 
income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the 
dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of 
that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is 
effectively connected with a permanent establishment situated in that other State, nor 
subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, 
even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or 
income arising in such other State. 
 
 

Article 11 
 

INTEREST 
 
 

(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting 
State may be taxed in that other State. 
 

(2) However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises 
and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a 
resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the 
gross amount of the interest.  
 

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph 2, any such interest referred to in 
paragraph 1 shall be taxable only in the Contracting State of which the recipient is a 
resident, if such recipient is the beneficial owner of the interest and if such interest is paid:   

 
a) to the government of the Republic of Austria or to the government of the Republic of 

Bulgaria; 
b) on a loan of whatever kind granted, insured or guaranteed by the Oesterreichische 

Kontrollbank AG or any comparable Bulgarian institution for purposes of promoting 
exports; 

c) in connection with the sale on credit of any industrial, commercial or scientific 
equipment; or 

d) on any loan of whatever kind granted by a bank.  
 

(4) The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every 
kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate 
in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income 
from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, 
bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for 
the purpose of this Article. 
 

(5) The provisions of paragraphs 1, 2, and 3 shall not apply if the beneficial owner of the 
interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other 
Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated 
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therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected 
with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply. 
 

(6) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident 
of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a 
Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in 
connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and 
such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be 
deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated. 
 

(7) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial 
owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having 
regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been 
agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the 
provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the 
excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting 
State, due regard being had to the other provisions of this Convention. 

 
 

Article 12 
 

ROYALTIES 
 
 

(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting 
State may be taxed in that other State. 

 
(2) However, the royalties referred to in paragraph 1 may also be taxed in the 

Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the 
beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so 
charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties.  

 
(3) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as 

a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or 
scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, 
secret formula or process, or for the use of, or the right to use, any industrial, commercial or 
scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific 
experience.   

 
(4) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the 

royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting 
State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, and the 
right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such 
permanent establishment. In such case, the provisions of Article 7 shall apply. 

 
(5) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident 

of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a 
Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection 
with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such 
permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which 
the permanent establishment is situated. 

 

(6) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner 
or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to 
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the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have 
been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, 
the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the 
excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting 
State, due regard being had to the other provisions of this Convention. 

 

 
Article 13 

 
CAPITAL GAINS 

 
 

(1) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable 
property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in 
that other State.  
 

(2) Gains from the alienation of movable property forming part of the business property 
of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other 
Contracting State, including such gains from the alienation of such a permanent 
establishment (alone or with the whole enterprise), may be taxed in that other State. 
 

(3) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or 
aircraft operated in international traffic, boats engaged in inland waterways transport or 
movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft or boats, shall be 
taxable only in that State. 
 
    (4) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares of a 
company resident of the other Contracting State, other than: 

a)  shares quoted on an approved Stock Exchange, or 
b)  shares in a company of which the alienator holds at least 20 per cent of the capital, 

may be taxed in that other State. 
 
(5) Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 

2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. 
 
 

Article 14 
 

INCOME FROM EMPLOYMENT 
 
 

(1) Subject to the provisions of Articles 15, 17, 18, 19  and 20, salaries, wages and 
other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an 
employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the 
other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived 
therefrom may be taxed in that other State. 
 

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of 
a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State 
shall be taxable only in the first-mentioned State if: 
 

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding 
in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending 
in the fiscal year concerned, and 

BGBl. III - Ausgegeben am 2. März 2011 - Nr. 30 11 von 22

www.ris.bka.gv.at

Geä
nd

ert
 du

rch
 BGBl.- 

III 
Nr. 9

3/2
01

8 /
 Amen

de
d b

y F
ed

era
l L

aw
 G

az
ett

e I
II N

o. 
93

/20
18



 

 
 b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of 

the other State, and 
 

 c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer 
has in the other State. 

 
(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in 

respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft, or aboard a boat engaged in 
inland waterways transport, operated by a resident of a Contracting State in international 
traffic, may be taxed in that State. 
 
 

Article 15 
 

DIRECTORS' FEES 
 
 

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in 
his capacity as a member of the board of directors or any similar organ of a company which 
is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 
 
 

Article 16 
 

ARTISTES AND SPORTSMEN 
 
 

(1) Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, income derived by a resident of 
a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television 
artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in 
the other Contracting State, may be taxed in that other State. 
 

(2) Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a 
sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to 
another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, be 
taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are 
exercised. 
 

(3) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from 
activities performed in a Contracting State by artistes or sportsmen if the visit to that State is 
wholly or mainly supported by public funds of the other State or political subdivisions or 
local authorities thereof or by an institution which is recognised as a non-profit institution. In 
such a case, the income is taxable only in the Contracting State in which the person is a 
resident. 
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Article 17 
 

PENSIONS  
 
 

(1) Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 18, pensions and other similar 
remuneration in consideration of past employment, paid to a resident of a Contracting State 
shall be taxable only in that State. 
 

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions paid and other similar 
payments made under a public scheme which is part of the social security system of a 
Contracting State shall be taxable only in that State. 
 

 
Article 18 

 
GOVERNMENT SERVICE 

 
 

(1) a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by 
a Contracting State or a political subdivision, a local authority or a statutory 
body thereof to an individual in respect of services rendered to that State or 
subdivision, authority or body shall be taxable only in that State. 

 
 b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable 

only in the other Contracting State if the services are rendered in that State 
and the individual is a resident of that State who: 

 
(i) is a national of that State; or 
(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of 

rendering the services. 
 

(2) a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a 
political subdivision, a local authority or a statutory body thereof to an 
individual in respect of services rendered to that State or subdivision, authority 
or body shall be taxable only in that State. 

 
 b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if 

the individual is a resident of, and a national of, that State. 
 

(3) The provisions of Articles 14, 15, 16, and 17 shall apply to salaries, wages and other 
similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection with a 
business carried on by a Contracting State or a political subdivision, a local authority or a 
statutory body thereof. 
 
 

Article 19 
 

STUDENTS AND TRAINEES 
 
 

A student or trainee who is present in a Contracting State solely for the purpose of his 
education or training and who is, or immediately before being so present was, a resident of the 
other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned State on payments 
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received from outside that first-mentioned State for the purposes of his maintenance, 
education or training. 
 
 

Article 20 
 

TEACHERS AND RESEARCHERS 
 
 

(1) An individual who visits a Contracting State for a period not exceeding two years for 
the sole purpose of teaching or carrying out research at a university, college, school or 
other recognised educational institution in that State and who is or was immediately before 
that visit a resident of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-
mentioned State on any remuneration for such teaching or research, provided that such 
remuneration is derived by him from outside that State. 

 
(2) The provisions of paragraph 1 shall not apply to income from research if such 

activities are undertaken by the individual not in the public interest but primarily for the 
private benefit of some person or persons. 
 
 
 

Article 21 
 

OTHER INCOME 
 
 

(1) Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with 
in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State. 
 

(2) The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from 
immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, 
being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State 
through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of 
which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment. In 
such case the provisions of Article 7 shall apply. 
 

(3) Income derived by a resident of a Contracting State from the other Contracting State 
under a legal claim to maintenance may not be taxed in the first-mentioned State if such 
income would be exempt from tax according to the laws of the other Contracting State. 
 
 

CHAPTER IV 
TAXATION OF CAPITAL 

 
Article 22 

 
CAPITAL 

 
 

(1) Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a 
resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in 
that other State. 
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(2) Capital represented by movable property forming part of the business property of a 
permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other 
Contracting State may be taxed in that other State. 
 

(3) Capital represented by ships and aircraft and by boats engaged in inland waterways 
transport, operated by a resident of a Contracting State in international traffic, and by 
movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft and boats, shall be 
taxable only in that State. 
 

(4) All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only 
in that State. 
 
 

CHAPTER V 
METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION 

 
Article 23 

 
EXEMPTION METHOD 

 
(1) Where a resident of a Contracting State derives income or owns capital which, in 

accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in the other Contracting 
State, the first-mentioned State shall, subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, 
exempt such income or capital from tax. 
 

(2) Where a resident of a Contracting State derives items of income which, in 
accordance with the provisions of Articles 10, 11 and 12, and paragraph 4 of Article 13 may 
be taxed in the other Contracting State, the first-mentioned State shall allow as a deduction 
from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in that other 
State. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before 
the deduction is given, which is attributable to such items of income derived from that other 
State. 
 

(3) Where in accordance with any provision of the Convention income derived or capital 
owned by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may 
nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such 
resident, take into account the exempted income or capital. 

 
(4) The provisions of paragraph 1 shall not apply to income derived or capital owned by 

a resident of a Contracting State where the other Contracting State applies the provisions of 
this Convention to exempt such income or capital from tax or applies the provisions of 
paragraph 2 of Article 10, 11 or 12 to such income. 
 
 

CHAPTER VI 
SPECIAL PROVISIONS 

 
Article 24 

 
NON-DISCRIMINATION 

 
 

(1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State 
to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome 
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than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the 
same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This 
provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are 
not residents of one or both of the Contracting States. 
 

(2) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting 
State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other 
State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same 
activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to 
residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for 
taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its 
own residents. 
 

(3) Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or 
paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an 
enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the 
purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same 
conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any 
debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State 
shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible 
under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the 
first-mentioned State. 
 

(4) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or 
controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, 
shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement 
connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected 
requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be 
subjected. 
 

(5) The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply 
to taxes of every kind and description. 
 
 

Article 25 
 

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 
 
 

(1) Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States 
result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this 
Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those 
States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a 
resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting 
State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first 
notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the 
Convention. 
 

(2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified 
and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual 
agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the 
avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement 
reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the 
Contracting States. 
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(3) The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by 

mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of 
the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in 
cases not provided for in the Convention. 
 

(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each 
other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their 
representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding 
paragraphs.  
 
 

Article 26 
 

EXCHANGE OF INFORMATION 
 
 

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information 
as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the 
administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and 
description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or 
local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The 
exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.  

 
(2) Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated 

as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State 
and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative 
bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in 
respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or 
the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for 
such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial 
decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may 
be used for other purposes when such information may be used for such other purposes 
under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises 
such use. 

 
(3) In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose 

on a Contracting State the obligation: 
 

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative 
practice of that or of the other Contracting State; 

 
b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal 

course of the administration of that or of the other Contracting State; 
 
c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, 

commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure 
of which would be contrary to public policy (ordre public). 

 
(4) If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the 

other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested 
information, even though that other State may not need such information for its own tax 
purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of 
paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State 
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to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such 
information. 

 
(5) In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting 

State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, 
other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or 
because it relates to ownership interests in a person. 
 
 

Article 27 
 

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS 
 
 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic 
missions or consular posts under the general rules of international law or under the 
provisions of special agreements. 
 
 

CHAPTER VII 
FINAL PROVISIONS 

 
Article 28 

 
ENTRY INTO FORCE 

 
 

(1) Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the 
procedures required by its law for the bringing into force of this Convention.  

(2) The Convention shall enter into force on the date of the latter of the notifications and 
its provisions shall have effect  

 
a) in respect of taxes withheld at source for amounts of income derived on or after 1 

January in the calendar year next following the year in which the Convention enters 
into force; 

 
b) in respect of other taxes for any fiscal year beginning on or after January 1 in the 

calendar year in which the Convention enters into force. 
 

(3) The provisions of the Convention between the People's Republic of Bulgaria and the 
Republic Austria for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and 
on capital signed in Sofia on 20 April 1983, shall cease to be effective on the date preceding 
the day on which the present Convention shall become applicable.  

 
 

Article 29 
 

TERMINATION 
 
 

 
This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either 

Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving 
written notice of termination on or before the thirtieth day of June in a calendar year after 
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the fifth year from the date of entry into force of the Convention. In such event, the 
Convention shall cease to have effect in respect of the taxes for any fiscal year beginning 
after December 31 in the calendar year in which the notice of termination has been given. 
 
 
 
 
 IN WITNESS WHEREOF the Plenipotentiaries of the two Contracting States, duly 
authorised thereto, have signed this Convention. 
 
 
 
 DONE in duplicate at  Vienna ,  on July 20th 2010 , in the German, Bulgarian and 
English languages, each text being equally authentic. In case of divergence of interpretation 
the English text shall prevail. 
 
 
 

For the Republic of Austria: 
 
 

Josef Pröll m.p.                         

For the Republic of Bulgaria: 
 
 

Traycho Traykov m.p. 
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PROTOCOL 
 
 
At the moment of signing the Convention for the Avoidance of Double Taxation with respect 
to Taxes on Income and on Capital, this day concluded between the Republic of Austria and 
the Republic of Bulgaria, the undersigned have agreed that the following provisions shall 
form an integral part of the Convention. 
 
 
1. With reference to paragraph 2 of Article 2 
 
Taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises are covered by the 
Convention if they replace taxation of the individual employment income paid by such 
enterprise; they are, however, not covered if they are levied in addition to taxation of 
employment income. 
 
2. With reference to paragraph 3 of Article 5  
 
If a resident of a Contracting State had in the other Contracting State a building site, a 
construction, assembly or installation project on the date on which this Convention became 
applicable, and this project continues after the date on which this Convention became 
applicable, then the six-month period shall be calculated from the date mentioned here, but 
this benefit shall in no case exceed twelve months from the date when the building site, the 
construction, assembly or installation project started to exist. 
 
 
3. With reference to paragraph 4 of Article 13 
Gains from the alienation of shares, mentioned in item a) and b) of paragraph 4 shall be 
taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. 
 
4. With reference to paragraph 3 of Article 16 
 

a) Activities performed in the course of a visit in a Contracting State by artistes or 
sportsmen are mainly supported by public funds if at least 75 per cent of the 
expenditure of such activities is borne by the public funds. 

 
b) It is understood that paragraph 3 shall also apply to legal entities which carry on 

orchestras, theatres, ballet groups as well as to members of such cultural entities if 
such legal entities substantially are non-profit entities and if this is certified by the 
competent authority of the State of residence. 

 
5. With reference to paragraph 3 of Article 21 
 

a) For the purposes of paragraph 3 such remuneration shall also include 
remuneration for damage resulting from crimes, vaccinations or similar reasons, as 
well as alimony payments in case of a divorce and child support payments. 

 
b) The income mentioned in this paragraph shall not be taken into consideration when 

applying the exemption with progression method. 
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6. With reference to Article 26: 
 

a) The competent authority of the applicant State shall provide the following information 
to the competent authority of the requested State when making a request for 
information under the Convention to demonstrate the foreseeable relevance of the 
information to the request: 

 
i) the identity of the person under examination or investigation; 
ii) a statement of the information sought including its nature and the form in which the 

applicant State wishes to receive the information from the requested State; 
iii) the tax purpose for which the information is sought; 
iv) grounds for believing that the information requested is held in the requested State 

or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested 
State; 

v) the name and address of any person believed to be in possession of the requested 
information; 

vi) a statement that the applicant State has pursued all means available in its own 
territory to obtain the information, except those that would give rise to 
disproportionate difficulties. 

 
b) It is understood that paragraph 5 of Article 26 does not require the Contracting 

States to exchange information on a spontaneous or automatic basis. 
 
7. Interpretation of the Convention 
 
It is understood that provisions of the Convention which are drafted according to the 
corresponding provisions of the OECD-Model Tax Convention on Income and on Capital 
shall generally be expected to have the same meaning as expressed in the OECD 
Commentary thereon. The understanding in the preceding sentence will not apply with 
respect to the following: 
 

a) any reservations or observations as well as any positions on the OECD Model or 
its Commentary by either Contracting State; 

 
b) any contrary interpretations in this Protocol; 

 
c) any contrary interpretation in a published explanation by one of the Contracting 

States that has been provided to the competent authority of the other Contracting 
State prior to the entry into force of the Convention; 

 
d) any contrary interpretation agreed to by the competent authorities after the entry 

into force of the Convention. 
 
The OECD Commentary - as it may be revised from time to time - constitutes a means of 
interpretation in the sense of the Vienna Convention of 23 May 1969 on the Law of Treaties. 
 
 
 
 
 IN WITNESS WHEREOF the Plenipotentiaries of the two Contracting States, duly 
authorised thereto, have signed this Protocol. 
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 DONE in duplicate at Vienna , on July 20th 2010 , in the German, Bulgarian and 
English languages, each text being equally authentic. In case of divergence of interpretation 
the English text shall prevail. 
 
 
 

For the Republic of Austria: 
 
 

Josef Pröll m.p.                         

For the Republic of Bulgaria: 
 
 

Traycho Traykov m.p. 
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P . b . b . Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien

2255

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1984 Ausgegeben am 9. November 1984 179. Stück

423. Kundmachung: Änderungen der Statuten der „EUROFIMA", Europäische Gesellschaft für die
Finanzierung von Eisenbahnmaterial

424. Kundmachung: Annahme des Statuts der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht durch
Zypern

425. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Volksrepublik Bulgarien zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermö-
gen
(NR: GP XVI RV 72 AB 190 S. 33. BR: AB 2799 S. 442.)

423.

Kundmachung des Bundeskanzlers vom 23. Oktober 1984 betreffend Änderungen der Statuten
der „EUROFIMA", Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial

Die am 1. Feber 1984 in Basel abgehaltene außerordentliche Generalversammlung der „EURO-
FIMA", Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, hat folgende Änderungen
der eine Anlage zum Abkommen über die Gründung der „EUROFIMA", Europäische Gesellschaft für die
Finanzierung von Eisenbahnmaterial, bildenden Statuten, BGBl. Nr. 85/1961, in der Fassung der Kund-
machungen BGBl. Nr. 248/1965, 159/1971 und 617/1976 beschlossen:

Artikel 4 hat zu lauten:

Artikel 4

Die Gesellschaft wurde für die
Dauer von 50 Jahren gegründet.
Nach Ablauf dieser Frist wird die
Dauer um weitere 50 Jahre bis
zum 20. November 2056
erstreckt.

Artikel 5 hat zu lauten:

Artikel 5

Das Grundkapital der Gesell-
schaft beträgt 750 Millionen
Schweizerfranken. Es ist einge-
teilt in 75000 Aktien mit einem
Nennwert von 10000 Schweizer-
franken.

Die Aktien sind nach Vor-
nahme der vierten Kapitalerhö-
hung (1984) wie folgt verteilt:
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